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Zum dritten Beft des lanlenden Jahrganges ••• 
Die Ereignisse des 20. Juli 1944 und ihre Nachwirkungen auch 

in den Strafanstalten veranlassen die j$chriftleitung. in Erinnerung an die 
Wiederkehr des 10. Jahrestages, je einen Beitrag von den heiden ehemali
gen BerIinerGefängnisgeistlichen, den Herren Prälat P. Bucholz und Pfarrer 
Dr'. H. Poelchau zu bringen. Soweit es ihnen erlaubt war, standen die 
beideDMänn~rdeD Opfern deli 20. Juli 1944 in ihren letzten Stun~enbei. 

Weiter wird in diesem Heft die Tradition fortgesetzt, Berichte 
über deutsche Vollzugsanstalten zu veröffentlichen. Damit aber der 
Erfahrungsaustausch nicht aU88chlie&lich auf unsere innerdeutsche Ent. 
wicklung beschränkt bleibt, wurde ein Beitrag iiber die Entwicklung des 
holländischen Gefängniswescos, insbesondere nach 1945, aufgenommen. 

Das vorliegende Heft bringt weitere Abhandlungen über die Pro
bleme der Aus- und Fortbildung der Strafvollzugsbeamten. Eine Zu
sammenstellung der methodischen und organisatorischen Gesichtspunkte, 
die bei der gegenwärtigen Strafvolh:ug9b~amtenaus- und .fortbildung 
Beachtung finden. ist auf Grund der b isber vorliegenden Einzelbeiträge aUIl 
verschiedenenLändern der Bundesrepublikfürdas nächsteHeft vorgesehen. 

Wenn auch der Beitrag über Paul Natorp nichts unm.ittelbar über 
das Gefängniswesen enthält, so ist er doch mittelbar für den Beruf des 
Strafanstaltsbeamten wesentlich. denn er gebt zum Teil auf die "Kußst 
des Helfens" ein, die ein Kernproblem des modemen Strafvollzugs ist 
und das Hauptziel der Ausbildung werden mu6 . 

. Der Strafvollzugsausechu6 hat in der .. Zeitschrift für Strafvollzu'g" 
verschiedentlich über seine Vortlooläge. die Besoldung der Strafvollzugs· 
beamten zu bessern. berichtet. Jedem Einsichtigen ist klar. daß Forderun
gen dieser Art nur bei erhöhten Leistunge\J gesteUt werden dürfen. 
Wenn auch an dem Grundsatz: .,zuent Sicherheit" in den VoUzugsan
stillten nicht gerüttelt werden darf. so weiß doch jeder Strafvollzugs
beamte, da.6 Sicherheit auf verschiedene Weise erreicht werden kann. 
Einmal mit äu6eren und dann mit inneren Mitteln. Weiter ist klar, 
da' der Vertluch einer echten Rückgewinnung für die Gesellschaft während 
des V oUzuges Dur dann gefördert wird. wenn die Beamtenschaft bereit 
ist. dem Straffälligen dabei zu .. helfen" . Auf dieses Spannungsverhältnis 
zwischen ReclJt8ltrafe mit der Forderung nach Sicherheit und Ord~lUng 
und der Straffälligenhilfe mit ihren NotweJldigkeiten braucht in diesem 
Zusammenhang nicht näher eingegangen zu werden. Wesentlich ist, da6 
jeder erkennt, in seinem Beruf als V oJlzugsbeamter geht es im tiefsten 
Sinne um eine Hilfestellung dem Straffälligen gegenüber. Muß sich diese 
EJ;'.kenntnis nicht auch in einer Berufsbezeichnung kund tun"! 

Weil die Mitglieder des Strafvollzugsausschusses hiervon überzeugt 
eind, suchten sie einen Weg, die · Frage der Dienstbezeichnung und der 
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Dienstbesoldung miteinander zu verknüpfen und einigten sich auf der 
Berliner Tagung Anfang Mai 1954, vorzuschlagen, bei der gro6en Besol'" 
dungsreform. neaeDienstbezeichnungen und folgende Besoldungsgrup· 
pen für die Aufsichts· und Werkbeamten des Str$ivollzugsdienstes 
vorzusehen: 

Vollzugnnwärter (Hilfsvollzugsmeister) Bes. Gr. A 9. 
VoJlzugsmeister 

" A 8. 
Vollzugsobermeister . 

" A7b 
Vollzugshauptmeister 

" A 7. 
Vollzugsverwalter , A6 
Vollzugsoberverwalter , A5b 
Vollzugswerkführer , A 7b 
Vollzugswerkmeister 

" A6 
Vollzugsoberwerkmeister , A5b 
Alle Mitglieder des Strafvollzugsausschusses waren sich bei diesen 

Vorschlägen klar, da.G s ie nu!' einen Ausg .. ngspunkt .. tür weilere ·ErÖr· 
terungen bilden können, aber keinesfalls beanspruchen, der Weisheit 
letzter Schlu6 zu sein. 

Aus den bisher veröffentlichten Beiträgen über die Aus· und Fort· 
bildung 4er Strafvollzugabeamten geht hervor, welche Ziele gesteckt 
werden und welche Mittel zur Erreichung der Ziele Anwendung finden. 
Bei aller Venchiedenheit bleibt erkennbar: in allen Ländern bemühen 
sich die Verantwortlichen, zu dieser Hilfeleistung anzuleiten. und finden 
dabei lebhafte Zustimmung. Wie lernt man am besten, solche Hilfe 
zu leisten? Zweifellos durch Beispiele. In diesem Sinne sind auch die 
sechs verÖffentlichten Arbeiten des Preisausschreibens. dessen Ergehnis 
im nächsten Heft bekanntgegeben wird, zu betrachten. In den Lehr
plänen der Beamtenseminare sollte daher regelmä6ig an Hand von 
Falhtudien unterrichtet werden. 

Es wäre begrii6enswert, wenn die Leser aUB ihrer Erfahrung heraus 
solche Beispiele kurz niederschreiben und ihrer Fachzeitschrift zur 
Verfügung stellen wollten. Der reiche Schatz an Erfahrungen könnte 
auf diese Weise von den Älteren an .die Jüngeren weitergegeben und im 
gesamten BundeSfl.ebiet fruchtbar gemacht werden. 

·Der Beitrag über ,.5traffälligenhilfe für Nicht-Deutsche in der 
Bundesrepublik" zeigt dieGrundgedan ken auf, nach denen dieeenMenschen 
Hilfe geboten werden kann und wird. -

Wer den Ernst der Aufgabe voll· erfant hat. der wird sich auch 
der Mühe unterziehen, seine Erfahrungen weiterzugeben. 

In diesem Sinne wird erneut um. Ihre aufbauende Kritik dun:h 
Mitarbeit an Ihrer Fachzeitschrift gebeten. Albert Krebs 
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Der 20. Juli 1944 
I 

• Im Strafvollzug 

VOD P .... l.t P. B ... e bol K, BolI.D, ...... mol, SI .. r.I1 ... 1toreiotlidl~r B~tIiD.PlötzeD.ee 

Die gro6 angelegte Rede .unseres Bundespräsidenten zum 20. Juli 
hat wohl jeden, der das Glück hatte, sie zu hören, bis ins Innerste ge
packt und ergriffen. Aber wohl D?ehr noch, als in ihrer tiefen Wirkung 
auf den einzelnen Hörer liegt ihre Be!;leutung darin, da6 hi~r zum 
ersten Male von höchster Stelle aus ein e'D~eutiges und mutiges Be
kenntnis abgelegt wurde zur sittlichen Berechtigung dessen, was . die 
Mänoer des 20. Juli gewollt und getan haben. 

Es war notwendig, dau dieses Wort einmal gesprochen wurde, weil 
die Meinungen über den 20. Juli in uoserem Volke immer noch ge
teih sind. Gewili bat sich ein gesundes, demokratisches und christliches 
Denken soweit durchgesetzt, dali man jene sture Auffassung verachtet, 
für die Befehl Belehl ist, selbst wenn er von einem Verbrecher kommt 
uod Verbreeheo ver1angt. Man mufs Gott immer noch m ehr gehorchen 
als deo Menschen. - Aber wir sind doch weithin mit unserem Urteil ' 
über den 20. Juli noch nicht fertig, haben uns vielfach auch gar nicht 
darum bemüht. 

Wir haben Deutschlands -Unwürdigste Jahre noch nicht verarbeitet. 
sondern bemühen uns, sie zu vergesseu. Wir haben uns innerlich noch 
niebt ehrlich und entschlossen genug von den Dämonen befreit, von 
denen Geist und Gemüt der Deutschen vor 194.5 besessen war. Gewi6 
veru,rteilt man heute die Konzentratio~slager, die Massenmorde an den 
Juden, die Ausplünderung und Vertreibung unzäbliger unschuldiger 
Menschen - aber unser Volk ist erst dann moralisch gesnnd und inner
lich wieder ehrenhaft geworden, wenn der Einzelne vor dem stillen 
Forum seines Gewissens das UQrecht verwirft, das von Deutschen und 
i~ Namen deI!, deuuchen Volkes geschah, wenn er es verurteilt, in einer 
ruhigen, klaren Einsicht , in das, was gut und böse ist. ' 

Nicht 'auf Schuld-' und Reuebeke~ntnisse vor der Weltöffentlichkeit 
kommt es an - sie werden von uns heute nicht mehr erwartet - sondern 
auf diese innere Säuberung und Läuterung des deutschen Gewissens. 
auf den sittlichen Entschlufi des einzelnen Deutschen, für sich selbst 
solchem ~nreeht abzu~agen, auch wenn es noeh einmal die Weltherr
schaft verspräche. 

Wie weit wi~ selbst - und gerade wir Strafvollzugsbeamten - inner
lich mit jener dunklen Vergangenheit fertig geworden sind. verraten 
wir durch die Art, ·wie wir uns in das Schicksal eines entwurzelten Aus

' länders hineindenken können, den Deutsche aus seinem Heimatboden 
gerissen, der in der Fremde sich nicht mehr zurecht fand und scblie6lich 
straffallig wurde und dann nur noch der lästige Ausländer ist, den man 
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am liebsten gleich abschieben möchte - oder auCh, ob wir dann den
ken. da' an manchem verwahrlosten jungen Menschen unseres eigenen 
Volkes -zunächst und zumeist dessen Umwelt ~uldig . wurde und ob 
unsere Haltung dieses tiefe menschliche Verstehen erkennen lä6t. 

Gewi6, es ist bequemer, stur seinen Dienst zu tun und sich keinerlei 
Gedanken zu machen. Damit wir nicht abstumpfen geg~nüber dem Ein· 
zelschick.sal, dem wir täglich begegnen, und damit unsere Arbeit Dienst 
am Menschen bleibt. brauChen wir das jährliche Gedenken an die Män
Der des '20. Juli, deren Gewissen wach war zur letzten Hingabe, auch 
wenn der Weg in den Tod führte. 

Viele von uns werden wohl zweifeln, ob sie jene Seelengrö6e auf
brächten, wie ich lI ie bei jenen Männern vor ihrem ()pfergang erleben 
durfte und vor der wir unll nur in tiefer Ergriffenheit und Ehrfurcht 
beugen können. Aber eines könnte und müßte unll das Gedenken an 
sie bedeuten: eine ernste Mahnung, in unserem Gewissen dall Ja zu 
Terror und Gewalt ehrlich und restlos zu überwinden und die Achtung 
vor Würde und Wert des Menschen .unll IItets zu bewahren. Dann wäre 

'ihr Tod doch nicht umsonllt gewellen. 
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II 
v~ Pfarrer 0.. nal'l.ld P oe l e b All, yor ..... l, Straf.". tal tq;ti, tli.nu Ikrlin·Tq:d 

Der Rahmen dieser Zeitschrift erlaubt k eine Darstellung der Ge~ 
schichte oder . der Problematik des Attentatsversuchs vor 10 Jalmm, 
aber an seine Bedeutu~g und Wirkung fÜr den damaligen Strafvoll
zug sollten wir uns eriDD~rn. 

Mein Erfahrungskreis besch"ränkt si<-h dabei auf Berlin, das Justiz
geftingnis Tegel, in dem im September etwa achtzig und in den folgenden 
Monaten bis zu ihrem Tode oder ihrer Verlegung oder Befreiung 1945 
etwa vierzehn Verhaftete dies~r Gruppe einsanen. Ferner das Gefängnis 
Plötzensee, wo die Hinrichtungen durch Erhängen stattfanden, bei denen 
- mit Ausnahme der ersten Gruppe am 8. August - allerdings den 
VerurteiItim jeglicher geistliche Beistand versagt blieb. Im Untersuchungs
gefängnis Alt-Moabit hatte ich die meist in Sippenhaft gefangenen 
Fraueu aufzusuchen, deneu.. man in einer Reihe von Fällen die Kinder 
.. beschlagnahmt" und versteckt hatte. Damals wuute niemand, oh nicht 
auch sie ermordet wareD. Neben ,dieseD Anstalten der zivilen Justiz 
hatte ich auch Zutritt zu den Militärgefängnissen, in denen Dur wenige 
Teilnehmer des 20. Juli saßen, da die meisten Offizieu ja aus der 
Wehrmacht entfernt und dem Volksgericht überstellt wurden. Ein 
großer Teil der Angeschuldigten lag unter Bewachung der SS un,mittel
bar in Händen der Gestapo entweder in einem dafür beschlagnahmten 
Flügel des Gefängnisses Lehrter Strane 3 oder in den Polizeigeläng
nissen. Zu diesen Gruppen war mir, wie allen Geistlichen, der 
Zutritt verwehrt. 

Für einen langjährigen Vollzugspraktiker, der die Beamten, vom 
jüngsten Aufsichtsbeamten. bis zum Regierungsdirektor, dem Volljuristen, 
in ihren hisherigen Verhaltensweiscn kannte, war es eine sozialpsycho
logisch einmalige Erfahrung, zu sehen, wie bier der Einzug einer neuen 
gesellschaftlichen Schicht ins Gefängnis die Sicherheit' der patri~rehalisch 
gleichgültigen Betrachtung und Behandlung der Gefangenen aufstörte. 

" Da6 gleichzeitig Träger des Namens"Moltke und Bismarck, ein Gen~ral
feldmarschall und schwerreiche Grouindustrielle in demselben Flügel 
sa6en, brachte die ganze Fragwürdigkeit der Ma6nahmen den Aufsichtabe
amten eindringlich zum Bewußtsein. Noch mehr wurde es durch das noch 
nie dagewesene Ereignis beeindru,ckt, da6 sich der Anstaltsleiter . eines 
Nachmittags pel'1lönlicb in den 4. Stock seiner Anstalt bemühte, um 
die prominentesten Häftlinge in der Zelle aufzu8Uchen. Hier stellten 
die Wachtmeister fest, da6 die Solidarität der Oberschicht sich sogar 
in dieser Situation bewährte. "Barock" hatten Himmler und seine Leute 
die 20. Juli-Aktion getauft, um die Bewegung als feudale zu kenn· 
zeichnen. Die Namen ihrer Opfer haben inzwischen erwiesen. da6 diese 
Sicht eipseitig u.nd fatsch war. Aber das Empfinden, hier plötzlich 
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.. Herren" im Gefängni6 zu haben und nicht ge8cbeiter~e Schwächlinge, 
ging doch auch den stumpferen unter den Beamten auf. Es erzeugte 
keine Ressentim~Dts. wie man vielleicht a,us der obigen Bemerkung 
vermutet. Nein. tiefe Aclttung verband sich ~ald mit steigender geheimer 
HiUsbereitllchaft in einer breiten Schicht auch solcl1er Beamten, von 'denen 
ich ee nicht vermutet hätte. Das brauchte keineswegs immer gleich zu einer 
Verletzung der Dienstvorschriften zu führen. -wie sie manche Darsteller 
jener Zeit lobend oder kritiscb"meist übertreibend herausheben. Nein. 
die meisten Beamten taten treu ihre Pflicht. Nur konnten sie sich 

. einfach der Tatsache nicht verschließen, daß diesen Männern Unrecht 
widerfuhr von seiten eines Sfl,ates, der die Treue selbst 80 mannigfach 
verletzte, da6 die Beamten ihre in einem Rechtsstaat angebrachte Grund
haltung aufgeben mu6ten, den im Strafvollzug sonst einfach notwen
digen Grundsatz, da.6 der Beamte sich des eigenen Urteils über 'Recht und 
Unrecl1t von Verfahren und Richterspruch zu enthalten bat. Wie weit 
sich hier politische Solidarität mit einfacher Menschlichkeit mischtej 
wird man nie analysieren können. Die Gefangenen empfanden jeden
fall. die warme menschliche Teilnahme besonders der älteren Beamten 
in ihrer gefährdeten und primitiven Lage als gro.ie Wohltat nach den 
Tagen und Nächten- in den Kellern der Prinz-Albrecht-Stra6e.Natürlich 
durften sie nicht arbeiten, sie hatten auch ihre besondere Freistupde. 
sie konnten lesen_ und schreiben, batten länger Licht und heimlich eine 
ganze ·Menge Möglichkeiten der Kommunikation miteinander: Aber sie 
Jagen in den oberen Stockwerken, direkt unter dem Dach, gefesselt, 
und bedurften starker Nerven, wenn die BombeB an manchen Tagen 
uQmittelba.r um sie heruntergingen. 

Im Wehrmachtsgefängnis weht~ eine ganz andere Luft. Diese Häuser 
waren nicht auf Strafvollzug, son.dern , auf Verwahrung eingestellt, sie 
waren Untersuchungsgefangnisse. Bei der ständigen Fluktuation von 
Gefangenen und Wachmannschaften entstanden keine so nahen Bezie· 
hungen. Der Geist des nach oben Blickens war aber bier, der militä
rischen Hierarchie entspreehend, erheblich stärker als bei der Justiz. 
In diesem Falle wirkte er sich bisweilen zum Vorteil der Gefangenen 
aus: So empfing Dietrich Bonhoeffer eines Tages den Besuch seines 
Onkels. des Stadtkommandanten von Berliu , des Gene,rats von Hase. 
Das ganze HauB geriet iu Aufregung, und Dietrich Bonhoeffer geno6 
seitdem jede mögliche Vergünstigung von der unbegrenzten Freistunde, 
bei der er spazieren gehen koull-te, mit welchen Mitgefangenen er 
wollte, bis zur Möglichkeit, sich und anderen Bohnenkaffee zu kochen. 
Von Base war einer der enten, die hingerichtet wurden (am ß. August 
1944) und Bonhoeffers offizielle F.reiheit war damit dahin. Er batte 
sich aber inzwischen 'als Persönlichkeit durchgesetzt und übte als Seel
sorger unter den Gefangenen und dem Personal eine weitieichende 
segensvolle Wirksamkeit aus. 
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Wiederum ganz andeu .ah es in der Frauenabteilung aus. In 
FrauenanstaIten herrscht ja immer ein persönlicherer Tnn als in Männer
gefangnissen. Hier war du Leid um die Männer und Kinder so tief, 
daS das Ungeziefer und der Hunger, die Primitivität und die Be
schäftigungslosigkeit der meisten nicht ins Gewicht fielen. Für einige 
hatte sich auch Näh- und Flickarbeit gefunden. Die Gemeinschaft unter
einander war hier intensiver als in den anderen Gefängnissen, zumal 
sich viele der Verhafteten von drau6en her kannten und sich Dun des 
abends durch die Fenster gegenseitig ansprachen und stärkten. Die 
Verwaltung lie6 sie dabei gewähren. 

Sehon von Anfang an bracl1te die Errichtung des Gewaltregimes 
in gröfierer Zahl Men~en ins Gefängnis, die sich von den bisherigen 
Kriminellen unterschieden, weil sie ihrer Überzeugung wegen verhaftet 
waren. Sie entstammten meist bürge:rlichcn oder Arbeiterkreisen, hatten 
aber nnr selten eine einflufireiche Position innegehabt. Jetzt, im An
schlue an den 20. Juli, lernte eine Anzahl von Menschen aus der 
staatlichen. Führerschicht das Gefängnis kennen. Sie waren dazu ' be
rufen t Brück.enbauer für die Zukunft zu sein. Aber wie dies Regime 
in den Tagen seines Untergangs sinnlos alle Brücken über Flüsse 

' und Bahnen zerstörte, nur um dem deutschen Volk den Wiederauf
bau auf Jahre hinaus zu erschweren, so tötete es diese Brück:enbauer 
seiner Zukunft, deren Fehlen wir beute ' so deutlich merken. An die 
Folgen im inneren und äußeren Aufbau unseres Landes mit seiner 
restaurativen Tendenz ist hier nur zu erinnern. Auch im Strafvollzug 
ist das nicht zur Auswirkung g-ekommen. was die Erfahrung so vieler 
ungewöhnlicher Menschen am eigenen Leibe hätte bewirken können. 
Sie wurden getötet. Sie können ihre Hafterfahrungen nicht mehr geltend 
machen. Sie würden den Vertretern der Abschreckung, die Q.Un wieder 
bis hin zur Forderung der Todesstrafe zu Wort kommen, scharf entgegen
treten mit dem Hinweis darauf, daS die ~3 000 ausgesprochenen und voll
streckte!} Todesurteile der Hitlerjustiz ihren Widerstandsgeist nicht gebro
chen haben. Und aUB ihrem mit Kriminellen gewonnenen Kontakt herauB 
würden sie neue Wege weisen und die Versuche fördern, die die 
Straffälligen in Arbeit und Gemeinschaf~ von' innen her anzusprechen 
und zu formen bemüht sind. Im Unterschied von anderen politischen 
Gruppen waren sie zutief~t vom Christentum her bestimmt. Nicht dem 
Christentum der Worte und frommen :iprüche."sondorn dem der Ge
sinnung, der Verantwortung und der Tat. Ihre Haltung in den Zell~n, 
gegenüber den Mitgefangenen und dem Personal bestätigte das reCht 
eindrücklich. Ihnen hätte man das persönliche Wort ehin!,o wie die 
Vorschläge zur Reform des Strafvollzugs ganz anders geglaubt als jedem 
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anderen, der nicht selbst Gefangener war. Wir haben den überlebenden 
zu danken, die diese Zeit nicht vergessen haben und sieb nicht scbeuen. 
als Mitgefangene zUm Kriminellen.zu sprechen, wie es Bischof D. Lilje 
im Jahre 1951 im Gefängnis Tegel tat, als er seine alte Zelle auf
luchte. Wir wollen weiter auf sie hören . 

.. Memchen nicht Maßregeln." Dieser Satz hot für die Gejängnis
vimvaltu,ng . eiM ganz besondere Bedeutung. Die besten Systeme, die 
voUkommensten Reglements werden wenig awrichtert bei einem mittel· 
mä.pilfen Beamunpersonal; die Mängel der Systeme und der Reglemenu 
verSchwinden bei einem guten Personal. 

Die Aufgaben de, StrafvoUzugei ' mit den mannigfachen, zu ihrer 
Lösung erforderlichen Arbeiten können nur bewältigt werden durch 

. eine tüchtige, für ihren Dienst wohlgeM:h.ulte Beamten&chaft. Es ist 
eine Torheit. sich um StrajvoUzuguy'teme zu' ,treiten und ihre Durch
fllhrung Beamten aufzUtrage~ die ,ie nicht verstehen; es ilt verwrene 
Mühe, die bündigsten Gesetze und ausfohrUduten Bestimmungen awzu. 
arbeiten und s&" in ,die Hand von Beamte,p zu legen, die kaum den W ort
laut, gesmwei.ge denn den Geist derselben beg~ifen; e, ist sinnkne Ver
schwe~dung, MiUioMR auf Millionen in den NeubtJu von Gejängnus.en zu 

. stedttm und ·Beamu -darin wirtschaften zu la.ssen. die den Aufgaben 
da StrafVollzuges nicht gewai:hsen sind. Eine tüchtige Beamtenschaft 
zu gewinnen, zu erziehen und freudig in ihrem Berufe zu erlwlten, 
ist die Hauptaufgabe der Gefiingnisverwaltung, ebenso wichtig wie die 

, Abfauung von Gesetzen u~d Reglements, aber schwerer zu liisen . 
.AlM: X.lCrohne, Leubudl~ ... GcflDcnioltnnde (1889) 
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Oberems in Nordrhein-Westfalen 
Ven. Db""'''ri,,",np r.t Dr. H. R nIl , Glller.l"b 

Nach langen Bemühungen gelang es dem Lundrnt des Kreises Wietlen
hrück im lahre 1900 zur Durchführung von Kultivic!llugsarbeiten ein stän
diges Gefsngenenkommando von 20 Munn zu erhulten, welches in der 
Gegend von Wiedcnhrück zu Odlandkultivierungen eingesetzt wurde. 
Diese Art der Gefangenenbeschäftigung fand im Kreise bei der bäuer
lichen Bevölkerung schnell Anklang, so da.6 im folgenden l ahre bereits 
2 weitere Au.6enarbeitsstellen eingerichtet wurden. Träger des Unterneh· 
meo\J war die Kreisverwaltung, die mit der lustizverwaltung einen Vertrag 
über die ständige ß elegung von 8 Lagern lIclllofi. Diese richtete in Hlieda, 
das als Nebenstelle des Strafgefängilisses in Bocbum galt, e ine eigene 
Verwaltung ein, die im Zuge der weiteren Entwicklung selbständig und 
im Jahre 1938 nach Gütersloh verlegt wurde. Inzwiscben waren weitere 
Außenarbeitsstellen hinzugekommen. 

lnfolge der Arbeitslosigkeit der SOer Jahre und der damit verbundenen 
Schwierigkeiten auf dem Arbeit!fßIarkt sah ~ich die Kreisverwaltung ge
nötigt. das Vertragsverhältui l! 'nit der Justiz zu lösen lind als Arbeitgeber 
für die Gefangen~n aUlU'.u~beiden. An ihre Stelle trat im lahre 1932 
der Verein zur Förderung der Landeskultur im Kreise Wiedenbrüek e. Y. 
Ihm gehörten schließlich 14 Einzelvereine mit je einer Auuenarbeiu.· 
stelle an. die sieb auf den ganzen Kreis verteilten. In den folgenden 
Jahren wurden nO<:h 17 weitere Au6eoarbeitsstelleo und 2 Nebenlager 
gegründet. 80 da6 die Gefangenenlager Qberems heute 33 Lager mit einer 
Gesamtbelegungsfähigkeit von 1125 Köpfen aufweisen. Die Lager vertei· 
len sieh auf die Landkreise Wiedenbrück, Beckum, Warendorf. HeJlf', 
Bielefeld, Herford, Paderboro lind Lemgo i. L. Die Bezeicbnung "Oberems" 
wurde für diese Vollzugseinrichtung gewühlt, weil die Arbeitsstellen 
zunächst nur sm oberen Laufe der Ems verteilt lagen. 

Die Verwaltung, die früher in Rheda und Gütersloh in Mietgehüu
den untergebracht war, besitzt seit 1950 ein eigenes Yerwaltungsgebäude 
mit4 Dienstwohnungen. Außer dem Vorstand (ORRat) und einem Amtmann 
als seinem ständigen Vertreter werden in ihr fünf Iospektionsbeamte. 
ein Assi8tent und sieben Kanzleiangestellte heschäftigt. Im Aufsicbtsdienst 
sind 74 Beamte und etwa 100 Aufseher tütig. 

Abgesehen von dem der Anstalt mit unterstelltem kleinen Gericbiso 
gefüngnis befindet sich in der 'Stadt Giitersloh kein Haftraum. Soweit 
sich die .strafgefangenen bier niebt'"'selbst steHen, treffen sie mit dem 
Sammelwagen per Bundesbahn in Güterslob ein oder werden mit dem 
Tranllportwagen aue den Anstalten deli Rubrgebiets geholt. Die Verwaltung 
verteilt sie auf die einzelnen Lager. 
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Die Gefangenenunterkünfte sind von den einzelnen La-gerhahern 
erbaut worden. Das sind Vereine oder Genos~enschaften, bisweilen auch Ein· 
zelpersonen. Oie Unterkünfte sind feste Gebände, die aus Gemeinschafts· 
saal, Waschraum, Toilette und Trockenraum für nasse Bekleidung, Küche, 
Aufseherzimmer. Geschäftszimmer für den Kommandoführer, Kellerraum, 
Kammern für eigene. Bekleidung, Anstaltskleidung und Verpßegung, 
Speicher und zwei his drei Einzelzellen hestehen. Mit den Lagerhaltern hat 
die Justizverwaltung Verträge abgeschlossen, in denen wegen der Unter· 
künfte ein mietähnliches Verhältnis vereinbart worden ist. Dielustizverwal· 
tung zahlt eine jährliche Mietentschädigung. Die zu Kommandoführern be· 
stimmten Beamten bewohnen eine von den Lagerhaltern errichtete Dienst· 
wohnung, die sich meist im Obergeschoß des Unterkunftgebändes hefindet, 
in einzelnen Fällen auch in einem Nebenhaus in unmittelbarer Nähe 
des Lagers. Hierdurch wird gewährleistet, daß neben dem nachts in 
der Unterkunft verbleibenden Aufseher der Kommandoführer stets 
schnell zu erreichen ist. 

Von den Unterkünften aus werden die Gefangenen morgens von 
deD ArbeitgeberD abgeholt und abends nach Arbeitsscblu.6 zuo] Lager 
zurückgebracht. Der Transport erfolgt meist mit Fahrzeugen. Die 
Kolonnenstärke beträgt im allgemeinen acht bis zehn Gefangene, die 
von einem Aufseher beaufsichtigt werden. Daneben werden besonders aus
gewählte Gefangene als Einzelarbeiter gestellt.Auch sie müssen aber abge
holt und zurückgebracht werden. Die Bauern sind verpßichtet, diese Ge
fangenen ständig zu beaufsichtigen. Als Einzelarbeiter kommen Dur 
Gefangene in Betracht, die sich während der bisherigen Haft einwand
frei geführt haben. keinen längeren Strafrest als neun Monate haben 
und vom Anstaltavorstand hierzu bestellt sind. Insgesamt dürfen die Ein
zelarbeiter ein Drittel der Lagerbelegung nicht überschreiten. Während 
die Einzelarbeiter durch die Bauern selbst verpßeet werden. wird das 
Essen !ür die Kolonnenarbeiter vom Lager gestellt. Das Mittagessen 
wird im Lager gekocht und in 'l'hermosbomben mitgenommen. Den 
Kaffee zu den von den Gefangenen zur Arbeitsstelle mitgebrachten 
Broten stellt der Arbeitgeber. Er hat auch etwaige Berufskleidung 
(Schutzanzüge beim Kunstdüngerstreuen, Gummistiefel usw.) und das 
Arbeitsgerät zur Verfügung zu stellen. Diese Gegenstände werden 
im Lager verwahrt und bei Bedarf mit zur Arbeitsstelle genommen. 

Der Arbeitseinsatz wird von den Kommandoführern gesteuert, bei 
denen die einzt>lnen Arbeitgeber den Bedarf anmelden. Er verteilt die 
Kolonnen und die Einzelarbeiter durchweg für ein bis zwei Wochen, 
in der Hauptarbeitszeit vielfach für einen ganzen :Monat im voraus. Er 
führt eine Beschäftigungliste, an Hand deren die Verwaltung den Gefan
genen die Arheitsbelohnungen gutschreibt und eine Arbeitgeberliste, auf 
Grund deren die Verwaltung dem Lagerhalter monatlich die Löhne 
berechnet. Er zahlt an die Verwaltung. Auf Grund einer zweiten Ar-
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beitgeberliste, die der Kommandoführer ihm übergibt, erteilt der La
gerhalter den einzelnen Arbeitgebern, die an ihn zu zahlen haben, eben· 
falls eine Rechnung. Die Arbeitslöhne sind den Tariflöhnen in der freien 
Wirtscbaft angepafit und gestaffelt nach Arbeiten in der Landwirtschaft 
oder im Gewerbe. Für Ein~elarbeiter wird ein besonderer Aufschlag 
erhoben. 

In den früheren Jahren durften nur reine Kultivierungsarbeiten 
verrichtet werden. Gerade für den Kreis Wiedenbrück mit sei nen damals 
grofien H~ide· und Ödlandflächen hat das Gefangenenlager überems in 
den langen Jahren seines Bestehens fruchtbringende Arbeit geleistet. 
Neuerdings werden zur Hauptsache landwirtschaftliche Arbeiten ausge· 
führt. In arbeitsschwachen Zeiten lind bei ungünstiger Witterung stehen 
die Gefangenen auch für gewerbliche Arbeiten (Aufräumungsarbeiten 
in der Industrie usw.) zur Verfügung. Nur in 2 Lagern arbeiten mit 
Genehmigung des Arbeitsamts ständig Kolonnen in der Industrie (Zie· 
gelei). 

Die Lager sind vollzugsmä6ig aufgeteilt in drei für junge Gefangene 
(davon zwei für vorbestrafte), siebzehn für vorbestrafte JInd zehn für 
erstbestrafte Gefängnisgefangt:ne, sowie drei Lager für vorbestrafte Zucht· 
hausgefangene. Bei den vorbestraften Gefängnisgefangenen wird nach 
Möglichkeit nqch eine Trennung von leicht· und erheblich vorbestraften 
Gefangenen erstrebt. Die Belegungsfabigkeit der einzelnen Lager liegt 
zwischen 24 und 60 Gefangenen. Aufgenommen "werden Gefangene mit 
Strafen oder Strafresten zwischen drei Monaten und zwei Jahren, aus· 
genommen sind wegen widernatürlicher Unzucht verurteilte oder gewalt· 
tätige Gefangene. Die Außenarbeitsfähigkeit wird vor der überführung 
in den Heimatanstalten geprüft. Die Durchschnittsbelegung des vergan· 
genen Jabres lag bei 1000 Gefangenen. Wie stark die Bewegung inner· 
halb der einzelnen Lager ist, ergibt sich daraus, daß im vorigen Jabr 
als Zu· nnd Abgänge je über 2000 Gefangene :w verzeichnen waren, 
das sind arbeitstäglich etwa sieben bis acht Zu· und Abgänge. Ober die 
Hälfte der Gefangenen ist unter 30 Jahre alt. 

Bei Strafende werden die Gefangenen von den Kommandos aus 
alleiJI zur Verwaltung in Marsch gesetzt, wo sie Entlassungspapiere 
und Wertsachen erhalten und wo auch die Kassenabrechnung erfolgt. 
Die eigene Bekleidung und die übrige Eigenhabe wird in den La
gern aufbewahrt, wo die Gefangenen bei Einlieferung und Abgang 
auch umgekleidet werden. 

Die Verpflegung erfolgt entsprechend der Kostordnung. Der Spei· 
seplan wird monatlich von der Verwaltung ausgegeben, so daß die 
Verpflegung überall einheitlich ist. Die Arbeitgeber gewähren eine 
Verpflegungszulage in Geld, über die der Kommandoführer in Ober· 
einstimmung mit dem Lagerhalter verfügt. Weitere Zulagen der Ar· 
beitgeber sind nicht gestattet. Die nicht verderblichen Lebensmittel 
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werden zentral beschafft und angefahren. Fleisch usw. wird örtlich von 
den Kommandoführern beschafft. Zur Arbeit werden für Frühstücks
und Miltagskaffee bestrichene Brote in Brotkislen mitgenommen. 

Wenn auch die Disziplin der Gefangenen im allgemeinen als zu
f.l;iedenstellend bezeichnet werden kann, 50 ergeben sieb immer wieder 
Schwierigkeiten mit einzelnen widerspenstigen Gefangenen, die sich 
für die hier übliche Art des Vollzuges wcniger eignen. Auffallcnd 
sind noch immer die vielen Kriegsschäden, die die Gefangenen er· 
litten haben und durch die sie die geforderten Arbeiten nur bedingt 
leisten könncn. Da die Revisionen der Lager durch den Vorstand oder 
seinen Beauftragten nur etwa aUe zwei Wochen möglich sind, ist das 
Aufsichtspersonal in der übrigen Zeit auf sich allein angewiesen. Dar
aus ergibt sich die .Notwendigkeit, da6 es sich bei den Aufsichtskräften 
um umsichtige, herzhafte l\1änner mit der erforderlichen Energie und 
genügendem Anpassungsvermögen handeln mUß. Das gilt sowohl für 
die Aufseher, die den Tag hindurch bei der Arbeit allein mit ihren 

. Gefangenen sind, als auch erst recht für die Kommandoführer, deren 
Dienet e igentlich nie aufhört, da eie auf oder n ehen dem Kommando 
wohnen und ständig dienstbereit sein müssen. Sie sind auch mit schrift
lichen Arbeiten reichlich eingedeckt. Da die Lager sich meist abseits 
der Ortschaften befinden , ist für die drau6en wohnenden Beamten 
Liebe zum Land ·Voraussetzung. In den letzten lahren mehrfach vor
gekommene Uberfälle auf die Beamten sind ein weiterer Beweis dafür, 

. da6 nur die besten Au,fsichtskräfte auf diese Posten gehören. 
Ein Er.tiebungsvollzug lä6t sich auf solchen Aufienarbeitsstellen 

nur bedingt betreiben. Zwangsläufig ist die Arbeit oberstes Gesetz. Die 
erheblichen Ausgaben für Verwaltung und Unterhaltung des Lager· 
betriebes bedingen die Notwendigkeit, entsprechend hohe Einnahmen 
zu erzielen. Erfahrungsgemä6 ktanken die meisten Gefangenen dann. 
daß sie in der Freiheit überhaupt nicht oder nur widerwillig oder doch 
nicht regelmä6ig arbeiten wollen. In den Lagern werden sie aber wäh
rend ihrer Strafzeit an harte Arbeit h erangebracht, notfalls mit den 
üblichen Erziehungsmitteln, als deren letztes die Hausstrafe dient. In· 
soweit gilt also auch hier der Gedanke des Erziehungsvollzuges. Als 
Belohnung für ordentliche Führung und ßeifiige Arbeit können die 
Gefangenen besondere Vergünstigungen erhalten: Steigende Lohnklassen 
von 0,30 bis 0,50 DM, Leistungsbelohnung von 5,00 DM monatlich 
und Einsatz als Einzelarbeiter auf Vorschlag des Kommandoführers. 
Die Mehrzahl der Gefangenen ist bestrebt.. diese Ziele zu erreichen . 
Erweist sich ein Gefangener durch renitentes Verhalten, Aufsässigkeit 
oder Hetze unter den Mitgefangenen als untauglich für den gelockerten 
Vollzug im Lager, wird er in die Heimatanstalt zurückgeschickt. Auch 
einmal Entwichene, von denen anzunehmen ist, da6 sie die Freiheiten. 
die ihnen der Lagervollzug bringt, erneut mi6brauchen, kehren zur 
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Anstalt zurück. Sie melden sich oft nach mehreren Monaten wieder 
mit der inständigE:n Bitte, sie erneut auf einer AUßcnarbeitsstelle ein
zusetzen. Die Zahl der Entweichungen ist naturgemä6 verhältnismäfiig 
groß. Die Gründe hierfür sind vor allem darin zu suchen, dafi ein 
Teil der Verurteilten schwarz aus der Ostzone zum Westen gekolUlDen 
ist und hier ein haltloses Dasein führt, da6 durchweg verworrene Fa· 
milienverhältnisse vorliegen, und dali viele infolge der Kriegs· und 
Nachkriegsverhältnisse völlig haltlos geworden sind. Bezeichneml dafür 
ist auch, dali gerade die Gefangenen bis zu 30 Jahren im Vollzug die 
meisten &:hwierigkeiten bereiten. 

Die ärztliche Betreuung der Gcfangenen erfolgt durch Vertra~s
ärzte, das sind Ärzte aus den den einzelnen Lagcrn zunächst gelegenen 
Orten. Die Untersuchungen finden im allgemeinen abends nach dem 
Einrücken der Gefangenen statt. Schwerkranke und dringendc Operations· 
falle werden in das benachbartE: Krankenhaus gebracht, während sonst 
die Bezirks·Krankcnhäuser der lustizverwaltung in Anspruch ge
nommen werden. 

In fast allen Lagern befindet sich ein Rundfunkgcrät. Soweit 
möglich steht im Gemeinschaftssaal nur ein Lautsprecher, während sich 
der Apparat selbst im Aufseherzimmer befindet. Verschicdene Vor· 
kommnisse haben gezeigt. da6 diese überwachung der eingestellten 
und abgehörten Sendungen notwcndig ist. In den Lagern werden 
Tageszeitungen gehalten. AUßerdem verfügen sie über die üblichen 
Gesellschaftsspiele, wie Scbach, Mühle, Dame und Tischtennis und über 
eine Bücherei. Die Spiele dürfen erst nach dem Einrücken und nach 
Säuberung des Körpers und Erle~jgung der Küchenarbeiten bcnutzt 
werden. Bei guter Führung wird den Gefangenen Zeichen·, Mal· und 
Bastelerlaubnis, sowie die Gcnehmigung zu Knüpfarbeiten oder anderer 
Selbstbeschäftigung erteilt. 

Die Seelsorge erfolgt durch die kathon schen und evangelischen 
Geistlichen der Nachbarortc. Mindestens einmal im Monat findet in 
den Lagern ein Gottesdienst statt. Soweit örtlich durchfübrbar, werden 
die Gefangenen ctwa alle drei Monate, vorwiegend an hohen kirch
lichen Feiertagen, zum Besuch der örtlichen Kirchen auf hesonders 
reservierten Plätzen geführt. 

Die Fürsorgemaßnahmen leitet der Vorstand oder sein ständiger 
Vertreter ein. Sie werden unterstützt durch den wieder begründeten 
Verein für Gefängnisfürsorge in Gütersloh. 

Die Schulung der Beamten erfolgt auf den Lehrgängen der Straf
vollzugsschule in Remscheid·Lüttringhausen. Zu Beginn jeden Monats 
erscheinen sämtliche Kommandoführer .zur Abrechnung mit der Ar
beits· und Wirtschaftsverwaltung in Gütersloh. An diesem Tage findet 
eine allgemeine Belehrung im Rahmen einer Beamtenbesprechung 
statt. DiE! übrigen Aufsichtskräfte werden etwa aUe zwei Monate abends 
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nach Dienstschlu6 zJlsammengefa6t und vom Vorstand unterrichtet. 
Dieser Unterricht findet an sieben verschiedenen Orten statt, um die 
Anfabrtswege für die Aufsichtskräfte nach Möglichkeit abzukürzen. 
Außerdem erfolgte wiederholt ein~ Unterrichtung in der waffenlosen 
Kampfesweise. 

Die Vollzugskosten beliefen sich im letzten Jahre auf 1,36 DM 
pro Kopf und Hafttag: Das ist im Vergleich zu den Zablen der festen 
Anstalten ein recht günstiges Ergebnis. 

Diese für eine Vollzugsanstalt gesunde wirtschaftliche Basis und 
der für die gesamte Volkswirtschaft äu6erst wertvolle Charakter der 
in Oberems geleisteten Arbeit rechtfertigt den Bestand und weiteren 
Ausbau der Lager. Die in einem Umkreis von 40 km um Gütersloh 
gelegene Landwirtschaft ist völlig auf den Einsatz der Gefangenen 
eingestellt . Sie kann in dem stark industrialisierten Gebiet von Ober· 
ems auch nicht genügend freie Arbeitskräfte finden, da die Landßucht 
zu stark und der Bedarf der Industrie zu grob ist. Zudem ist die 
Arbeit in der frischen Luft auch unter schweren Bedingung!:u rilr die 
Gefangenen ein wertvolles Erziebungemittel. Wird ihnen doch täglich 
Umfang und Intensität vor Augen geführt, die notwendig ist, um dem 
Boden die Früchte abzugewinnen, die für die Ernährung der Bevöl· 
kerung so dringend notwendig sind. 

Die Schulungslehrgäuge in Schleswig-Kolstein 
~(I" Regleru .. ,.rot •. W. Adöll F r . la . e her , Ne." ,.,Q nncr 

Eingangs sei mir e ine Bemerkung über die Sachnotwendigkeit der 
Vollzugsschulung an sich gestattet. Sie ergibt sich zwangsläufig aus der 
ze itgenössischen Erkenntnis. dan die neben den Schutzzweck der Strafe 
gestellte Aufgabe einer Resozialisierung des Rechtsbrecbers nur durch 
eine echte sittliche Festigung des Gesetzesverletzers selbst erfüllt werden 
kanD. Diese Tatsache läßt die vordringliche Bedeutung aller im Rahmen 
eines modernen Erziehungsstrafvollzuges gegenüber dem noch ansprech
baren Gefangenen anzuwendenden "pädagogisch en Ma6nahmen" klar 
werden. Eine endgültige E inordnung in die Gesetze der Gemeinschaft 
kann sicherlich beim Rechtsbrecher nur bewirkt werden, wenn dieser 
selbst die Gesetze und ihre Einhaltung als notwendi g innerlich bejaht. 
Eine solche dauerhafte Umwandlung der inneren Schau des ü beltäters 
kann aber nur mittels einer einprägsamen Hinführnng des Verurteilten 
~ur Schuldeinsicht in das begangene Unrecht geschehen. Jede derartia:e 
Hinweisung auf den rechten Weg, jede dem Delinquenten derart erwie· 
sene Lebenshilfe, ist letzten Endes ,.,Erziebung", - auch dann, wenn 
sie nicht in der Form der "pädagogischen Belehrung" erfolgt. Freilieh, -
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um auf dem Boden dp-c Tatsachen zu bleiben - der erfahrene Vollzugs
praktiker wei6 nur zu genau, da6 die Zahl der reinen " Bewährungsfälle" 
in der langen Reihe der Gefangenen, denen gegenüber mit wenigen Aus
nahmen jedes Besserungsbemühen um sonst ist. recht beträchtlich ist. 
Doch bedarf es eben umgekehrt gegenüber den anderen, den Besse· 
rungsfähigen , der ganzen ~tühewaltung, bedarf es ihnen gegeniiber des 
ernstesten, planmäfiigen Bestrebens aller Vollzugsbediensteten. um der 
gestellten Erziehungsaufgabe am gestrauchelten, in die Irre gegangenen, 
in Schuld vp.rstrickten. aber dennoch ni cht verlorenen Mitmenschen ge
recht zu werden. EiDe so gemeinte segensreiche "Erziehung" k ann nur 
von denen geleistet werden, denen die hierzu erforderlichen Erkennt
nisse und Handhaben durch ständige Aufklärung und Unterweisung ver
mittelt werden. Sie mu6 Gegenstand einer Vollzugsschulung sein, deren 
alle die in regelmäfiigen Zeitabständen teilhaftig werden sollten, die im 
Vollzugsdienst der ebenso schweren, wie schönen Aufgabe "am Menschen" 
dienen. 

Kann es somit über das "Ob" keinen Zweifel geben, so ist das 
" Wie" einer nutzbringenden, erfolgreichen Vollzugsscbulung um so proble
matischer. Zum Grundsätzlichen möchte icb hierzu vorweg bemerken: 

EiDe Form der Schulung sollte naturgemäß eine Sonderstellung 
einnehmen. Ich meine die der "Grundausbildung" für Dienstanfänger. 
Sie ist nach Wesen und ·Aufgabe von derjeni gen einer Fortbildung der 
"eingefahrenen", älteren Vollzugspraktiker grundverschieden und unter· 
scheidet sich von ihr nach Methodik und Zielsetzung. in ihr steht die 
Anfangsunterweisung in der Praxis uml die theoretische Vorbildung an 
Hand der Dienstvorschriften im täglichen Wechsel norn allzusebr im 
Vordergrund. Beide Merkmale einer ersten Einführung in eine neue 
Aufgabe können und sollen nicht einem Lehrgang für erprobte Angebörige 
des Vollzugsdienstes anhaften; sie köunen auf den Fortgang der Unter
weisung nur hemmend wirken. Die Grundschulung i ~ t Sondergebiet 
und sollte .daher jn der Praxis auch schulmii&ig gesondert hetrieben 
werden. 

In Schleswig-Holstein wurden seit Oktober 1952 bislang 3 Lehr· 
gänge für Aufsichtsbeamte abgehalten, bei denen für die heiden ersten 
ein Zeitraum von 3 Wochen, für den letr.ten ein solcber von 4 Wochen 
zur Verfügung stand. Sie fanden sämtlich im Jugendlager Moltsfelde 
statt, das etwa 3 km von Neumünster entfernt in der Richtung Boostedt 
liegt und sich durch eine landschaftlich schöne Umgebung auszeichnet. 
Das Lager befindet sich in unmittelbarer Nähe fies ausgedehnten Sege
berger Forstes. Zu den Kursen wurden jeweils filnfzehn Beamte des 
Aufsichtsdienstes (vom Hilfsaufseher bis zum Hauptwachtmeister) ein
berufen. Darunter befanden sich in den heiden letzten Lehrgängen je 
zwei Beamtinnen der Frauenvollzugsanstalt Lübeck·Lauerhof. 
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Zur Frage der Dauer der Lehrgänge sei bemerkt, daß jeder Kursus 
wenigstens vier Woehen dauern sollte. Das ist die mindeste Zeitspanne, 
um dem Teilnehmer die notwendige Gelegenheit zur geistigen Verar
beitung des umfangreichen Lehrstoffs zu geben. Auch ist es anders un
möglich, neben den wichtigsten Abschnitten der eigentlichen Vollzugs
wissenschaft auch diejenigen der .. wissenschaftlichen Randgebiete" in 
einer dem Fassungsvermögen der Teilnehmer angepaGten und nützli
chen Form der Wissens vermittlung zu bieten. 

Auch sollten im Interesse einer" intensiven Unterweisung in der 
Regel nicht mehr als fünfzebn Teilnehmer zu eiDern Lehrgang beran
gezogen werden. 

Als sehr günstig. weil innerlich belebend und stimmungsmä6ig 
auflockernd, erwies sich die Wahl des Schulungsortes. Das am Wald
rand gelegene, in keiner Weise an eine Vollzugsanstalt erinnernde, offene 
Lager befreit als .. Gefängnis ohne Gitter" die Teilnehmer von der "Ein
geschlossenheit" ihres alltäglichen Dienstbelriebes. Der Aufenthalt in 
den einfachen, aber hellen Barackenräumen, das kameradschaftli che Zu
sammenleben in Wohngemein~cha{ten. - Wald, Wind, Wolken und 
Soime, - au das löst heraus aus der nur zu oft dumpfigen, unfreund
lichen Umgebung des Vollzugsalltags. Die Landschaft tritt an die Stelle 
der engen Gebundenheit, und das wird von den Teilnehmern dankbar 
und freudig empfunden. 

Des weiteren wirkte sich in pädagogischer Hinsicht vorteilhaft aus, 
daß den überwiegend mit männlichen Teilnehmern beschickten Lehr
gängen durch einige weibliche Hörer ein merklicher Aufschwung in 
Richtung eiuer Beteiligung der Schüler am Unterricht gegeben wurde. 
Immer wieder ist festzustellen, daß der weibliche Lerneifer den männ
lichen Ruhepol in Schwingung geraten läßt: Die Atmosphäre im münd· 
lichen Unterricht ist dann eine erfreulich bewegliche. Man sollte es 
daher, wenn irgend möglich, so einrichten. daC! dem männlichen Teil
nehmer eine wirksame weibliche Lernkonkurrenz entgegengesteHt wird. 

Was die Unterrichtsmethode angeht, so bitte ich zum Grundsätz
lichen auf folgendes hinweisen zu dürfen: Der Un terrichtende hüte sich 
vor einer Gefahr, die im Bestreben nach einer möglich st umfassenden 
Wissensvermittlung und im Eifer der " pädagogischen Demonstration nur 
allzu leicht übersehen wird. nämlich die einer geistigen überforderung 
der Lehrgangsteilnehmer ! " 

Die Praxis bedarf der praktischen, leicht fa13lichen, am täglichen Voll· 
zugsgeschehen nachgewiesenen Aufklärung. Der "Vollzugsalltag" ist es 
also. der das Beispiel für die Erläuterung der vollzugstechnischen. 
verwaltungsmä6"igen und rechtlichen, ebenso wie der menschlichen und 
seelischen Probleme zu liefern hat_ Kurz: Die Vollzugsschulung hat, 
wenn sie beim Lehrgangsteilnehmer anschlagen. ihn zum lebendigen 
Mitgehen im Unterricht bewegen soll, in der Unterrichtsrorm klar und 
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deutlich zu sein, Sie ist keine "verdrängte Oberschule", sondern eine 
Realschule des Lebens, die Aufsehlu6 geben soU über 'die "Grenzfälle 
des menschlichen Daseins", über die praktische Hilfeleistung am ge
st.rauehelten Menschen, Man hüte sich alBo vor tiefgründigen abstrak
ten. zwar wissenschaftlich exakten. dafür aber häufig leblosen und 
vom Schüler unverstandenen Exerzitien! • , 

Im übrigen ist nach unserer Erfahrung das "Unterrichtsgespräch" 
die wirksamste aller Lehrmetboden', Durch das von...einem praktischen 
Beispiel ausgehende Zwiegespräch zwischen Vortragendem und Zuhörer
schaft wird - im Gegensatz zur einseitigen, die Schüler leicht ermüden
den Vorlesung - die lebendige Abhandlung des Unterrichtsstoffes und 
die gespannte, aufmerksame Teilnahme der einzelo.en Börer ·am sicher
sten gewährleistet, Freilich setzt diese Methode eine profunde Beherr .. 
schung des Lehrgegenstandes durch den Unterrichtendep. voraus. Auch 
soll nicht verkannt werden, da6 einzelne Lehrgebjete sie ihrem Wesen 
nach nicht vertragen. Ich denke dabei an die Vorträge über Vollzugs· 

. gescl;1ichte, die psychologischen und kriminalbiologischen Themen, den 
geschichtlichen Werdegang des Jugendrechts und dergl. mehr ; ihre Zer
p8ückung in Frage und Antwort würde nur zu einer sChleppenden 
Beh!lndlung des Lehrgegenstandes führen. 

Des weiteren empfiehlt sich die Zweiteilung des Unterrichts in einen 
theoretischen Teil des VormittagB und einen praktischen Teil des Nach
mittags. Sie wird nicht nur der natürlichen Zweiseitigkeit der vollzug
lichen Unterweisung gerecht, sondern gibt auch den Lehrgangsteilnehmern 
Gelegenheit zur gründlichen Verarbeitung und Festigung des Gehörten 
und führt damit zur Vertiefung ihres Wissens. Auch dürfte ein theore
tischer Unterricht von täglich 4 Stunden ' gerade noch tragbar sein, wenn 
nicht die Grenze der Aufnahmefähigkeit der zum Teil nicht mehr jungen 
Lehrgangsteilnehmer überschritten ~nd damit ein bleibender Erfolg des 
Lehrgangs gefährdet werden soll. Das gesamte Lehrpensum und die Unter
richtsverteilung sollte jedenfalls stets danach ausgerichtet -aein, da6 jeder 
Lehrgangsteilnehmer für sich und seine Aufgabe jeweils den größten 
Nutzen ziehen kann. So Boll z. B. dem Gefängnisdienstleiter des kleinen 
Gerichtsgelängnisses, auf dessen Schultern die gesamte Verantwortung 
fUr den Vollzugsablauf innerhalb seines Dienstbereiches liegt, nicht nur 
Gelegenheit gegeben werden, im Unterricht eine theoretische Unterwei· 
sung über die Vorschriften der .,Klavo" zu erhalten, er muß vielmehr 
darüber hinaus sich in den Büros ' der selbständigen Vollzugsanstalten 
am Lehrorte. durch Aussprache mit den Sachbearbeitern der einzelnen 
Ressorts Kenntnisse über die praktische Handhabung dieses und jenes 
dienstlichen Erfor~ernisses, dieses und jen68 Formulars u. a. m. ver
schaffen können, d. h. hierzu über die nötige Zeit verfügen. Ich erwähne 
gerade dieses Beispiel. weil es im hiesigen Bezirk Gegenstand eincs ein
heitlichen Wunsches sowohl der betreffenden Teilnehmer, als auch der 
richterlichen Vorsteher von Gerichtsgefangnissen war. 
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Zur wesentlichen Belebung des Unterrichts und zu seiner fachmän
nischen Gestaltung innerhalb der "wissenschaftlicben Randgebiete" des 
Vollzugsgescbehens, wie sie z. B. Prozefiablauf, die Psychologie und Kri· 
minalbiologie u. a. m. darstellen, ist es fruchtbar, au.ßer den lehrbefabig· 
ten Kräften der örtlichen Vollzugsanstalt behördenfremde Fachkräfte und 
Wissenschaftler zur Teilnahme an der Unterrichtung zu gewinnen. So 
beteiligten sich an der hiesigen Vollzugsschulung regelmä6ig Angehörige 
der Richterschaft und Staatsanwaltschaft, a'ber auch Kriminalbiologen, 
MedizineI. Mitglieder des geistlichen Standes und des Fürsorgewesens. 
Ferner stellten sich zur Behandlung von Spezialfragen erfahrene" Behör
denangehörige auch auswärtiger Vollzugsanstalten in dankenswerter 
Weise zur Verfügung. 

Es sei mir in diesem Zusammenhang g~stattet, einige der in der 
hiesigen Vollzugsscbulung behandelten Themen wiederzugeben: 

Die Stellung des Strafvollzuges in der Strafrecbtspflege. - Die 
geschichtliche Entwicklung des Strafvollzuges . .:..- Der Sicherheitsdienst 
in den Vollzugsanstalten. - Die Strafanstalt als Erziehungsstätte. - Be· 
amtenpflichten und Beamtenrechte. - Die ~ Beamtendelikte an Hand 
praktischer Beispiele. - Die persönliche Haltung des Aufsichtsbea~ten. 
Das Strafr~chtsäuberung8gesetz vom 4. 8. 1953. - Strafrechtliche Tat
bestände und ihre Bedeutung für den Vollzugsalltag. - Die Aufsichts
behörde und ihre Fqnktionen. - Die neue U·VollzO. - Das neue lu
gendgerichtsges~tz und der moderne Jugendstrafvollzug. - Strafarten. 
Strafverfahren, Rechtsmittel. - Allgemeine Fragen aus dem Gebiete der 
Arbeitsverwaltung. - Der Werkbeamte und seine Funktionen; Unfall
verhütung. die Unfallfürsorge. - Der Kommandoführer der Au6enar
beitsstelle. - Die KI. A. V. O. und die Wirtschaftsführung in kleinen 
Gefängnissen. - Die Gelangenenverpflegung unter Berücksichtigung der 
hygienischen und sanitären Anforderungen des modernen Strafvollzu
ges. - Die ärztliche Betreuung der Gefangenen. - Das Kurzgutachten 
im Strafvollzug. - Die Gefangenenbeschwerde und ihre Behandlung. -
Die dienslliche Meldung nach Form und Inbalt. - Sinn und Form der 
Freizeitgestaltung. - Gefangenentypen und ihre zweckmä.6ige Behand
lung. - Die abnorme Persönlichkeit in psychologischer Betrachtung. -
Die Anwendung von Zwangsmitteln. - Die Bedeutung der Gefangnis
seelsorge. - Die nachgebende Gefangenenfürsorge. - Der Briefverkehr 
der Gefangenen und seine Erkepntniswerte. 

Hand in Hand mit der theoretischen und ' praktischen Fortbildung 
der Lehrgangsteilnehmer im Wege der gegenseitigen Aussprache sollte 
lerner stets die Unterweisung durch praktische Anschauung gehen. Sie 
ist besonders geeignet, den allgemeinen Gesichtskreis der Hörerschaft 
zu erweitern. So erhielten die hiesigen Lehrgangsteilnehmer regelmä6ig 
Gelegenheit, eiBer Schöffengerichtssitzung beim hiesigen Amtsgericht bei· 
zuwohnen, au6erdem wurden Besichtigungen von Fürsorgeheimen, grö6e· 
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ren Industriebetrieben, der hiesigen Textilfachschule und eines landwirt· 
schaftlichen Musterbetriebes durchgeführt. Danebe'o trug der Hallensport, 
zur AuflockerUng des Allgemeinbefindens der männliChen Teilnehmer 
bei._ Allerdings setzt letztere Einrichtung voraus __ da6 das Turnen der 
zum Teil im vorgeschrittenen Lebensalter stehenden Teilnehmer, wenn 
es nutzbringend sein soll, von einem Sportfachlehrer geleitet werden 
muli. 

Der Vollständigkeit halber sei schließlich bemerkt, da6 die Lehr
gangsteilnehmer regelmäßig Gelegenheit hatten, sich im praktischen 
Dienet ihrer Sparte innerhalb der hiesigen Vollzugsanstalt umzutun 
und mit den hiesigen Kollegen Erfahrungen auszutauschen. Auch wur
den praktische Waffcnübungen an der Pistole durchgeführt. 

Zum SchluD sei mir eine Bemerkung über die schulischen Erfolge 
der hiesigen Lehrgänge gestattet. Hierzu konnte am Ende aller drei 
Lehrgänge festgestellt werden, daD das gesteckte Ziel, nämlich das der 
bewu6t~n zeitweiligen Herausnahme der im Alltagsbetrieb veriitrickten, 
"mechanisierten" Aufsichtsbeamtenschaft und deren Heranfübrung an 
die volh:ugsethischen Problellle volliluf gelungen ist. Die Teilnehmer 
sämtlicher Kurse_ bekundeten übereinstimmend, d~D sie nicht nur auf 
dem Cebiete der al1gemeinen Vollzugspraxis dazugelernt hätten, viel
mehr seien sie dafür Dank schuldig, einmat aus dem Einerlei des 
Vollzugsalltags an die Quellen übergeordneter , ethischer Schau geführt 
worden zu sein. So manches sei ihnen in seiner Bedeutung und Zweck· 
richtung erst je tzt so recht klargeworden. Freilich bedürfe es auch 
nach Beendigung der Lehrgänge zur Verarbeitung all der aufgezeigten 
Probleme .und Aufgaben weiterer Zeit und freiwilliger eigener Weiter
arbeit. Doch dürfe mit Rücksicht auf die gelungene Aufschließung d~s 
Interesses bei dem weitaus überwiegenden Teil der Lehrgangsteilneh
mer auch dieses Erfordernis als künftig befolgt unterstellt werden. i 

Was schließlich die schulischen Leistungen der Lebrgangsteilne~
mer angeht. so konnte in aller Regel beobachtet werden. daß zwar d.s· 
praktische Wissen der Schüler im allgemeinen zufriedenstellend war. 
jedoch bei. der Mehrzahl der Teilnehmer eine gewisse Unbeholfenheit 
gegenüber problematisclteren Fragen des Vollzugsgeschehens, die üb~r 
das bandwerksmä6ig Erlernte hinausgingen, deutlich in Erscheinung 
trat. Sie kannten wohl ihre Dienstvorschriften und diel Vollzugsbestiri:J
mungen an Hand der täglichen Praxis, konnten sich -jedoch in ni~t 
seltenen Fällen den ihnen zukommenden Sinn nicht erklären und bp
durrten der aufklärenden Hilfestellung, um mit dem dargelegten Sac~
verhalt fertig zu werden . . Auch fiel bei nicht wenigen Schülern die 
Unfertigkeit in der schriftlichen Darstellung, sowie eine ungenügende 
Kenntnis in der Formlehre\ Rechtschreibung und Zeichensetzung a~f. 

Bei alledem muLi jedoch betont werden, daLi das allgemeine lntet 
esse der Lehrgangsteilnehmer an den Unterrichtsfachern stets ein UD I' . 
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geteilt gutes, war. Wie überhaupt durchweg der Lerneifer der Lehr
gangsteilnehmer lobend anzuerkennen war, nachdem einmal die zUnächst 
deutlich spürbare Voreingenommenheit gegenüber den Lehrgängen in 
Richtung einer "Klippschule für Anfanger" beseitigt war. Sie nahmen 
dann im Verlauf der Kurse auch das "Übel" der drei schriftlichen 
Arbeiten über Themen der täglichen VoUzugspraxis willig bin und gaben 
sich im allgemeinen · hierbei redliche Mühe. Die Klausureigeoschaft 
dieser schriftlichen übungen gesta~tete dem Lehrgangsleiter und seinen 
Mitarbeitern neben ihren Erfahrungen auf dem Gebiet der mündlichen 
Befragung innerhalb des Unterrichts eine klare Einsicht in das Können 
der einzelnen Schüler. 

Bislang wurden im hiesigen Bezirk auch mündliche Ahschlußpru· 
...fungen durchgeführt. Ich möchte sie nach meinen Erfahrungen für 
überftüssig halten. Im Interesse einer weiteren Auflockerung der -Gesamt
atmosphäre sollte man vielmehr prüfen. ob nicht in künftigen Lehr
gälOJgen von einer solchen Prüfung abgesehen werden könnte. Dies würde · 
zu einer Verminderung der unnötigen Beklemmungen beitragen, ohne 
da6 hierdurch die Einschätzung der Persönlichkeit und der Gesamt
leistung der einzelnen Beamten im Ahschlu6gutachten beeinträchtigt · 
würde. Eine derartige Beseitigung von .. Prüfungsängsten" wäre vornehm
lich im Hinblick: auf ältere Yollzugsbedienstete., die zum Lehrgang 
herangezogen werden, zu begrüßen. Ihnen würde das peinliche Gefühl 
genommen. als .. alter Praktiker" an einer "Nachholschule" teilnehmen 
zu· münen. Um nicht mi6verstanden zu werden: da6 die Einrichtung 
der Abschlußprüfung in den Grundausbildungslehrgängen für Dienst
anfänger beibehalten werden muJi, versteht sich von selbst. 

Zusammenfassend möchte ich feshtellen. da6 die Lehrgänge für 
die Aus- und Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten in Sehleswig
Hohtein mit zulriedeostellendem Erfolg angelaufen sind. Ihre Einrich
tung läßt sich angesichts ihres fachlichen Wertes, aber auch in ihrer 
Bedeutung für die AJlgemeinheit gegenüber dem Staatshaus.halt wirt· 
schaftlich durchaus vertreten. Die Kosten des · letzten vierwöchigen 
Lehrganges beliefen sich z. B. bei einer Teilnehmerzahl von vierzehn 
Personen auf insgesamt 1.780,66 DM. 

Ein· weiterer Ausbau der VoUzugsschulung soUte schließlich berück
sichtigen, da6 man den unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen 
DienstBparten du~ getrennte Aushildung entgegenkommt. So sollten 
z . . B. grundsätzlich die Dienstanfänger von den Vollzugspraktikern ge
trennt werden. Aber auch die Verwaltungsbeamtenschaft sollte gesondert 
von den Angehörigen des Aufsichtsdienstes zu Speziallehrgängen her
angezogen werden, die bei aller Einheitlichkeit der ~esamtaufgabe 
sämtlicher VoUzugsbediensteten, derem besonderen Anhegen gerecht 
zu werden vermögen. 
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Die Ansbildung fDr den eiDfadten Dienst 
Von Rerie.uogu"t Dr. Funs KJemenl Weber, Renumeld·LClltrinsblllKll 

Kurzer geschichtlicher Rückblick. 1858- 1868, 80 bei6l 
es, gab es eine AuIseberschule in Lüneburg. Sie bildet eine Ausnahme. 
Kriegimann konnte noch 1912 in seiner Gefangniskunde schreiben: 
Aufseherschulen kennt der deutsche Strafvollzug nicht. Liepmann be
zeichnete 1923 den Strafvollzug als einzigen Beruf, für .den eine be
sondere Ausbildung nicht als erforderlich angesehen werde. 

Seit 1946 schickten wir unsere Beamten und Anwärter zur. Unter
weisung nach Hamburg-Rissen. Diese Schule wurde im Herbst 1945 
eingerichtet. An ihr waren die vier Länder der britischen Zone be
teiligt, Schleswig·Holstein. Hamburg. Niedersachgen und Nordrhein
Westfalen. Die Länder brachten die Kosten auf, sie stellten auch die 
Lehrkräfte. Der größte Teil der Schüler entfiel auf Nordrhein·Westfalen. 

Die Schule Rissen hat sich nach dem Zusammcnbruch als fester 
Pol erwiesen, sie schuf eine gewisse Einheit. Ihre gute Leistung mu6 
anerkannt werden, doch hat die Entwicklung gegen sie entschieden. 
Im März 1952 wurde sie aufgelöst. 

Lüttringhausen. Die Länder haben dann eigene Schulen einge
richtet, wie Nordrhein·Westfalen z. B. in Remscheid-Lüttringhausen. 
Unsere Schule ist im Rohbau fertig. Sie licgt ein paar Minuten von 
der Anstalt entfernt am Abhang des Berge3 und palit sich vortreffiich 
der schönen Landschaft an. Das Haus ist im rechtcn Winkel erbaut, 
anderthalb Stoek hoch. ]m Erdgescho6 kommt man in die geräumige 
Eingangshalle. Dort befindcn sich auch der Unterrichtssaal, das Speise. 
zimmer, der Tagesraum, das Büro, die Wohnung für den Hausmeister. 
Im Obcrgescholi die Unterkünfte, neun Zimmer, in denen die Schüler 
einzeln oder in kleinen Gruppen wohnen sollen. Neben der Schule 
drauuen ein Sportplatz und ein hübsches Wäldchen. 

In vergangenen Jabren sah man das Ideal der Scbulungsform im 
..Lager. Hier in Lüttringhausen wird an eine Wobn· und Lerngemein
schaft gedacht, die zwanzig bis füufundzwanzig Personen umfassen 
kann. Die Schule ist bewußt klein gehalten. Bei solcher Zahl kann 
man den einzelnen in Verhaltensweisen und charakterlicher Grund
haltung kennenlernen, man kann sich auch jedem besser widmen. 
. ]n unserem Lande hat man also die Sdtule mit einer Anstalt 
verbunden. Den Mangel dieser Verbindung haben einige an Rissen 
gerügt. unerIäßlicb sei die ständige Verbindung mit der "Front" und 
zwar mit einer Anstalt, in der man die verschiedenen Typen der Ge· 
fangenen finden könne. 

N.o:h dllem VO~lnl bel der Arbelutquor der lIordl'beill-we,tfllho:heli An'talu]eller in non e!
d...., Im }I," 19~. 
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Die GrÖße der Aufgabe. Da6 alle im Strafvollzug tätigen Kräfte 
einer gründlichen Ausbildung- bedürfen, wird von niemand mehr be· 
stritten. Tun wir aber in der Praxis alles, um der Forderung zu genügen? 

Ausri c htung. nach den Aufgaben des Vollzuges. Die Schule 
mUB sich nach den Aufgaben des Strafvollzuges richten. Als erst.e Auf· 
gabe darf sichere Verwahrung gelten. Aber Gitter und !\tauern sind 
nicht die einzigen Mittel der Verwahrung. Wichtiger ist die Qualität 
der Beamten. Als noch wichtiger im Rahmen der Verwahrungsaufgabe 
hat sich die selbstenieherische Mitarbeit der Gefangenen erwiesen. 

Dll-rüber hinaus können wir sagen, daS es im Strafvollzug kein er· 
zieherisches Vakuum geben darI. Die Vollzugsordnung erteilt daher a ll en 
Beamten einen entsprechenden Auftrag. Immer ist es notwendig, die UDS 

übergebenen Menschen zu beobachten, sie gründlich zu k~unen, richtig zu 
behandeln und mit B~dacht zu führen. 

Das Kernstück des erzieherischen Auftrags im Strafvo.lIzug wird 
. immer das Vo.rbild des Erziehers sein. E~ erschöpft sich nicJlt, wie 

man früher gemeint haben mag, in einel' adretten Kleidung und straffen 
Haltung. Unerlä6lich ist eine tadelsireie Lebensführung. 

Hier b.eechäftigt uns der einfache Aufsiebtsdienst. Die Ausbildungs· 
ordnung darf in unserem Kreis als bekannt gelten. 

Lebensa lter der Schüler. Im allgemeinen hat es die Schule 
mit Mensclien zwischen 25 und 45 zu tun. Mit dem Eintrilt derer, 
die einen Anspruch auf Versorgung nach Artikel 131 des Grundge· 
setzes haben, hat sich das Durchschnittsalter erhöht. 

An der unteren Grenze soUte man nicht unbedingt festhalten. 
Es hat einen guten Sinn, auch jüngere Bewerber anzunehmen. Sie 
würden ganz anders in den Dienst hineinwachsen. Man müßte sie 
zunächst im Jugendstrafvollzug einsetzen. Auf junge Gefangene würde 
es günstig einwirken, wenn sie tüchtige, strebsa-ine Leute ungefahr glei. 
ehen Alters, etwas älter als sie selber sind, als Vo.rbilder vor sich sähen. 

Familien stand. Man darf schätzen, daß uur etwa fünf vom 
Hundert der männlichen Anwärter ledig sind. Bei den meisten An· 
wärtern darf man amiehmen, dao sie schon von ihren Familien her 
ein Interesse für erzieherische Fragen mitbringen oder daß es sich 
endachen läßt. 

Die mitgebrachten Kenntnis se. Bringen unsere Anwärte. 
besondere Kenntnisse mit, die ihrer Arbeit im Strafvollzug zugute 
kommen? . 

10 Rissen bat man beobachtet, da/; sie etwa zur Hälfte nach der 
Schulentlassung in eine Handwerkslehre gekommen sind. Sehr viele 
haben aber nicht durchgehalten. Es ergibt sich also., was nicht über· 
seben werden kann, ein ähnliches Bild wie bei den Gefangenen, wenn 
auch bei unseren Schülern der Eingriff des zweiten Krieges in ihr Leben 
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und andere exogene Faktoren überwiegen. Die allermeisten von ihnen 
sind über die Gesellenprüfung niebt hinausgekommen. Nur drei vom 
Hundert können den Meistertitel führen. 

Der Umgang mit Kranken und Irren entwickelt Fabigkeiten und 
Eigenschaften, die bei uns gut zu gebrauchen wären: Pßegesinn, Geduld, 
Menschenkeontn,is. Aber Dur selten treffen wir auf Leute, die durin 
erfahren sind und die modernen Behandlungsweisen kennen. Selten 
auch finden wir solche, die in der Wohlfahrtspflege, etwa im Bereiche 
brüchiger und unvollständiger Familien, gearbeitet haben, oder sich 
gar im Erziehungsdieost auskennen. 

Natürlich hängt der wenig befriedigende Stand der mitgebrachten 
Kenntnisse mit der geringen Besoldung zusammen, die den Aufsichts· 
beamten zuteil wird. 

Im allgemeinen verfügen die Anwärter über eine gewisse Lebens
erfahrung und Reife. Zum Teil berufen sie si~h darauf, da6 sie mit 
ihren "Knobelbechern'" durch ganz E uropa gekommen sind. Noch bö
achtenswerter ist ein längerer Aufenthalt hinter dem Stacheldrah\ der 
Kriegsgefangenenlager. Diesen .,Ehemaligen'" ist alles irgendwie vertraut. 
Aus eigenem Erleben können sie sich in die Lage der Gefangenen 
hineindenken. Sie haben es am eigenen Leibe gespürt, wie in einer 
bestimmten Art von Gemeinschaft sich der Horizont verengert, wie das 
Lebensgefühl verkümmert, das ganze Niveau sich senkt und welches 
gewaltige Unbehagen von dem aufgezwungenen Umgang mit Menschen 
\'on niedriger Denkart ausgehen kann. 

Erz ie h e ri sche Befähigung. Aber mit dem Zugeständnis einer 
gewissen Lebenserfahrung ist keineswegs gesagt, daS unsere jungen 
Beamten ohne weiteres befahigt sind, auch erzieherisch zu wirken, 
noch dazu auf schwierige Charaktere, die sieb in einer künstlichen, ge
radezu anormalen Lage befinden. Auch sie müssen mindestens zur 
selbsterzieherischen Mitarbeit bereit sein. Es ist nicht unnütz, hier auf 
die Meinung unserer Insassen zu achten. Was eh emalige Gefangene 
über ihren Umgang mit den Beamten geschrieben haben, ist als Er· 
kenntnisquelle zu wenig ausgeschöpft. 

J ün ge r e und äl tere B eam te. Ein gewisses Problem liegt in dem 
Verhältnis des Nachwuchses zu den älteren Beamten. Auch die Schültlr 
empfinden das. Denn sobald -diese Frage besprochen wird gebt es 
lebhaft zu. Offenbar werden auf beiden Seiten Fehler gemstl!t. Manche 
der Älteren glauben zu sehr, daß man ihnen nichts mebr vormachen 
kann. Sie wehren sieb gegen unverstandene Neuerungen. l\lancbe be· 
achten zu wenig, da6 auch der Nachwuchs nicht mehr jung ist. Einige 
der Jüngeren wieder blicken zu sehr auf diejenigen Alteren, die ,der 
Korrektur bedürfen und das gro6e Wort führen . 

. Vorbereitung im Vollzuge. In einem Lande wie Nordrliein· 
Westfalen lälit es sich wohl nicht gut einrichten, daß nur die ,mit der 
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Schule verbundene Anstalt die Anwärter einstellt. Das geschieht viel · 
mehr in verschiedenen Anstalten. Diese treffen damit schon· die erste 
Auslese. Sie· bringen den Anfängern die ersten Grundbegriffe bei und 
bereiten sie auf die Schule vor. 

Die Gutachten der Anstalten übet die von ihnen entsandten Schü let 
könnten zum Teil eingehender sein, mitunter auch offenherziger. Wenn 
Zweifel über Befähigung und Eignung eines Anwärters bestehen, sollte 
maD diese Bedenken nicht mit dem Man lei der Liehe zudecken. Damit 
wäre der Schu le die Mitwirkung bei der Auslese erleichtert. Aus Ge
sprächen mit Rissener Lehrkräften weifi ich, da6 manche Anstalten 
sich nicht recht getrauten, einen Anwärter für unfiihig zu erklärcn, 
und nun der Schule diese Aufgabe zudachten. I~ allgemeinen muG 
man früher sichten, nicht allzu lange nach der Einstellung. Nach einigen 
Jahren ist es unbillig und zu spät. 

Nachbereitung. Gelegentlich soU gesagt worden sein, sobald sie 
{Jie Schule besucht hätten, seien die Beamten nicht mehr zu brauchen. 
Ein solches Wort wäre nicht tragisch zu nehmen. Es zeigt _-llDS aber, 
dafi wir immer mit einem Gegensatz der Auffassungcn zwischen An
stalten und Schule zu rechnen haben, sowohl in der Beurteilung der 
einzelnen Anwärter als auch in grundsätzlichen Dingen. Hier hilft am 
besten die offene Aussprache und Fühlung untefeinander. 

Die Arbeit der Schule müßte in den Anstalten befestigt werden. 
Der Schüler dürfte dort nicht in Gegenströmungen hineingeraten, denen 
er, der Anfänger, wie ein Spielball ausgeliefert wäre. Nicht gering ist 
die Zahl derer, die den .. humanen" Strafvollzug ablehnen und das 
Kind mit dem Bade ausschütten. 

In den einzelnen Anstalten möchte man sich einen Ansbilder 
wünschen, einen Mann mit besonderer Befähigung und Liebe dazu. 
Diese Au.sbilder mü.6te man gelegentlich zu besonderen Lehrgän gen 
zusammenholen. Das würde der Einheit und harmonischen AbsCim
mnng dienen. 

Man sollte sich in den Anstalten auch der üblichen Unterweisungen 
liebevoller annehmen, als es mitunter geschieht. Die Beamten werden 
des trockenen Tons leicht überdrüssig. 

Natürlich darf die Schulanstalt den praktischen Lehrdienst nicht 
fehlerhaft vormachen. Es ist nicht alles richtig, was die Schüler hier 
zu sehen hekommen. 

Sicher ist davor zu warnen, die Schule nach den Äulierungen einzel
ner Beamten zu beurteilen, die DOch dazu Neulinge sind. Was . sie 
auf der Schule hören, spiegelt sich oft seltsam in der Darstellung 
der Hörer. Im übrigen werden die Schüler angehalten, sie:h zuhause 
wieder bescheiden einzufügen und nicht als Besserwisser aufzutreten. 

Die Schu le als gemein same Ang e legenh ei t. Fast erscheint 
der Vorschlag, die Schule als gemeinsame Angelegenheit anzusehen, 
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als überflüssig. Sämtliche VoUzugsbehörden au'f allen drei Ebenen haben 
ein Interesse daran, was aus diesem Kinde wird. Die Schule muh 
d as von vornberein richtig seben, sie mu6 mit Kritik rechnen und in 
jeder Kritik e in Zeichen dieses Interesses sehen. Sie darf aber auch 
darum bitten, ihren Anteil an der Ausbildung der Anwärter nicht zu 
überschätzen. 

Die L e hrgänge . Der Anteil der Schule be3teht aus den bekann
ten b e iden Lehrgängen. Vier Monate sinq. für unseren Zweck ein allzu 
geringer Zeitraum. Gegenüber Rissen, wo man sich für den einfachen 
Dienst vielfach mit dre i Wochen begnügte, was sicher viel zu :wenig 
war, ist schon e in Fortschritt zu verzeichnen. Aber auch in vier Monaten 
k ann der Anwärter nicht hinreichend in den Stoff eindringen, die 
meisten bleiben an der Oberfläche. 

Es ist riclftig, den Zeitrau:m von vier Monate in zwei Abschnitte 
zu zerlegen. Der e ine Lehrgang dient der Einführung und ü berschau. 
Er muS einfach gehalten sein. Der zweite Lehrgang winl das Wichtigste 
zu wiederholen haben. Er mu6 mehr bringen, aber auch vertielen. 

, Die einzelnen Fächer. Die Ausbildung spricht hier zunächst 
von allen Zweigen des einfachen Dienstes. , 

Sodann fordert sie ein Mau allgemeinen Wissens. Hierunter ver
s teht sie z. B. Geschichte und Erdkunde, auch Volks· und Staatsbürger
kunde. Die Unterweisung, in der :Volkskunde (ein Fach, das sich 
übrigens in den letzten Jahren sehr gewandelt hat) kommt denen ent
e:egen, die auf die landsmannschaftlicbe E igenart Rücksicht nehmen 
wollen. Der Widerhall, den dies Fach fand, war für mich eine gro6e 
überraschung. Die Staatsbürgerkunde wird nicht versäumen dürfen, 
die rechte Gesinnung auszubilden. Es gibt Beamte, die nicht den 
richtigen Begriff von der heutigen Staatsform haben. 

Weiter ist vorgesehen: die Lehre vom Gesetz und Verhrechen. 
vom Vollzug und Gefängnis, von der Erziehung. Hier haben wir das 
Kernstück des gesamten Lehrstoffes vor uns. Das her vorzuheben ist 

~ nicht unnütz, da dies innerste Anliegen de~ Vollzuges beständig in 
Gefahr ist. von polizeilichen, verwaltungstechnischen und kaufr.nännischen 
Bestrebungen überflutet zu werden. 

:;chon das Kernstück ist ein sehr vielschichtiges und verzweigtes 
Gebiet. In seinem Mittelpunkte steht de r Mensch, zunächst der normale. 

Die Abweichung von der Norm, also Psychopathie, Verwahrlosung 
und Kriminalität, läDt sich nicht besser darstellen a ls durch eine Ein
führung in die Familie, in da~, was die gesunde Familie leiste t, die 
kranke dagegen verdirbt. Die so aufgefaute Familienkunde begegnet 
be i den Scllülern lebendigem Interesse. Hier werden sie am eigenen 
Lebensnerv berührt und angeregt, in ihrer natürlichen kleinen Umwelt 
aufmerksamer zu sein. Das kommt d~r Beobachtung innerhalb der An
s talt sehr zugute. 
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S()dann ist die Wirkung der Haft zu schildern. Hier kommt es 
darauf an, sie als künstliche Situation zu kennzeichnen, in der auch 
der Gefangene leicht zum Kunstprodukt wird. Weiter ist es wichtig. 
den klassischen Fehler zu bekämpfen, der innerhalb und au1ier;halb 
der Mau~m weiterwuchert, die Verwechslung nämlich von Schein und 
Wirklichkeit, von Verhaltensweise und Persönlichkeitskem. 

Außerdem ist der Begriff Erziehung zu klären. Manches geht unter 
diesem Namen, was ihn. Dicht verdient; Dressur ist geradezu ihr Ge
genteil. Das Ziel der Erziehung ist nicht der gute Gefangene, sondern 
der Mensch. der für das freie Leben gefestigt ist. 

Die Einführung in die Wohllahrtsp8ege sucht Verständnis für den 
wichtigen fürsorgerischen Gedanken zu wecken. 

Schlie6lich nennt die Ausbildungsordnung noch Leibesübungen. 
Gesundheitsp8ege, erste Hilfe bei Unfällen, Waffengebrauch und waffen
lose Kampfe8weise. Wenn wir diese Fächer hier zuletzt nennen, wollen 
wir ihre Wichtigkeit nicht verkleinern. 

Man sieht. der Beamte muß manches in sich aufnehmen, auch 
Dinge, die für die Anstalt Neuland bedeuten. Der Fächer sind viele 
manches einzelne von ihnen ist schon ein weites Feld. Da bedarf es 
der richtigen Auswahl, der zielklaren Vermittlung, des lebendigen Hin
weises auf die inneren Zusammenhänge. 

Die Schulung im engeren Sinne gebt darauf aus, Wissen und 
dienstlichen Brauch zu vermitteln. Zweifellos muß die charakterliche 
Mitgift bei uns hoch im Kurse stehen, aber das darf uns nicht dazu 
bewegen. die geistigen. Fähigkeiten des Anwärters für minder wichtig 
zu erklären. leder mu6 die Gabe selbständigen Denkens entwickeln 
lernen. Mancher versagt. wenn er auf sich allein gestellt wird. blo6 
weil ihm diese engere Schulung fehlt. 

Die Schurun'g im weite ren und höheren Sinne will den 
reebten Berufsgeist vermitteln. Auf ihn kommt es entscheidend an. 
Mit dem rechten Berufsgeist pa6t es nicht zusammen, alle Gefangenen 
ohne jeden -Unterschied als unverbesserliche Verbrecher anzusehen. 
Ohne den Glauben, da6 ein Teil der Gefangenen besserungsfähig ist, 
kann niemand Besserung erzielen. Fast ebenso wichtig ist es aber auch, die 
Grenzen zu erkennen. Unsere Beamten müssen ihren Beruf also richtig 
sehen, Wenn die Beamten die Begrenztheit menschlichen Wissens ein· 
sähen, so wäre das nicht der geringste ·Gewinn e.ines Lehrganges. 

Die Form des Unterrichts. Dem B~ldungsstande der meisten 
Teilnehmer entspricbt eine schlichte Dttrbietung des Stoffes. Nichts wäre 
verkehrter als die Meinung, man könne sie für ihre Tätigkeit abrichten. 
Die Instruktionsstunde alten Stiles, überhaupt enge schulische Formen 
können wir nicht gebrauchen. Es kommt darauf an, die Schüler zu 
reger Mitarbeit anzueilern. Die Arbeitsgemeinschaft bringt das besser 
zuwege als der tönende Vortrag des Lehrers. Allen mü6te klar sein. 
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dU sie nicht für die Prüfung zurechtgemacht. sondern für einige lahr
zehnte sinnvollen Dienstes ausgerüstet werden sollen. Kritik ist nicht 
verboten. londern erwünKht. Die Aussprache soll offen sein. sowohl 
gegenüber den Lehrern als aueb den Klassengefährten. Dabei ist es 
t ine vonügliche übung. im Meinungskampf die Grenzen des Taktes 
einzuhalten. Es kann nicht schaden. aueb die freie Rede. das unge
zwungene Auftreten zu pflegen. Gefangene vorzuführen. um an ihnen 
zu demonstrieren oder Mustergespräche zu führen, verbietet die Men
sebenwürde, Dagegen ist es unbedenklich und dazu von gröGtem Nutzen, 
die Ansichten von Gefangene auszutaus.chen, die sich durch ausgeprägte 
Artung in, den Vordergrund spielen und allen bekannt sind. 

Die Schule als Treffpunkt. Ein Vorteil der Rissener Schule 
lag darin, daS sie Land und Leute zusammenbrachte. Da bekam z. B. 
der Friese Gelegenheit, den Rheinländer kennenzulernen. Hier möchte 
ich zu überlegen geben, ob man es in Nordr!:tein-Westfalen nicht 
ähnlich machen sollte. Bisher hat man die Anwärter .1lach Bezirken 
getrennt und zu den Lehrgängen entsandt. Eine Mischung der Menschen 
aus den verschiedenen Landesteilen würde nicht schaden. 

Auch sonst könnte die Schule Einseitigkeiten überwinden helfen. 
Hier kommen Menschen aus allen Anstalten zusammen. Es ergibt sieb 
daraus für den einzelnen wenigstens ein kleiner Einblick in die Praxis 
der anderen. 

Die Lehrkräfte. Aus alledern geht hervor, daß die Lehrkräfte 
nicht nur gründliche Kenntnisse, sondern auch echte Bildung .mitbringen 
müssen. Sie sollen mit der Praxis aller Anstaltsarten, so weit wie 
möglich auch mit dem neuerlichen Stande der Wissenschaft, vertraut 
sein. Solche Lehrkräfte sind nicht leicht zu finden. Eine Sclmle mu6. 
von einem Team getragen sein, von Menschen, die zueinander passen. 

Vorschau. Mit der Zeit werden wir in Lüttringhausen auch an
dere Kurse machen, ähnlich wie in Rissen. Es darf daran erinnert 
werden, daEi man in Rissen auch die Hilfsaufseher zu Kursen zusam
mennahm. Freilich sah man sich dort einer dringenden Aufgabe ge
genüber, nämlich mit der Invasion der vielen ungelernten Kräfte fedig 
zu werden. die 194$ in unseren Dienst kamen. Es wäre jeder Schule 
zu wünschen, daß sie sich zu einem lebendigen Mittelpunkte entwickeln 
könnte. Man darf auch an eine. freiere Art von Zusammenkünften 
denken, an "sChöpferische Pauseo". Schliefilich ist DOch darauf hinzu· 
weisen, wie fruchtbar der Gedankenaustausch mit ähnlichen Einrich
tungen sei"u kann. Etwa mit den Vollzugsschulen in anderen Ländern 
und mit den Unterrichtsstätten für Rechtspfleger und Polizeibeamte. 
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Bremer. Ausbildungsprobleme 
vo .. R."ierungu.t Dr. Edwund Du.ckw it~ . Breme .. 

Ein Bericht über die Aus- und Fortbildung der Strafvollzugsbe· 
«)iensteten im kleinsten Lande der Bllndesr~publik mub sich neben 
den Berichten der grö6eren Länder bescheiden ausnehmen; verfügt das 
Land Bremen doch insgesamt nurüberetwa 300 Bediensteteim Strafvollzug. 

Die Schwierigkeit der uns gestellten Aufgabe soU ~in Beispiel 
.erhellen. In allen anderen Bundesländern wird es sicherlich üblich 
.sein, die Teilnehmer an Oberwacbtmeisterlehrgängcn zu diesen Lebr
,gängen in eine Stunde zu entsenden. Die Lehrgangsteilnchmer sind 
für die Dauer des Lehrgangs au s s c hI i e fi I i c h für diesfiD Lehrgang 
eingesetzt und können sich daher auch völlig und ganz dem Lehrgang 
widmen. Der Dienstbetrieb, in den die Teilnehmer zum Lehrgange 
stellenden Anstalten wird nicht gestört, da jede Anstalt wahrscheinlich 
nur 1- 2 Teilnehmer ",ntsendet. Bei uns in Bremen setzt sich der 
Teilnehmerkreis für einen derartigen Lehrgang zu 70 bis 80% aus 
Auhichtskrähen der einzigen größeren Anstalt des Landes, nümlich 
der Strafanstalten Bremen-Oslebshausen, zusammen_ Es ist nun aber 
natürlich ausgeschlossen, bei den ungefahr 125 Kräften des Aufsichts
dienstes der Strafanstalten Bremen-Oslebshausen 8- 10 Mann zu einem 
Lehrgang zu schicken, ohne sie weiterhin ihren läglicben Dienst ver
sehen zu lassen_ Die Lehrgangsteilnehmer müssen also zu sä t z I ich 
zu ihrem täglichen Dienst noch einen Lehrgang besuchen. Ubrigens 
sind auch die im Lehrgang unterrichtenden Beamten, in keiner Weise 
für die Dauer der Lehrgänge von ihren übrigen Dienstaufgaben ent
bunden. Ein Vorteil liegt aber selbst in diesem Handicap. Ist es doch 
möglich, hei der AbsChlu6prüfung theoreti8(;hes und praktisches Wissen 
und Leistungen dem Abscblu6zeugnis zu Grunde zu legen. 

Diese Vorbemerkung erscheint erforderlich, um von vornherein 
klarzustellen, da& es ausgeschlossen ist, die bremischen Verhältnisse 
milden Verhältnissen in'anderen Bundesländern einfach zu vergleichen, viel
mehr müssen sie unter den besonderen Kleinstaatverhältnissen betrachtet 
werden. Trotzdem also vieles ein Provisorium bei uns ist und bleiben 
wird, soll hier . doch der Versuch einer Darstellung gewagt werden, 
wie wir ' uns bemühen, dieser Schwierigkeiten Herr zu werden und 
unseren Bediensteten eine ordentliche Ausbildung zu gehen. 

Diese Probleme der eigenen Ausbildung tauchten für uns erst im 
Jahre 1948 auf. Bis dahin nahmen Bremer Beamte an den Lehrgängen 
der Strafvollzugsschule in Hamburg-Rissen unter der Leitung von Herrn 
Regierungsrat Elborg teil, und aUe Bremer Beamte, die dort lernen und 
lehren durften, denken gerne an diese Zeit zurück. 

Nach 1948 muGten wir die Forthildung selbst iibernehmen. Die
erste Aufgabe lautete, die Vielza.hl der neu eingestellten Gefängnisaufseher 
in Lehrgängen, die, wie schon .gesagt, nebendienstlich ausgeführt werden 
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müssen, für ihre Aufgaben auszubilden. Dies geschah und geschieht in 
siebenwöchentlichen Lehrgäng.n, zn denen jeder Gefängnisaufseher heran
gezogen wird~ und deren Abs<:hlu6prüfung gleichzeitig die Grundlage 
für die Entscheidung bildet. oh der Teilnehmer die Eignung zur Er
nennung zum Beamten bellitzt. Diese Lehrgänge halten sich im Einver
ständnis mit Herrn Regierungsrat Elborg stark an die Rissener Lehrpläne~ 
sind aber inzwischen im UnterricbtsstofT, insbesondere durch die Weiter
entwicklung auf dem Gebiete der Strafgesetzgebung, erheblich erweitert 
worden. Sie haben den Zweck, die Teilnehmer mit den tbeoretischen 
Grundlagen ihrer Tätigkeit vertraut zu machen und ihn en tiefere Ein
blicke in die Praxis zu geben. Der Unterricht wird zum Teil vom Ver
fasser, zum Teil von einem Beamten des Aufsichtsdienstes erteilt, der 
über besonders reiche Erfahrungen verfügt ugd auch die Fähigkeit be
sitzt, diese Erfahrungen weiterzugeben. An6erdem unterr ichten in Lehr
gängen der Cbefarzt u. Oberlehrer der Strafan lltalten Bremen-Os1ebshausen. 

Grundsätzlich h alten wir uns für die Ausbildung aller Beamten
.,gruppen an. die Anordnungen und Richtlinien des früheren Reichsjustiz
ministers. Es erschien weder zweckmäfiig noch notwendig, gerade in 
unserem kleinen Bereich diese Anordnungen wesentlich zu ändern. Je
doch waren naturgemä6 insoweit Änderungen no~wendig, als die auf 
reicbseinheitliche Ausbildung zugeschnittenen Anordnungen des Reichs
justizministers für unseren kleinen Landesbereich nicht pa6ten. Soweit . 
es daher zweck.mäLig enchien, hat der Senator für Justiz. und Verfassung 
auf Vorschlag des Direktors des Gefängniswesens die Reichsanordnungen 
den bremischen Verhältnissen angepallt. Diese Änderungen sind jedoch 
aus so speziell bremischer Sicht er.folgt, dall sie die Leser der Zeitschr.ift 
für Strafvollzug kaum interessieren dürften und auch für eine etwaige· 
Änderung der Ausbildungsvorschriflen in gröfie rem Rahmen kaum Be
deutung haben werden. 

Interessieren dürfte hier aber noch , daß wir uns, nachdem nach 
Kriegsende viele Werkführer , die keine Meisterprüfung hauen, Werk
meister wurden, entschlossen haben, zu der Forderung zurückzukehren. 
dall jeder Werkmeister im Strafvollzug die Meisterprüfung und aufier · 
dem auch an einem Lehrgang für Beamte des mittleren Strafvollzugs
und Werkdienstes mit Erfolg teilgenommen haben muL . . 

Ganz bewuGt ist in Bremen.verfügt worden, dafi unbedingt wieder die 
alten Voraussetzungen für die Ernennung zum Werkmeister erfüllt sein 
müssen. Wir können nach unserer Ansicht nicbt auf e iner Seite die An
forderungen herabdrticken, andererseits aber die Forderung auf höhere 
Besoldung erheben. Gerade nur die höhere Qualifikation. der einzelnen 
Gruppen der Strafvollzugsbedienste ten berechtigt uns zu der nicht laut 
genug immer wieder zu erhebenden F orderung einer grö6eren Anerke,..
nung und höheren Besoldung der Arbeit im Strafvollzug. Setzen wir 
die an das P ersonal zu stellenden Forderungen von uns aus herab. so 
werden die Forderungen einer höheren Besoldung nie durchzusetzen 
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sein, geben wir dOf'h damit selber zu~ da6 wir unsere Tätigkeit nicht 
mehr so hoch bewerten, wie sie früher b~wertet wurde. 

Für den gehobenen und mittleren Strafvollzugs- nnd Verwaltungs
dienst wurden bisher zweimal in einer dreijährigen Ausbildung.zeit 
Inspektoranwärter und in einer einjährigen Aushildungszeit Aasisten
tenanwärter ausgebildet. Auch hier war es natÜrlich nicht ~ögHch, 
diese Anwärter zu besonderen Schulungskursen zusammenzufassen, 
doch wurd~ ...... nnd ich glaube sagen zu dürfen mit Erfolg - versucht, 
diesen Nachteil durch einen ganz besonders intensiven theoretischen 
Unterricht. an dem sich neben fast allen Abteilungsleitern auch der 
Direktor des Gefangniswesens persönlich beteiligte, auszugleichen. Der 
Lehrplan für diesen theoretischen Unterricht, neben dem die praktische 
Arbeit natürlich nicht zu kurz kam, wurde mit ganz besonderer Sorg
falt aufgestellt und seine Ausführung laufend überwacht. 

Als Leiter für die gesamte Ausbildung der Beamten und Ange
stellten des Strafvollzuges im Lande Bremen fungiert der Verfasser in 
seiner Eigenschaft als .,Ausbildungeleiter beim Direktor des " Gefängnis
wesens" und .. Leiter der Strafvollzugsschule des Landes Bremen" (alles 
in allem eine reichlich anspruchsvolle Bezeichnung). Diese Ausbildungs
tätigkeit, die neben verschiedenen anderen Aufgaben nebenamtlich mit 
versorgt werden muS und mit keinem Pfennig vergütet wird, kann 
nur dadurch geleistet werden, daS alle Unterrichtenden und oftmals 
auch die Hörer in erheblichem MaSe ü berstunden machen, da die 
normale Dienstzeit durch die Erledigung der anderen dieostlichen 
Aufgaben der Beteiligten voll und ganz in Anspruch genommen wird. 
Doch sind wir uos alle klar darüber, daS eine Einstellung hauptamt· 
licher Kräfte nur " zu Ausbildungszwecken in unserem kleinen Lande 
aus finanziellen Grüoden nicht zu verantworten wäre. 

Als nachteilig für die Ausbildung und ,Fortbildung der bremischen 
Strafvollzugsbediensteten erweis~ sich immer wieder der Umstand. daS 
die in Bremen zu vermittelnden Eindrücke von der Strafvollzugsarbeit 
nicht sehr umfangreich sind und daher die gro6e Gefahr besteht. dab 
der Gesichtskreis der Beamten und Angestellten allzu eng bleibt. Es 
erscheint daher unbedingt wünschenswert, möglichst vielen Bedienste
ten auch einmal Eindrücke von der Arbeit in anderen Ländern und 
deren Anstalten zu verschaffen. So fanden in den letzten Jahren ins
gesamt 4 Besichtigungsfahrten nach den Strafanstalten in Vechta, Hamburg 
und Hahnöfersaod statt, an denen jeweils 80 bis 100 Bedienstete des 
bremischen Strafvollzuges gegen Zahlung eines ganz geringen Unkos"ten
beitrages teilnahmen. Natürlich ist uns ganz klar, daG derartige Be
sichtigungsfahi1en nicht die Möglichkeit geben, einen auch nur annä· 
hemd "vollständigen Eindruck von der Arbeit in anderen VoHzugsan
stalten zu gewinnen. Aber "ir konnten doch feststellen, daG diese 
Fahrten dank des Entgegenkommens der Gastgeber, die bereitwilligst 
auf alle Fragen Auskunft gaben und mit uns alle angeschnittenen Pro-
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bleme frei und offen diskutierten, eine Fülle von Anregungen boten. 
die hinterher bei Diskussionsabenden noch vertieft wurden. 

Dank des Entgegenkommens der Strafvollzugsverwaltungen der 
Länder Schleswig·Hohtein, Hamburg und Nordrhein-Westfalen war es uns 
-femel' möglich, unseren Inspektorenanwärtern in dreiwöchentlichen 
Fahrten Gelegenheit zu geben, die Strafvollzugsarbeit in diesen Ländern 
eingehender kennen zu lernen. Eine Möglichkeit, die gerade für diese 
Beamlengruppe gar nicht genug begrüßt werden kann. Nur durch der
artigen Anschauungsunterricht ist es möglich, auch Gesichtspunkte liir 
eine kritische Auseinandersetzung mit der Arbeit im eigenen Lande 
und mit den Problemen des Strafvollzuges zu ge\)'innen. 

So haben wir auch jede Möglichkeit einer Studienreise ins Aus
land für Beamte der verschiedensten Laufbahnen dankbar wahrgenom
men. Immer wurde dann versucht, diese Fahrten durch Vorträge für 
die Fortbildung aller Beamten fruchthar zu machen. Doch Plu6 leider 
gesagt werden, da6 der Besuch dieser Vorträge, der freiwiIJig ist, oft 
sehr dürftig _war. Dabei mü6te es eigentlich selbstverständlich sein, da6 
jeder Strafvollzugsbedienstete, der sich wirklich mit den Problemen seines 
Berufes auseinandersetzen will. sich bemüht, seine Kenntnisse zu erweitern 
undAnregungen ausdemzu gewinnen, wie an anderen Orten gearbeitet wird. 

Selbstverständlich werden die Bediensteten auch durch Vorträge 
mit den neuen Vorschriften eingehend vertraut gemacht. Derartige Ver· 
anstaltungen fanden gerade im Jahre 1953 häufig statt. 

Ganz besonders sind wir schliefilich der Gefangnisbehörde in 
Hamburg zu Dank verp8ichtet, die es uns ermöglicht, zu den in Hamburg 
stattfindenden Fortbildungslehrgängen ab und zu auch bremische Be· 
amte zu entsenden. Es kann nicht genug betont werden, -da6 gerade 
der Besuch derartiger Lehrgänge in anderen Ländern mit z. T. anderen 
Methoden hervorragend geeignet ist, die Teilnehmer anzuregen und zur 
intensiven Beschäftigung mit den Fragen ihres Berufes zu zwingen. _ 

Meiner Meinung nach kann die Forderung nach einer zentralen Aus
bildung nicht oft genug erhoben werden. Nur sie ermöglicht eine Aus
bildung von haher Warte und weiter Sicht, weil für eine derilrtige zen
trale Ausbildung die höchstqualifizierten Persönlichkeiten als Lehrkräfte 
verpflichtet werden könnten, die durch ihr Wirken dafür sorgen könn· 
ten, da6 wir ein erstklassiges, einheitlich ausgebildetes Strafvollzugs· 
personal erhalten. Au6erdem wäre dann auch der Wechsel von Straf· 
voUzugsbediensteten von Land zu Land erheblich leichter möglich, ohne 
da6 erst regionale Bedenken aller Art überwunden werden mü6ten. 
Für die kleine Sparte der Strafvollzugsbediensteten würde es dadurch 

-wahrscheinlich auch bessere Aufstiegsmöglichkeiten geben. Natürlich 
setzt dies voraus, da.6 wir el'l!t einmal einheitliche Vollzugs- und Aus
bildungsvorschriften erhalten. Die Untel'l!uchungshaftvollzugsordnung 
und die in Arbeit befindliche Rechtsverordnung über den Vollzug der 
Jugendstrafe etc. sind die ersten Schritte auf diesem Wege. 
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Beronbildnng des Anlsichlsbeamlen 
Von Rc,ler\lnlonol Dr. E ... old O l lillge r , Wlttllch 

Die Leser dieser Blätter sind bereits durch verschiedene Arbeiten 
über die Aus- und Fortbildung der Aufsichtsbeamten unterrichtet wor
den. Um sie niebt durch Wiederholungen zu langweilen, möchte ich 
daher in den , folgenden Zeilen nicbt eingehen auf den dabei zu liber
~itteJDden Stoff, der ja überall grundsätzlich der gleiche ist. Jch möchte 
vielmehr darstellen, wie die Persönlichkeit des AufsichtSbeamten der 
eigentliche Gegenstand der Bildungsbemühungen ist, auf den der Stoff 
dcs Unterrichts hiDgeordnet ist. 

Deshalb ist der Stoff allerdings noch nicht bedeutungslos. Er ist 
in seiner speziellen Funktion sogar ganz unersetzbar. Und eine Aus
bildung ohne exakten Unterricbtsstoff würde im luftleeren Raume schwe
ben. Schon die richtige Anordnung und Dosierung de~ Stoffes ist von 
groJler Wichtigkeit. Dem Beamten muß in jedem Stadium seiner Ent

. wicklung derjenige Stoff vermittelt werden, den er auf Grund der jeweils 
geschaffenen Vorbedingungen ganz aufnehmen und verarbeiten kann. 
Nur dann vernlag er ihn dem Kern seiner Persönlichkeit anzugliedern, 
mit Verstand, Gemüt und Willen zu bejahen und in der praktischen 
Berufsarbeit zur Auswirkung zu bringen. Wenn diese organische Eins
werdung von Persönlichkeit und Stoff Qicht gelingt, bleibt die Berufs
tätigkeit etwas Äu.6erliches. Der Beamte wird _seine Funktionen mecha
nisch ausführen , ohne mit seiner Persönlichkeit dahinter zu stehen und 
sie mit Geist und Leben zu erfüllen. Schöpferische Leistungen werden 
ihm nicht gelingen. Er wird unbefriedigt bleiben. An die Stelle echter 
Leistung wird unfruchtbare Betriebsamkeit treten. Alle Akzente und 
Perspektiven verschieben sich. Er wird unsicher und unfrei. Wenn es 

-dahin kommt, daß der Stoff, die Sache den Beamten beherrscht und 
nicht umgekehrt der Beamte die Sache, dann verliert er die Fähigkeit, 
auf die Persönlichkeit des Gefangenen zu wirken. Dann ist er Routinier, 
Roboter, aber nicht mehr Menscb _ 

Jede ü berfütterung mit totem Wissenshallast ist zu vermeiden. 
Erwachsene auf der Schulbank sind anders _ zu hehanden als Kinder. 
Die gedächtnismä.6ige Aneignung von WissensstofJ fällt ihnen schwerer. 
Sie bringen die Last ihrer Lebenserfahrung -mit, die sie auf Sch ritt 
und Tritt mit dem neu anzueignenden Stoff zu einem,. einheitlichen 
Ganzen verschmelzen müssen. Die Kun st des Lehrers besteht hier darin, 
sich immerfor t so in jeden einzelnen Schüler hineinzudeitken und -zufüh
Jen, da6 es ihm gelingt, den objektiven Gehalt. den er vermitteln will, 
in der gerade seiner Individualität erfa6baren Weise darzubieten untcr 
Einbeziehung und Berücksichtigung alles dessen, was der erwachsene 
Schüler seiner ganzen Persönlichkeit nach bereits ist. Erwachseneu
unterricht ist eine unaufhörlich sich fortentwickelnde, fruchtbare Aus-
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einandersetzung zwischen Lehrer und Schüler durch das Medium des 
objektiven Stoffes. 

Dabei kommt es nicht nur darauf an, den geistigen Samen tief 
in die Seele des Schülers einzusenken, sondern auch darauf, ihm Zeit 
zu ruhigem Wachstum zu geben. AusbHdungslehrgänge dürfen m. E. 
nicht zu kurz bemessen sein. Bei aller Intensität des Unterrichtens 
und Lernens mUß für jene Mulle Raum bleiben, aus der die schöp-
ferische Kraft erwächst. " 

überfütterung mit Stoff und ühereilung des Unterrichts sind der 
Tod jeder kontinuierlichen Entwicklung. Und diese mul"! unbedingt 
gewahrt bleiben, wenn von einer Heran-"Bildung" der Beamten die 
Rede sein soll. Diese Kontinuierlichkeit wird nun zwar keineswegs 
etwa dadurch gesichert, dab in pedantischer Weise Element zu Element 
addiert, Schritt für Schritt gegangen wird_ Sie beruht vielmehr auf der 
Kunst des Lehrenden. den Sch üler im lebendigen Prozefi des Unter
richtens jede Einzelheit in ihrem Zusammenhang mit dem Ganzen er
leben zu lassen. Diesem organischen Bildungspro:.r.efi ist jedes überma6 
von Stoff abträglich. Und die organische Entwi~klung braucht in d j".:r 
Welt des Geistes genau" so ibre Zeit wie iu der Natur. 

Nichts ist anregender für den Schüler, als :wenn er sich von .der 
ersten Unterrichtsstunde an in dieser ganzheitlich gestaltenden, schö
pferischen Weise angesprochen fühlt. Die hier zu behandelnden Stoffe 
bieten viele Möglichkeiten, den ganzen Menschen zur Stellungnahme 
aufzurufen. Rechtsfragen, die Persönlichkeitsforschung, Erziehungsfrl!-
gen, soziale Probleme, alles das in der richtigen Weise in die Debatte 
geworfen, vermag mit unwiderstehlicher Gewalt den schöpferischen 
Fuaken zu entzünden, der den Prozefi der Bildung im Schüler in Gang 
bringt. Ist das geschehen, so mag der Lehrer im weiteren Verlauf des 
Lehrganges sorgfältig darüber wachen. dafi die rechte Ordnung nicht 
ge,stört werde. da6 der Stoff nicht zur "Hauptsache und die Bildung des 
ganzen Menschen zur Nebensache werde. 

Nichts verleiht den Erfolgen der Beamtenschulung höheren Rang 
und grö6ere Dauer, als wenn es gelingt. Beamte heranzubilden, in denen 
Beruf und Persönlichkeit ein so inniges Verhältnis zueinander gefun
den haben, dan sich ihre Persönlichkeit gewissenna6en im beruflichen 
Encheinungsbild wiederspiegelt. Solche Beamte ~irken von innen heraus. 
Bei ihnen ist die Liebe zum Beruf aus unversiegbaren Quellen gespeist. 
Ich brauche wohl nicht mehr zu sagen. daß dieses Ziel niemals durch 
einen Unterricht erreicht werden kann, der sich" in der Anhäufung von 
Wissen und Stoff erschöpft. Hierbei bliebe das Ergebnis immer im quanti
tativen Bereich stecken. Nur der Umweg über die Person des Schüler" 
trägt hundertfältige Frucht. Er entbindet und aktiviert fn ihm nicht nur dle 
besten Kräfte, sondern macht aus ihm einen Beamten von einheitlicher. 
dabei aber durchaus individueller Prägung und fester Grundhaltung. 
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Dieser Weg ist auch nicht zu Ende gegangen, wenn ·ein Ausbil
dungs- oder .Fortbildungdehrgang abgeschlossen ist. Es gilt vielmehr, 
die Bildungsarbeit über alle Lehrgänge hinaus im täglichen Umgang 
mit den Beamten unaufhörlich fortzusetzen. Ich habe deshalb in die· 
sem Aufsatz nicht von der Ausbildung oder der Fortbildung, sondern 
von der Heranbildung des Aufsichtsbeamten gesprochen. Der Ausdruck 
Heranbildung s.ol1 die Entwicklung mitumfassen, die in einer Behörde 
einsetzen mUS, in der sich im obigen Geiste geschulte Beamte befin· 
den. Sie werden in fortschreitendem Ma6e einander Lehrer und Schü' 
ler sein. War schon von der ersten Stunde des erstt:;n Lehrganges an 
die Heranbildung persönlicher Leistung des Schülers, denn nur in dem 
Maie, wie er an sich arbeitete, gelang das Bildungswerk an ihm, so ist 
in dem jetzt zu besprechenden Stadium jeder von der eigenen Heran· 
bildung als einer Lebensaufgabe ganz erlaßt. Die Heranbildung wird 
mit immer grö6erer Ausschlie6lichkeit Selbstbildung, weil auch die 
Auswahl dessen, "Vas sie von anderen annimmt, mit wachsender Frei
heit, Sicherheit und Unbedingtheit von ihr selbst bestimmt wird. Das 
Howiel dieser Entwicklung ist erreicht, wenn Beruf und Persönlich
kei.t lIich gegenseitig so durchdringen, dau deI=" Beamte ganz Beamter 
und ganz Mensch zugleich ist. 

Für diejenigen Leser, die den W unseh haben, noch einige Einzel· 
heiten über die konkrete Ausgestaltung der Beamtenbildungsarbeit in 
Wittlicb zu hören, seien noch ein paar Sätze hinzugefügt. Bei dem 
Strafgefangnis und der lugendstrafanstalt in Wittlich finden nach Bedarf 
Aus b i 1 dun g s Ie h r g ä n g e für Aufseher aus dem ganzen Lande Rhein· 

, land·Pfalz statt, die sieb schon einige Zeit im praktischen Aufsichts· 
dienst bewäbrt haben und für eine Anstellung vorgesehen sind. Die 
Teilnehmerzabl beträgt in der Regel etwa zwanzig. Die Teilnehmer erbal
ten täglich mebrere Stunden Unterricht und leillten einige Stunden prak
tischen Dienst. Die normale Dauer eines Lehrganges beträgt sechsl\lonate. 
Der Versuch, einen Lehrgang auf drei Monate zusammenzudrängen. hat 
sich nicht bewährt. Die Schüler empfanden das selbst. Gerade die Besten 
unter ihnen bedauerten den frühen Abschlu6 des Lehrgangs. Auch für 
die Mitglieder des Lehrkörpen, die ja den Unterricht neben ihrem 
praktischen Dienst erteilen müssen, war die Belastung zu gr~6. 

Der Lehrkörper bestebt aus Beamten aller Sparten. Die Schüler 
können daher. ganr; gleich wo sie im p·raktischen Dienst eingesetzt sind, 
stets beobachtet werden, BO da.6 sie nicht nur ihren theoretischen Fä· 
higkeiten, lond~I'n ihrer·ganzen Persönlichkeit nach genau bekannt wer· 
den. Es hat sich bewährt, in der ersten Zeit des Lehrgarigs intensiv 
Deutsch und Rechnen zu betreiben. Dadurch erhalten die Schüler eine 
formale Schulung, die sie für den weiteren Verlauf des Lehrgangs drin· 
gend benötigen. Mit besonders großem Interesse sind die Sch~ler immer 
bei der Sache, wenn es sich um Fragen der Menschenkenntms, der Ent-
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8tehung des Verbrechens, der Erziehung, der Ethik handelt. Hierin 
verrät sich unverkennbar das Bedürfnis der Schüler nach einem Un
terricht, der sie so anspricht, wie ich es oben grundsätzlich darzustel
len versucht habe. Relativ groSe Schwierigkeiten bereiten ihnen die ju
ristischen Fächer. Hier sollten die Anforderungen nicht zu hoch ge
schraubt werden. Man muS bedenken, daS man keine Juristen, sondern 
Aufsichtsbeamte aus den Schülern machen soll. Erfreulich ist es jedes mal. 
zu erleben, wie gewissenhaft die Schüler auch Stellung nehmen zur 
Frage der Anwendung unmittelbaren Zwanges, insbesondere der Schuß· 
waffe. Si/;'l begrü.6en durchweg die Humanisierung des Strafvollzuges 
und lassen sich gern in der waffenlosen KaOlpfesweise (liu-Jitsu) aus
bilden. Zur Fortbildung der Aufsichtsbeamten sind in Wittlich beson· 
dere Lehrgänge nicht eingerichtet. A~ allen Anstalten des Landes werden 
aber in gewissen Zeitabständen fortbildende Vo-rträge vor den Beam· 
ten gehalten. 

Beamtenschulnng im Berliner Strafvollzug 
Von Dr. H . ... NI, e I. b. e b • Str.f.oll.l!ooberdlreklor, B~rlill·PIIH""D."" 

Als im lahre 1945 in Berlin mit der Wiedereinrichtung der Straf
voUzugsverwaltung begonnen wurde, standen für den eigentlichen Straf
vollzugsdien8t nur noch wenig fachlich vorgebildete Kräfte zur Ver
fügung. E!I mu6te daher sehr weitgehend auf unausgebildete Kräfte 
"zurückgegriffen werden, denen je nach Fortschreiten ihrer Einarbeitung 
einschlägige Arbeiten übertragen wurden. Bei der Beauftragung dieser 
Kräfte wurde die Beibehaltung ausdrücklich von der erfolgreichen Ab
leistung einer" Fachausbildung abhängig gemacht. 

Ziel der Fachausbildung mu6te zunächst sein, eine ordentJicbe 
Verwaltung der Anstalten und eine ~orrekte und den Forderungen der 
Sicherheit entsprechende Vollstreckung zu gewährleisten. Darüber hinaus 
war mit den vorbereitenden Arbeiten hinsichtlich "der erweiterten Ziel
setzung des modernen Strafvollzuges zu h eginnen. Es bedarf keines 
ausführlichen Hinweises, daS der Neuaufbau des Berliner Gefangnis· 
wesens inlolge der völligen Zerstörung der materiellen ulld personellen 
Grundlagen der früheren Einrichtungen, nicht zuletzt aber aueh infolge" 
der Ausnahmesituation Berlins in politischer, staatsreehtlicher und wirt
schaftlicher Belliehung mit besonderen Schwierigkeiten verbunden war . 

• Die dringende Notwendigkeit der Beamtenschulung wurde schon 
zu Beginn der Aufbauarbeiten erkannt. Neben der Grundausbildung 
und der Fortbildung der völlig berufsfremden Anwärter mu6te in den 
Kursen eine Auslese gro6en Stils mit dem Ziel der Sehaffung eines gut 
funk.tionierenden Beamtenkörpers geleistet werden, und zwar auf dem Ge
biet des Aufsichudienstes und dem der Verwaltung - hier insbesondere 
noch mi,t dem Ziel des Anschlusses an die in ~ussicht stehenden speziellen 
Ausbildungsbestimmungen des mittleren und gehobenen Dienstes. 
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Wie arm die Strafvollzugsverwallung an vorgebildeten Kräften war, 
läßt sich aus dem Hinweis entnehmen, da6 auch heute noch nach 
Rückführung dea unter Artikel 131 GG fallenden Peraonenkreises -
im Bereich der Verwaltung nur 49,1 °/0 der beschäftigten Beamten und 
Angestellten bereits ",or 1945 im öffentlichen Dienst gestanden haben 
und im Bereich des Aufsichtsdienstes nur wenig mehr als 30 % . 

Mit dem eigentlichen Unterrichtsbetrieb wurde am 1. 12. 1948 be
gonnen. Danach konnten im Laufe der Jahre die für die "Lehranstalt 
für Strafvollzug und Gefangniskunde" erforderlichen Einrichtungen be
schafft werden. Durchgeführt wu.rden bisher: 

22 Wachtmeisterlehrgänge 
1 Lehrgang für Werkmeister und Aufsichtsbeamte 
3 Hauptwachtmeiaterlehrgänge 

11 VerwaltungsJehrgänge 
39 Referendarlehrgänge 

Bei Aufstellung des Lehrpl,nes waren die folgend~n gro6en Sach-
gebiete zu berücksichtigen: 

Recht s kuIld o;: 
V e rwaltung s kunde 
Men s ch e nbehandl ung 

über ihre ursprüngliche Zwccksetzung der Vergeltung begangenen 
Unrechts hinaus soll die Strafe der Erziehung und der Resozialisierung_ 
dienen. Die Vollzugsma6nahmen sind demgemä6 möglichst weitgehend 
auf die Persönlichkeit des Inhaftierten abzustimmen. Jeder Strafvollzugs
beamte ist nach Mafigabe seiner geistigen Kapazität im Hinblick auf 
die erweiterte Zielsetzung des Vollzuges auch mit den Fragen der Kri
minalpsychologie und der Kriminalpädagogik und der Strafentlassenen
fürsorge vertraut zu machen. 

Der theoretischen Ausbildung der Aufsichtsbeamten wurde ein genau 
gegliederter Entwurf über den Inhalt der Stoffgebiete zugrunde gelegt. 
Danach gliederte sich die Ausbildung in eine allgemeine theoretische 
und eine besoQdere theoretische. 

Der theoretische Unterricht, für den in methodischer Hinsicht die 
Arbeitsgemeinschaft zu bevorzugen ist. ist durch eine systematische 
.praktische Ausbildung zu ergänzen, zu der auch Unterweisungen über 
Waffen gebrauch und Selbstverteidigung -gehören. • 

Aufgabe der Stralvollzugsschulen wird immer in erster Linie 
Unterrichtung und Vermittlung von Kenntnissen sein, damit der Beamte 
im Bereich seiner speziellen Tätigkeit, die im übrigen immer aul die 
Belange anderer ~achgebiete abgestimmt sein mUß, die nötige objek
tive Sicherheit findet. Darüber hinans ist eine geistige Ausrichtung der 
Beamtenschaft anzustreben und auf der Grundlage der gegenseitigen 
Kameradschaft die Schaffung eines Zusammengehörigkeitsbewufitseins, 
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das man am besten mit Corpsgeist bezeichnet. Schlie6lich sollen die 
Ausbildungskurse geistige Anregungen vermitteln , die das Denken in 
FluJi halten- und die Persönlichkeitsbildung fördern. Hier haben ins· 
besondere die Probleme der Psychologie und der Pädagogik ihren P latz, 
die in ihrer Grundthematik auch vor Beamten des Verwaltungs· und 
Aufsichtsdienstes erörtert 'rerden sollten - allerdings ohne den Anspruch. 
aus den Beamten. die die wichtigen Funktionen des Sicherheits · und 
Ordnungsdienstes wahrzunehmen haben oder vorwiegendmit Verwaltungs· 
arbeiten beschäftigt sind. um jeden Preis "Erzieher" machen zu wollen. 
Spezielle pädagogische und psychologische Bemühungen im Strafvollzug 

, sollten zur Vermeidung von Mi6verständnissen und der Gefahren der 
Halbbildung den diesbezüglichen Fachkräften unter allen .Umständen 
vorbehalten bleiben. 

Wenn der Beamte des Aufsichts- und O"rdnungsdienstes diese Be
mühungen respektiert und in ihrem Wert ab7,uschätzen wei6 und wenn 
er im übrigen als Vertreter seiner Sparte den Gefangenen das Beispiel 
einer rechtschaffenen und

l 
unantastbaren Persönlichkeit Qietet, wird er 

immer einen sehr wichtigen Platz in der vollzugspädagogischen Arbeit 
haben. 

Der Schwerpunkt der laufenden Schulung wird nach Absolvierung 
der Grundausbildung immer bei den Anstalten liegen_ Wichtige Vor
kommnisse des täglichen Dienstes sind daher ständig zu sammeln und 
im kleineren oder gröberen Kreise zum Gegenstand der Besprechung 
und der Belehrung zu machen. 

Gedanken zum ErziehuDgsstrafv~llzug 
VOll Er;':" W Il t-O' e I. r.. .. dwh1. dlOftlirher Ven ... h er. St .. lan, ult .Bulzh_.,.. 

Was mich bewegt. ist die Tatsache, dab wir vom Aufsichts- und 
Werkdienst, die am unmittelbarsten mit dem Gefangenen in Berührung 
kommen, UDS vielfach noch zu wenig mit den Problemen des Erzie
hungsstrafvollzuges im Innersten auseinandergesetzt haben, ja ibm viel
leicht ablehnend gegenüberstehen_ 

Um zu einer klaren Antwort auf diese Frage zu kommen, habe 
icb versucht, mir selbst ein Urteil über die Zw~ckmä.6igkeit und Mög
lichkeit des Erziehungsstrafvollzuges zu bilden. 

Wenn ich es richtig verstanden habe, so wollen wir heute im 
Strafvollzug die Sühne der Straftat mit der Erziehung unserer Gefan
genen zu brauchbaren Gliedern der men schlichen Gesellschaft verbinden. 
wobei der grundlegende Unterschied in der heutigen Form . des Straf
vollzuges zur früheren darin liegt. dau wir nicht mehr die Persönlich
keit der Gefangenen brechen, sondern fördern und stärken wollen; 
eine wahrlich humane Aufgabe! 
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Wer - wie wir im Aufsichts· und Werkdienst - täglich .mit den 
Gefangenen in engster Berührung steht, mub dieses Ziel zuerst als 
etwas Unmögliches, ·das.. sich nicht verwirklichen lä6t, empfinden. Uns. 
die wir oft aus i~gendwelchen Zufälligkeiten heraus zum Strafvollzug 
gekommen sind, mutet man zu, etwas zu vollbringen, was Elternhaus, 
erfahrene Pädagogen, Lehrmeister und wer sonst an der Menschener
ziehung tätig'ist, nicht vollbracht haben. Hinzu kommt noch die Tat
sache. da6 das Strafgesetzbuch den neuen Forderungen noch nicht an· 
gepa6t ist. 

Das sind die realen Tatsachen. vor denen wir stehen, und aU8 
dieser Perspektive müssen wir das Problem betrachten. Ich habe nun 
versucht, aus der Realität meiner Arbeit im Werkdienst die Gedanken 
des Erziehungsstrafvollzuges zu betrachten und bin heute, nach zwei· 
einhalbjähriger Tätigkeit" zu der überzeugung gekommen: das Bessere 
und auf weite Sicht geseben auch das Richtige ist der humane Straf
vollzug, weil er einfach zu der gesamten sozialen Entwicklung gehört. 

Wir haben in den letzten fünfzig oder hundert Jahren eine sozi· 
ale Revolution erlebt. Soll diese soziale EntWicklung an den Gefäng· 
nismauern halt machen ? Ich sage! Nein! Gewili, die Umstellung bringt 
Schwierigkeiten mit 8ich 8owohl für uns als auch für den Gefangenen, 
weil uns alles noch ungewohnt ist. 
Gewi6 halten sie uns Vorträge im Rahmen des allgemeinen Beamten· 
unterrichte. Das ist schön, aber es genügt nicht. Wir brauchen die Hilfe 
im speziellen Fall, d.h. wir wollen uns über jeden uns anvertrauten 
Gefangenen unterhalten. Der Gefangene zeigt sich uns oft anders als 
dem Fürtlorger. der z. B. sein Gnadengesuch befürworten soll. 

Es wäre gut.. wenu Lehrer und Fürsorger zu uns auf die Statio
nen und besonders ~u den Werkbetrieben kämen, weil eie hier den 
Gefangenen wirklich kennen lernen können, aber nicht nur den Gefan· 
genen, sondern auch uns · und unsere Sorgen. Jeder Lehrer oder Für· 
sorger mü6te neben den bestimmten Gefangenen, die er zu· betreuen 
hat, auch Berater für einen ..hestimmten Teil von Beamten sein (nicht 
Vorgesetzter). Diese enge Zusammenarbeit würde die Kluft. die zwischen 
Fürsorger und Beamten noch vieleror18 besteht, verringern helfen. 

Wenn auch der Erfolg unserer Erziehungsarbeitzumindest im augen· 
blicklichen Stadium noch sehr ungewifi ist.. so bin ich doch fest über
zeugt.. da6 wir durch den humanen Strafvollzug keinen Schaden an· 
richten. Ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der eine Straftat 
begeht, weil es ihm im Gefängnis gefallen hat; und da6 die Angst vor 
Strafe nicbt abschreckend wirkt, ist bewiesen . 
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Praxisberarug aud!. für deu VoUzugsbeamteu! 
Von Fun HermIne R •• eh. B. u e t. Wl.,.b.dcD , 

Herr WÖUeI schreibt in seinen auf S.166 dieses Hefte,! abgedruck· 
ten UberleguJJgen: .. Es wäre gut, wenn Lehrer und Fürsorg~r zu UD S 

auf die Stationen und besonders zu den Werksbetrieben kämen, weil sie 
hier den Gefaogeneg wirklich kennen lernen können, aber D i eh t nur 
den Gefangenen, sondern auch UDS und uusere Sorgen. Jeder Lehrer 
oder Fürsorger müßte neben den bestimmten Gefangenen, die er zu 
betreuen hat, auch Berater für einen bestimmten Teil von Beamten 
sein (niebt Vorgesetzter) ..... 

Damit aber rührt Herr Wötzel unserer Meinung nach an eines 
der vielleicht wichtigsten Probleme für die Durchführung des "el'2ie· 
herischen Strafvollzuges". Zugleich sind seine Gedanken der Nieder
schlag von etwas. das gewissermaJlen .. in der Luft liegt". Hat sich döcll 
auf dem gesamten Gebiet der Sozialpädagogik einschlieSlich der Gruppen. 
pädagogik und der Fürsorge gerade in den letzten Monaten gezeigt. daß 

. der Ruf nach der "organisierten Praxisberatung" immer lauter wird. 
Und bemüht man sich nicht· bereits um die Frage. wie die nötigen 
Kräfte für diese Form der "immerwährenden Fortbildung" herange
gebildet und auf ihre neue Verantwortung vorbereitet werden können? 
Wenn also im groSen Rahmen der Sozialpädagogik dd Problem dis
kutiert und da und dort ein ersttr Schritt auf seine Verwirklichung 
bin getan wird. dann wäre es dringend wünschenswert, daß das ' Ver· 
langen nach Auswertung der in der Praxisberatung liegenden Möglich· 
keiten nicht nur auch bei den im Gefängnis Arbeitenden laut wird. 
sondern auch, da'fj es gehört und auf seine ErlülIbarkeit geprüft werde. 

Im Grunde ist das Verlangen nach dem Menschen, mit dem man 
.. sich aussprechen" kann. ein allgemein-menschliches. Wenn wir .von 
etwas bedrückt sind, wenn wir. Sorgen baben. wenn uns "etwas schief
gegangen" ist. immer wird dann der Wnnsch in uns laut nach dem 
verstebenden Freund. der sich unsere Sorgen anhört und uoser ange
schlagenes Selbstbewu.6tsein wieder aufrichtet. Aber· nicht Dur das 
Schwere drängt UDS zur Mitteilung, auch unsere Freuden eTieben wir 
eigentlich erst richtig. wenn wir sie "mit-teilen" können. 

Man könnte deshalb fragen, warum man die "Praxisberatung" als 
etwas Besonderes hervorheben und möglicherweise als eine .. Fortbil
dungsmethode" überhaupt erst organisieren und offiziell einführen 
müSte. · Dafür aber gibt es eine ganze Reihe von Gründen, von denen 
wir hier nur einige anführen wollen, die zugleich auch andeuten sollen, 
wodurch sich die .. offizielle" oder "organisierte" Praxisberatung von der 
freigewählten, freundschaftlichen Aussprache t:J.nterscheidet. 

Ab Erstes ist zu fragen; Wer hat in unserer Zeit der überlasteten 
Menschen überhaupt noch Kraft, den Freund immer dann aufzusuchen. 
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wenn es ihm "danach U81 'S Herz" ist? Als Zweites : Wieviele Menschen 
haben gerade unter den Kollegen einen Freund. mit dem sie so nah 
stehen, daß sie alle Probleme mit ihm erörtern ,nöchten? Sind nicht 
viele Menschen ' und gerade diejenigen, die " knietief in der Arbeit am 
Menschen stecken", einsam, weil sie ihre gauze Kraft in ihrem Dienst 
verausgaben müssen? Hält nicht ' gerade unsere Scheu, andere, die eben
so überlastet sind, zu belästigen, uns oft davon zurück, unsere Sorgen 
auszupacken? 

Diese unI;! ähnliche Grüode würden an sich s'chon ausreichen, um 
die Frage zu rechtfertigen, ob man nicbt das grundsätzliche mensch
liche Bedürfnis nach Aussprache und Klärung der in der Arbeit auf
tauchenden Fragen planend in die Arbeitszeit mindestens aller irgend
wie im Dienst am Menschen Stehenden einbeziehen sollte; besonders 
wenn man berücksichtigt, da6 nns die Psychologie die grolie Bedeu
tung der inneren Sicherheit und des mit ihr eng verbundenen gesun
de'n Selbstbewu6tseins für die Leistungs- und Kontaktföhigkeit des 
Menschen gezeigt bat. -

Es gibt aber noch andere Gründe, die für eine .,organisierte Praxis
beratung" in allen sozialen Berufen, zu" denen ja auch die Arbeit im 
Gefangnis gehört, sprechen. Echte Praxisberatung unterscheidet sich 
von der Aussprache mit dem Freunde nicht Dur dadurch, dan sie in 
den Arbeitsplan eingebaut wird. Sie wirkt auch anders - worauf wir 
in der nachstehenden Darstellung noch näher eingehen wollen. Sie 
hebt das Vertrauensverhältnis aus der Ebene der vorwiegend gefübls
,nä6igen Bindung auf die Ebene des Sachlich-Objektiven. Sie gibt ge
gebenenfalls die Möglichkeit des .,Sich-Abrcagiercns" - wichtiger aber 
ist, dali sie der vertieften Erkenntnis dient und dem Menschen hilft, 
sein eigenes Gefühlsleben vernünftig zu kontroJIiercn. " 

Auch die Haltung des Beraters als eines "Spiegels oder Reflek
tors" (Ed. Hapke) unterscheidet ihn von dem Freund, der uns aus 
der Fülle seiner Erfahrun gen "einen guten Rat" mit auf den Weg gibt. 
Echte Praxisberatung ist .. Erarbeitung" von Einsichten und Lösungen. 
Sie setzt deshalb auch bei dem, der beraten wird. ein gcwisses Quantum 
an menschlicher Reife voraus und fördert gleichzeitig " diese Reife, in 
dem sie den Menschen zu immer ausgeglichenerem und bewu6terem 
Verhalten hinführt. Gerade deshalb aber ist sie eine Form der " immer-
währenden Fort-Bildung". • 
" Die vorliegenden Ausführnngen möchten die Diskussion über Mög
lichkeiten und Formen .einer für den Vollzugsbeamten geeigneten 
Praxisberatung anregen und die zuständigen Stellen darauf. aufmerk
sam machen, dali hier eine echte Chance für die Durchfüluung deli 
"erzieherischen Strafvollzugs" liegt. 

Auf engem Raum ist es natürlich nicht möglich, ein abgerundetes 
Bild der Methode der Praxisberatung zu geben. Ebensowenig können 
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wir aus dor Theorie heraus sagen, welche besonderen Wege für die 
Verwirklichung einer derart neuen Einrichtung im Gefängnis in Frage 
kommen. Erst wenn man den Mut zum ·Experiment gehabt und an 
einigen Orten praktische Erfahrungen gesam.melt hat, könnte man es 
wagen, für die Form der Praxiilberatung des Vollzugsbeamten spezifische 
Forderungen aufzustellen. 

, Wir müssen uns deshalb hier darauf beschränken, zu umschreiben, 
was man ganz allgemein unter .,Praxisberatung" im Sinne der Fort· 
bildung ""ersteht. Abschließend wollen wir dann noch andeuten, welche 
besonderen Fragen man sich stellen müßte, wenn man diese Methode 
auf die Gefängnisarbeit übertragen will. 

Zunächst mufs festgestellt werden, daß es sich bei der Praxisbe
ratung u,m ein echtes Partnerschaftsverhältnis zwischen dem Berater 
nnd dem zu Beratenden handelt. (Das meinte doch Herr Wötzel, als 
er in dem z itierten Absatz das eingeklammerte .,Nicht Vorgesetzter" 
einführte). 

Der Berater muß - selbstverständlich - mit dem Arbeitsgebiet 
seines Partners vertraut sein und die besonderen Vorschriften kennen, 
die die Wirksamkeit des anderen in bestimmte Bahnen lenken und 
ihr auch Grenzen setzen. Er mufs darüber hinaus wissen, mit welcben 
anderen Personen, Dienststellen, Organisationen ete. der andere zu
sammenarbeiten 8011 oder muli Angewandt auf die Situation des Voll
zugsbeamten würde das bedeuten, dafs der dem Beamten beigegebene 
Berater nicht nur Geistlicher, Lehrer oder Fürsorger schleehthin sein 
dürfte - womit zunächst noch nichts darü'ber gesagt sein soll, ob die ge
nannten Pereonen die besten oder einzigen infrage kommenden Be
rater sind - sondern daS er vielmehr auch selbst möglichst genau über 
bestimmte andere Fragen Bescheid wissen muß, wie etwa : Wie oft und zu 
welchen Zeiten der Vollzugsbeamte mit den Gefangenen überhaupt zu· 
sammen ist - welchen Einschränkungen er im Umgang mit diesen unter· 
worfen ist - wann er Gelegenheit zu einem persönlicben Gespräch hat 
etc. Kurz. er mufs wissen, wann und unter welchen Umständen sein 
Partner überhaupt an jener sozialpädagogiscben Aufgabe arbeitet, in der 
er ihn beraten soll. 

Als Zweites ist zu verlangen. daS der Praxisberater griindliche 
Kenntnis der .. dynamischen" Psychologie hat, die sich wesentlich mit 
verhaltensbedingenden und -ändernden Faktoren befafst und den Menschen 
in seiner Wandlungsfahigkeit erkennt. Praxieberatung ist ebenso wie 
der .. erzieherische Strafvollzug" überhaupt ,nur da denkbar. wo man 
an die Fähigkeit des Menschen zu wachsen und sich zu wandeln glaubt 
und ausgeht von der Tatsache, dan jeder Mensch sich ständig' wandelt . . 
Wer .,Fortbildung" lediglich als eine ErweiteruJ,lg des. Wissens, nicht 
aber ah echte Wandlung oder Reilung ansieht, der wird mit der Methode 
der PraxisberatUDg wenig anfangen können. 
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Wie: geht nun die Praxisberatung "te,chnisch" vor sich? 
Sie kann sowohl in Gruppen- als auch in Einzelberatungen voll

zogen werden, die letztere 'Form jedoch ist die wichtigere und sollte, 
wenn man aus zeitlichen Gründen sich für die eine oder andere ent
scheiden muß, unbedingt vorgezogen werden, 

Die "Beratung" erhält im .. Stundenplan" des Beraters und des 
zu Beratenden ihren festen Platz, Das ist aus drei Gründen wichtig, 
weil erstens, sie sonst immer hinter den "wichtigeren" Arbeiten zu
rückstehen müßte ; zweitens, nur eine systematische Arbeit e in echtes 
Wachsen und Reifen ermögliebt und drittens, die Beratung (auch Inter
view genannt) aamit aus der E bene der Stimmungen herausgehoben wird. 

In der "Beratungskonferenz" spricht zunächst und zumeist derjenige, 
der beraten wird, während der Berater sich auf' s Zuhören und auf 
klärende Fragen konzentriert und nur selten - und schon garniebt, 
bevor der andere sich selbst ein Urteil über eine Situation gebildet 
hat - durch Erläuterung seiner Meinung die Handlungen oder Auf
fassungen seines Partners in eine bestimmte Richtung lenkt. 

Der Vollzugsbeamte berichtet also zunächst - und zwar an Hand 
von Notizen -. über seine seit der letzten Beratungskonferenz gemachten 

' Erfahrungen und Beobachtungen. Je nach Lage der Dinge greift er 
einen Fall heraus, der ihn besonders beunruhigt, oder aber hält sich 
mehr an den Gesamtablauf seiner Arbeit. Er wird sich bei seiner Dar· 
stellung bemühen, die objektiven Geschehnisse und seine eigene Meinung, 
vor allem aber seine gefühlsmä6igen Reaktionen auf das Verhalten der 
Gefangenen (ode, Kollegen) zu trennen. Da das besonders in spannungs· 
reichen Situationen, die im Gefängnis recht häufig sein dürften, sehr 
schwer ist, setzt bereits an diesem Punkt die Arbeit des Beraters ein. 
Er mu6 nämlich versuchen, seinem Gegenüber zu belfen, den objek
tiven .. Befund" eines Ereignisses von seinen persönlichen Reaktionen 
zu trennen. Wenn sieb auch für die "Technik" dieser Hilfeleistung kein 
allgemeingültiges Rezept aufstellen lä6t. so kann man doch als die 
im allgemeinen erfolgreichste Methode auch hier die "Methode der 
klärenden Frage" anseben. 

Hat der Beamte bei~pielsweise berichtet, da6 sich der Gefangene 
X bei der Arbeit wieder "gänzlich unansprechbar" gezeigt habe, so 
wird der 'Berater nicht etwa sagen:, .. Wahrscheinlich (oder möglicher
weise) haben Sie ihn nicht richtig- angesprochen". Er wird vielmebr 
versuchen, seinen Partner im einzelnen erzählen zu lassen, wie sich 
diese Unansprechbarkeit geäu6ert hat und welche Versuche der Beamte 
zur Änderung seiner Haltung unternommen hat. Damit macht er es 
dem Beamten möglich, noch einmal alle Schritte nachzuvollziehen und 
von sich aus zu überlegen , ob er an der einen oder anderen Stelle 
hätte anders handeln können: Eine Ungezogenheit übersehen, eine -voll· 
brachte Leistung anerkennen oder dem Gefangenen eine andere Arbeit 
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iuweiseii . . AUf diese Weise wird erreicht, :dafi der Vollrugsbeamte 
selbständig . den~en und .einen Vorgang von verschiedenen Gesicht.· 
punkten aus betrachten lernt. Die Lösung, die ibm dann möglicher
weise einfallt, wird er beim "nächsten Mal leichter befolgen als die an 
ihn herangetragene - auch ,wenn diese in die Form der freundlichen 
Mahnung oder des wohlgemeinten Rates gekleidet" is.t. 

Durch verständnisvoUe Fragen wird es dem Berater 'in 'den meisten 
Fällen auch gelingen, in seinem Partner die Erkenntnis zu .fördern, 
in wie weitgehendem Maße seine persönliche Stimmung - das mehr 
oder weniger echte seelische Gleichgewicht - seine Arbeit beeinOuiit. 
Wenn damit in dem Ratsuchenden das Verständnis für seine eigene 
Rolle gewachsen ist, wenn er "begr~ift", daß für seine Wirkung au.f 
den Ge.fangenen weniger seine Worte ab seine innere Einstellung, 
weniger der Inhalt einer Anweisung als .der Geist, in dem sie gegeben 
wird, ausschlaggebend ist, kann der Berater daran gehen, mit seinem 
Partner gemeinsam eine Einordnung des besonderen "Falles" in die 
größeren Zusammenhänge des menschlichen Verhaltens überhaupt zu 
verduchen. Das ist aus vielen Gründen wichtig. Zunächst wächst das 
Selbstvertrauen des Vollzugsbeamten, wenn er erkennt, da6 die 
Schwierigkeiten, auf die er in seiner Arbeit. stößt, durchaus nicht 
etwa nur ihm begegnen, sondern zu der Situation eines Gefängnisses 
dazugebören. Außerdem wird der geschickte Berater die Gelegenheit 
wahrnehmen, dem Vollzugsbeamten zum Bewußtsein zu bringen, da& 
die - oft uneingestandene - Tatsache, daß er eben auch nur ein 
Mensch mit menschlichen Gefühlen und Bedürfnissen ist, seine Qualität 
nicht herabsetzt, daß sie vielmehr sehr hilfreich für seine Arbeit sein 
kann, wenn er sie richtig zu deuten venteht. Das bedeutet, daß der 
'Vollzugsbeamte "lernen mUD einzusehen, daß alle Menschen - sowohl 
die Beamten als auch die Gefangenen - gewisse primäre emotionale 
Bedürfnisse haben und daß sie alle das Recht haben, sich um die 
Befriedigung dieser BedürfniBBe zu bemühen, Zugleich wird der Beamte 
'erkennen lernen, daß es lediglich darauf ankommt, ob man gelernt 
hat, dieBe Bedürfnisse mit dem Bewu6tsein zu kontrollieren, oder ob 
man sich 'ihnen einfach ausliefert. Und schlie6lich wird er begreifen 
müssen, da6 diese notwendige Selbstdisziplin nur dem MenBchen wirklich 
möglich ist, der auf der andern Seite Sicherheit und Bestätigung in 
einem verständnisbereiten anderen gefunden hat: Damit aber hat er 
bereits eine ganze Menge von den Dingen gelernt, die er selbst dem 
Gefangenen gegenüber wieder in Anwendung bringen kann. 

. Bei diesem zweiten Teil der "Behandlung" kann der Berater ohne 
Schwierigkeiten und ohne im geringsten als der "überlegene" hervor· 
zutreten, eine ganze Reihe der mehr oder weniger allgemein gültigen 
Erkenntnisse der pädagogischen, heilpädagogischen und soziologischen 
'Forschung als "Information" an seinen Gesprächspartner weitergeben, 
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Das wird gerade in der Situstion des Vollzugsbeamten sehr notwendig 
und hilfreich sein, weil dieser ja wohl nur in seltcnen Fällen eine 
pädagogische Ausbildung hat. . 

Wichtig für den Erfolg derartiger Informationen und den Grad der 
.. Eindringlichkeit" (d.h. ihres tatsächlich v.()m Vollzugsbeamten.."Ange
nommeo·Wcrdcos") ist natürlich die Frage, ob und wieweit es dem 
Berater gelungen ist, jenes Vertrauensverhältnis herzustellcn, in dcm 
der Beamte Belehrungen annehmen kann; ohne sich gedemütigt oder 
in seiner inneren oder äu6eren Existenz bedroht zu fühlen. Der Be
rater wird deshalb Sorge tragen, daß er seinem Partner das Gefühl 
gibt, daS er zwar Dinge wein und gelernt hat, die man naturgemäß 
von dem anderen nicht verlangen kann (der ja wiederum auf seinem 
Gebiet Kenntnisse bat, die anderen fehlen), dall dieses Wiesen aber 
durchaus auch von dcm Nicht.~achmartn erworben werden kann und daß 
er selbst - nämlich der Berater - durchaus nicht auf aUe Fragen alle 
Antworten weiS. Damit stellt er sieb - und zwar bewußt und ehr-
1i c b - mi.t seinem Gegenüber auf die gleiche menschliche Ebene und 
schafft 80 die Voraussetzung des Pal"lnerachaft8verhältni8~es im gemein
samen Suchen nach der Wahrheit. Zugleich erhöht er durch die mensch
liche Reife, vermittels .derer er sein Gegenüber akzeptiert, das Gefühl 
der persönlichen Sicherheit und Anerkennung, das dieser braucht, um 
an den - im zuerst beschriebenen, sozusagen auto-analytischen Prozeß 
der Beratung - gewonnenen Eiosicltten über die oft nicbt nur posi
tiven Auswirkungen seines eigenen Wesens und seiner eigenen Schwäche 
nicbt etwa zu zerbrechen. 

Wäre der Berater nicht in der Lage, diese erhöhte - oder viel
leicht eher vertiefte - persönliche Sicherheit zu geben, so bestünde 
die Gefahr, daS sein Partner entweder den Mut verliert oder aber ver
sucht, seine "Schwäche" durch Unmlhbarkeit und Härte gegenüber den 
ihm Anvertrauten zu verdecken. Gerade beim Vollzugsbeamten aber 
dürfte die Gelahr bestehen, daß er das eigene ios Wanken geratene 
Selbstbewufitseio durch Uberheblichkeit g~genüber den offenkundig 
"viel Schlechteren" wieder ins Gleichgewicht zu bringen versucht. 

Hierbei ist auch zu bedenken, dafi Unsicherheit an sich und auf 
allen Gebieten die Bereitschaft zur Ankriüplung positiver Beziehungen 
zu anderen Menschen herabsetzt. Der Vollzugsbeamte, der sich durch 
die Fyrderung nach · einem "erziehlichen Strafvollzug" vor neue Auf
gaben gestellt sieht, denen er sich zunächst garnicht gewachsen fühlen 
kann, muß aber vor allem diese Sicherheit wiedererlangen bzw. gewinnen. 

Aus diesem Grunde ist es also sehr notwendig, dan der Berater 
das echte und berechtigte SelbstbewuJitsein (Selbstwertgefühl) seines 
Gegenüber stärkt und dieses Gegenüber - mehr durch die T~t und 
das Beispiel als durch Worte - davon überzeugt, daß die Einsicht in 
die eigenen menschlichen Bedürfnisse und die aus ihnen sich ergeben-
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den Schwächen und Fehler uns nicht niederdrücken darf, sondern viel
mehr ein Ansporn für ein Bemühen um ein vertieftes Verständnis für 
die anderen Menschen sein sollte. Diese Einsicht und das Erlebnis, 
sich in den Stunden der Beratung "als Mensch behandelt zu fühlen", 
dürfte vielleicht die stärkste Kraft im Bemühen des Vollzug-sbeamten 
sein. auch die Gefangenen voll und gant ah Menschen anzusehen. Da
mit aber wäre eine der wichtigsten Voraussetzungen für einen erfolg. 
reichen "erziehlichen Strafvollzug" geschaffen. 

Fassen wir das, was wir über das Wesen -der Praxisberatung sagen 
konnten, ganz kurz zusammen, dann läuft es etwa auf dieses hinaus: 
Durch die " Beratung" dringt der Vollzugsbeamte tiefer in die Zusam· 
menhänge des menschlichen Verhaltens ein. Er lernt sich selbst besser 
verstehen und entdeckt seine eigene Ro~le in der Ent;wicklung der 
anderen. Er lernt aber auch die Beweggründe für ihr Vf'irbalten be
greifen und erkennt damit zugleich, wo die pädagogische Arbeit an· 
setzen kann. Er "erlebt", was es hei6t. von · einem anderen Menschen 
anerkannt und akzeptiert zu werden und wird dadurch in die Lage 
verset~t. wenigsten,,_ einen Teil dieses positiven Erlebnisses an andere 
weiter zu geben. Er erhält schlie6lich von einem "Fachmann" die not
wendigen Kenntnisse vermittelt, aber so, daS sie nicht rein als Ge
dächtnisb~la8tung "gelernt" werden müssen sondern in echter Beziehung 
zu seinem eigenen Erleben stehen und deshalb ein Bestandteil seines 
eigenen Wesens werden können. S<:hlie6lich erfährt er am .. eigenen 
Leibe", da& in einem echten Partnerschaitsverhältnis niemale nur Einer 
der Gehende ist. Durch das. was er dem Berater geben kann, wird 
nicht nur dieser bereichert, sondern auch der · anscheinend Nehmende 
erlebt gleichzeitig die Befriedigung des Gebens. , 

Wie zu Beginn bereits erwähn~, wollen wir hier abschlie6end kurz 
andeuten, in welcher Richtung die Fragen liegen dürften, d,ie man sich 
stellen mü6te, wenn man die "Praxisberatung" als Fortbi1dungsmetho.de 
in die Gefängniearbeit aufnehmen will. 

Es wäre da zunächst zu fragen, welche Personen als Berater in 
Frage kommen und in wieweit diese für die besondere Aufgabe der 
Beratung selbst noch vorbereitet werden mü6ten. 

Sodann wäre die Frage zu stellen, wie sich wöchentliche oder doch 
wenigstens vierzehntägige Konferenzen zwischen Berater und Vollzugs· 
beamten in den Tagesplan der Anstalten einbauen lieuen. 

Schließlich ergibt sich die Frage, wie weit. man den Kreis der 
zu Beratenden ziehen und nb man auch die Werkmeister miterfassen 
sollte. 

Auch die Frage, ob ein Teil der Arbeit in Form der Gruppen· 
beratung geleistet werden sollte und könnte, bliebe zu klären. 

Wir haben von Anfang an betont, da6 wir hier in keiner Weise ein 
abgerundete! Bild von der ,Methode der Praxisberatung geben können. 
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Auch achieo uoa daa nicht nötig, da ja zunächat nichte weiter geachehen 
1t01lt.e, als überhaupt auf eine - unserer Meinung nach - besonders 
erfolgversprechende Form der Fortbildung hinzuweisen. Und. so bleibt 
~8 zum SchltW nur übrig zu wiederholen, dali diese kurze Abhand· 
lung in unIeren Augen schon dann nicht vergeblich war, wenn sie die 
Zuständigen auf die Methode überhaupt aufmerksam macht. Eine kleine 
Warnung möchten wir allerdings noch anschlielien: Wer es wagt, eine 
derartige Neuerung überhaupt in Betracht zu ziehen, der soUte sich 
von vornherein bewulit sein, · dali· jede Erziehungsarheit, auch die am 
und mit dem Vollzugsbeamten und auch die in der Form der Praxis
beratung geübte, einen langsamen Proze6 darstellt, dessen Früchte 
nicht von heute auf morgen reifen. 

Vielleicht gibt ea in Westdeutschland schon Gefängnisse, in denen 
Versuooe dieser Art gem~cht. werden. Berichte darüber wären zweifel
los für aUe Leser der .,Zeitschrift für Strafvollzug" sehr interessant. 
Aber selbst wenn noch keine praktischen Erfahrungen vorliegen, wäre 
es doch gut, wenn einige Leser den Mut hätten, zu den hier geäulier
ten Vorschlägen Stellung zu nehmen. 

, , 

Ein Leben fftr Wabrbeit und MenscblidIkeit 
Paul Nato rp 

Als in 'der Sonntagsfrühe des 17. August 1924 der l\farburger Philo
soph und Pädagoge Paul Na tor p mitten aus seinem Lebenswerk zur~ck
treten mußte in die Ewigkeit, batte seine Philosophie die weiteste Span
nung gefunden, die philosophisches Denken erreichen kann. In einem 
letzten, dreiteiligen, grolien philosophischen Werk, von dem bisher nur 
die .. Praktische Philosophie" veröffentlicht worden ist. gelang es ihm, 
sein philosophisches Lebenswerk. das er als Teilarbeit an einem unendli
chen beziehungsreichen Wirken aller ernsthaften Philosophen der Mensch
heit · erlebte, system~tisch darzustellen. 

Wenn wir gefragt würden, weshalb dieses schlichte Gelehrtenleben, 
das an äuieren Ereignissen kaum bemerkenswerte Daten aufweist, eine 
weltweite Wirkung und Anerkennung fand. weshalb ihm in allen Krei
sen der Bevölkerung, in der Arbeiterschaft und in der Gelehrtenwelt, 
in der Jugend und bei den Alten, bei den Männern und bei den Frauen 
ungewöhnliches Vertrauen entgegengebracht wurde, dann wäre zu antwor-
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ten: In ihm wuchsen Philosophie und Leben, stille Gelehrtenarbeit und 
öffentliches Wirken, seine Hingabe sowohl an die i~time Sphäre der 
Familie und der FreundsclIlift wie im harten kulturpolitischen Kampf 
seiner Zeit .zu einer wundersamen Einheit zusammen. Er war für viele. 
wie ein kurzes Nachwort zu seinem Tode in der ~Deutschen Schule'" 
sagt, "weit mehr ah nur ein Gelehrter oder ein Forscher, er war uns 
ein Prophet, der ebensowohl die Gewissen aufrütteln, wie gesunkene 
Hoffnungen zu beleben und trostlose Niedergeschlagenheit aufzurichten 
ventand." ' 

Das, was er als Philosoph und Pädagoge für die deutsche Wissen
schaft bedeutet, kann hier nicht angedeutet werden. Ich will aber den 
Versuch machen. die äu6ere Entwicklung des bedeutenden Lebens in 
knapper Form sichtbar zu machen und seine innere Folgerichtigkeit 
begreiflich werden zu lassen. Wenn ich das siebzigjährige Leben in zehn 
mal sieben Jahre einteile und einen kurzen Querschnitt über das j{'~ 
weile siebte' Jahr zu geben venuche. dann benutze ich die siebenjährige 
Periode nur als ein methodisches Hilfsmittel. 

1. Geburt. Zwei Stunden nach der Geburt teilte der Vater, Pastor 
Adalbert Natorp in Düsseldorf, auch im Namen seiner Frau Emmi. 
geb. Keil e r. in- einem ' ausführlichen und überaus anschaulichen Brief 
seinen Eltern, dem Pastor und Kreisschulinspektor Gustav Natorp in 
Wengern, Sohn des bekannten Pestalozzianers Bernhi1ro Cbristoph Lud
wig N .• und seiner Frau Maria, geb. Krummacher, Tochter des Pa· 
rabeldichters Friedrich' Adolf Krummacher, das Ereignis mit. In diesem 
Briefe hei6t es u.a.: "Lobt mit UDS den Herrn und vereinigt Euch mit 
uns zu Preis und Dank! Soeben, Dienstag. den 24. Januar 1854. mittags 
1 Uhr ist uns ein gesundes, wohlgestaltete.s, kräftiges und prächtiges 
Söhnchen durch Gottes Gnade geboren worden, Euer drittes Enkelchen, 
ein liebliches, holdseliges Kindlein." ,,Als wir uns unser Knäblein ge
nau besahen, befand es sich, daS es mit dunkelblonden Härchen auf 
die Welt gekommen, ganz rund und zart formiert und mit klaren, schon 
halb geöffnete!? Äuglein bewaffnet war. Ober die Nase geht mit den 
Augen parallel ein Einschnitt, der auf einen tiefen Verstand schlie&en 
lä6t. Seine Stimme ist sonorig und lä6t den künftigen Pastor vermuten." 

2. 7 Ja li r e. Zu seinem f Geburtstag schrieb der Gr06vater dem 
kleinen Paul einen ergötzlichen Bilderbrief. Er hatte ihn an Hand der 
Bibel schon im 5. Lebensjahr Lesen und Schreiben gelehrt. Der Knabe 
scheint oft in Wengern hei den Gro6eltern gewesen zu sein. Alles, ~as 
dort lebte und wirkte, war ihm vertraut. Der lange Brief enthält fol· 
gende Stellen: "Es war im Jahre 1854, als Du geboren wurdest und 
zwar an einem Dienstag, am Tage des heiligen Timotheus, an den der 
liebe Apostel St. Paulus, Dein Namensohm. so schöne Briefe geschrie· 
ben hat, weil er ihn 80 lieb hatte. und welche Briefe Du in der heiligen 
Bibel lesen und dabei denken kannst, er habe sie Dir geschriebeD.~ 
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Er erinnert daran~ daS im Jabre 1712, also ~42 Jahre vor dem Geburtstags
kind, der Alte Fritz, der gro6e König von Preu.6en, geboren wurde. 
Eine köstliche Schilderung der Geburt lind Erklärungen zur Taufe . 
schließen mit folgendem Hinweis: " Was noch für ein Mann Paul Ger· 
bardt heibt und was dieser Mann für schöne Lieder gedichtet und ge
sungen .hat, das wird Dir Dein Vater erzählen. Und wenn Du diese 
Lieder recht schön lesen kannst, dann komm zu mir, dann will ich . 
Dir dall Buch mit allen seinen Liedern schenken ... Du mu6t der 
Mu"tter sagen, daß Du lange Hosen bis auf die Knöchel haben müfitest, 
da Du vorhättest, wenigste~s noch sieben mal zehn Jahre durch die 
Welt .und. immer flei.6ig in die Schule zu laufen. Das ginge nicht in 
kurzen Hosen." 

Für sein inneres Leben war seine Mutter für ihn eine feinsin· 
nige Führerin. UnvergeGlicb sin~ für ihn die Augenblicke geblieben. 
die sie abends mit ihm am Bett verbrachte. Dann öffnete sie seine 
Seele für das Unaussprechliche .. 

3.14 Jahre. Inzwischen waren noch acht Geschwister angekom· 
men. Die Mutter war durch die grQfie Familie und die Pßicbten eineIl 
gr06~D Pfarrhauses so weitgehend in Anspruch genommen, da6 für 
die einzelnen Kinder kaum Zeit blieb. Vom ,Vater wird er~hJ~. da6 
er abgesehen von den .Mahlzeiten, die er nur hastig einnehmen konnte, 
sich in der Regel in den frühen Morgenstunden seinen Kindern wid
mete. Er lieG die Kinder nacheinander von 1/2 5 oder 5 Uhr zum' 
Klavierspielen antreten, wenn auch im Winter d\e Finger steif gefroren 
waren. Eine leidenschaftliche ' Liebe zur Musik und die Vorliebe für 
die frühen M-orgenstunden hat der Gelehrte bis in seln hohes Alter ' 
hinein bewahrt. Der Gymnasiast war dem reinen Wissensstoff gegen
über abgeneigt. Rein gedächtoismäliiges Lernen widerstrebte ihm, da
gegen zeichnete er sich überall dort aus, wo die spontane Kraft des 
Denken! zur Geltung kam. Die griechischen Schriftsteller und Mathe· 
matik waren seine Lieblingsfächer. Schon den Jüngling zeichnete seine 
Treue aus. Er batte Freunde und blicb ihnen treu. Die Freundschaften 
seiner Gymnastastenzeit hütete er sein ganzes Leben hindurch. Schlieli
lieh ist es auffällig, wie er als Gymnasiast dem werktätigen Leben 
seine Aufmerksamkeit widmete. Es war ibm z: IB. ein ilesonderes Ver
gnügen, sich in der Buchbinderei. die dem Vater eines Freundes ge- · 
hörte, zu betätigen. Er hat es später sehr bedauert, daf4 er das Hand
werk neben seiner· Schule nicht gründlicher erlernt hatte. 

4. 21 Jahre. Nach dem Abitur immatrikulierte er sich in Bonn 
und Btudierte klassische Philologie und Gescbichl~ mit dem Ziel, Lehrer 
an einer höheren Schule zu werden. Nach einer Ikunen Studienzeit 
in Berlin siedelte er nach Stra.6burg über. Immer wieder wurde ihm 
deutlich, da6 sein Beruf in der Philosophie läge. aber Halbheiten duldete 
er nicht. Deshalli schlo6 er sein bisheriges Studium mit der Promo· 
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tion ab. Wie sehr dem zwanzigjährigen Studenten die Richtung sei
nes Lebensauftrages schon bewußt war, zeigen Äußerungen aus der 
damaligen Zeit. Für sie stehen zwei Stellen aus Briefen, die e~ im 
Februar und Dezember des Jahres 1874 an einen Jugendfreund ge
schrichcn hat : " ... Wie selten ist e in reines, ganz von allem Neben
werk freies Stre~en nach Wahrheit ihrer selbst wegen - nach Wahr
heit, weil man ohne sie nicht weiter leben kann ! .. • Ceterum CCDseo. 
daß ich nicht mein Leben lang klassischer Philologe bleibe." " Die elende 
Kleinigkeitskrämerei der klassischen Philologie ärgerte mich immer 
mehr, je mehr ich überzeugt bin, da6 noch so viel, viel großes zn tbun 
ist in der Welt, wozu so viel Scharfsinn und Interesse geistig bedeu· 
tender Menschen viel besser angewandt wäre. Möglich, sehr möglich, 
daß ich mir zuweilen höhere Aufgaben stelle, als ich lösen kann, aber 
ich will lieber Bedeutendcs wollen auf die Gefahr hin, ihm nicht ganz 
gewachsen zu sein, als Unbedeutendes wollen und Unbedeutendes leisten. 
Wer sich viel vornimmt, wird immer etwas leisten, wer sich wenig 
vornimmt, sicher nie viel . .. " 

5. 28 Jabre . über seinen Lebensberuf war ~ntschieden. Nach 
Beendigung seines Studiums hatte er sein Rererendarjahr in der Schule 
abgeleistet. Die Schulerfahrung aber befriedigte ihn nicht. Deshalb 
war er sehr gern, als sich ihm Gelegenheit bot, nach Marburg über
gesiedelt und hatte sich philosophi sch ganz dem Neu·Kantianismus 
angeschlossen, der dort von Albert Lange begründet worden war und 
von Hermann Cohen mit gro6em Erfolg vertreten wurde. In seinem 
28. Lebensjahr habilitierte er sich an der l>hilipps·Universität in Marburg 
mit einer Habilitationsschrift über "Descartes' Erkenntnistheorie", e ine 
Studie zur Vorgeilchichtc des Kritizismus. Schon in dieser ersten 
philosophischen Schrift wurde die Kraft seines Denkens und Meines 
kritischen Vermögens offenbar. Die Methode dieser Arbeit wurde auch 
für alle folgenden historischen Untersuchungen richtunggebend. Er 
trieb nicht Geschichte der Philosophie um der Geschichte willen, 
sondern um der Erkenntnis willen. " Es war mein Gedanke, daß es 
mijglich sein mü sse, die Geschichte der philosophiscben Theorie der 
Erkenntnis mit der wissenschaftlichen Erkenntnis selbst derart in 
Verbindnng zu setzen, da6 die Aufgaben und Grundbegriffe der ersteren 
mitten aus dem Zusammenhang der le tzteren hervorträten, und auf 
diese Weise eine Krisis sich vollzöge zwischen dem, was wahres und 
was eingebildetes Problem ist ; ohne welcbe Krisis wir beständig in 
Gefahr sind, um Schatten und Worte zu streiten." " Vas Geschichtliche 
ist dab~i wirklich nur Mittel, nicht Endzweck, und dient nur dazu, 
die Masse des gegebenen Stoffes besser zu beherrschen, in dem man 
ibn, an der Hand der genetischen Entwicklung aus seinen Ursprüngen, 
gleichsam auseinanderiegt." Er gewann bald in der philosophischen 
und der theologischen Fakultät Achtung und Freunde. 
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6. 35 Jahre. Die Zurüstung auf ein gro6es Leben war beendet. 
Seine wissenschaftlichen Arbeiten über die Vorsokratiker und die 
Begründer der neuen mathematischen Naturwisseuschaft, Descartes, 
Galilei, Kepler, Kopernikus, und eine philosophische Grundlegung der 

.Psychologie nach kritischer Methode hatten seinen Namen innerhalb 
der Philosophie bekannt gemacht. 

Seit April 1887 war er mit seiner Base Helene Natorp verheiratet. 
Damals stand das junge Ehepaar, dem der erste Sohn geboren war, 
vor der Frage, wo ihr Leben sich erfüllen sollte. 1\1ehrere Universitälen 
nahmen Natorp bei Neuberufungen in engste Wahl. Die philosophische 
Fakultät der Universität Dorrat berief ihn auf ihren einzigen ordentlichen 
Lehrstuhl für Philosophie. Er hatte schon zugesagt; die Vertragsbe
dingungen waren günstig. Trotzdem entschied er sich für Marburg. 

7. 42 Ja h r e . Seit der ü bertragung einer ordentlicheu Professur 
für Philosophie und Pädagogik im Jahre 1893 war er aufs heftigste 
in den Kampf um die Sozialreform gestellt worden. Er hatte zwar 
nur als Wissenschaftler die gefährliche Spaltung und Zerklüftung des 
deutschen VolkeOl in Besitzende und Besitzlose, Evangelische und 
Katholische, in Gebildete und Ungebildete mit einer wurzeIhaften Päd
agogik beantwortet, die an Plato und Pestaloz.zi anknüpfte und die 
das hohe Ziel der Gemeinschaft verfocht. Er lehrte eine Sozial- Päll
agogik, die zur Neuordnung. des öffentlichen Lebens aufrief. Die 
Wechselbeziehungen von Individuum und Gemeinschaft wurden zu 
ihrem Kernproblem. Jeder brennenden Sonderung galt der Kampf. 
Als Führer der Pädagogik wurde Pestalozzi neu entdeckt. Die Grund
linien einer Theorie der WiIlcnsbildung, die als "Sozialpädagogik" im 
Jahre 1899 epochemachende Bedeutung gewannen, waren im Jahre 1896 
schon erarneitet. Für den Kampf mit der verengenden Schulpädagogik 
der Herbartianer haUe er eine feste Position gewonnen. Als er in den 
.. Burschenschaftlichen Blättern" seine studentischen Kameraden aufge· 
fordert hatte, vorurteilslos die sozialen Verhältnisse zu studieren, war 
er in der Presse und in Kollegenkreisen wütend angegriffen worden. 
Im Jahre 1894 hatte er an seine Mutter beruhigend schreiben müssen: 
"über meine Politik brauchst Du Dich nicht z·u ängstigen. Irgend einer 
Partei gehöre ich nicht an und will ich auch nicht angehören, ich habe 
mich so klar wie möglich von jeder Partei ges~ieden. Nur bringt der 
allgemeine blinde - oft sehr interessierte - HaG gegen die Sozialdemo
kraten es mit sich, daG jeder, der diesen Hau und Verfolgungswahn, 
(der die bestehende Kluft nur vergrÖBert uod die Gefahr einer ge
waltsamen Lösung alle Tage näher rückt) nicht teilen kann, und nach 
beiden Seiten gerecht sein möchte und nichts weiter - als Sozial
demokrat oder fast S. D. verschrieen wird. So ist es Naumann, Göhre, 
so Konservativen wie Jentsch und v. Mas80w, und so auch mir ge
gangen. •. übrigens ist meine Stellung als Gelehrter unangefochten." 
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1896 konnte er seiner Frau mitteilen: "Die feindselige und mi&trauische 
Stimmung von früher ist doch nicht mehr vorhanden." 

8.49 Jahr e. Im Jahre 1903 erschien nach etwa fünfzehnjähriger 
Vorarbeit "Platos Ideenlehre". Das Buch erregte in der philosophischen 
Welt grolles' Aufsehen. Viele nahmen es begeistert auf, andere be
kämpften es. Die Ideenlehre wurde nicht als historisches Werk sondern 
als ~ine Aufhellung des unsterblichen Idealismu s, der in Plato seine 
Geburt erlebt hatte, vorgestellt. "Jene Urtat des Geistes, als die wir 
die Schöpfung des philosophischen JdealislIl us durch Plato anzuerkennen 
haben." Der Philologe und Philosoph Natorp gaben ihm klassische 
Gestalt. Die Forschung ist über die Ergebnisse der Arbeit hinaus ge· 
gangen. Natorp hatte selbst daran teil. Den metakritischen Anhang vom 
Iahre 1920 zur 2. Auflage leite t er mit folgenden Worten ein: "Ein 
schlechter Platoniker, der mit irgendeiner philosophischen Darstellung, 
und sei es die der Grundphilosophie l'latos selb.:; t, je abgeschlossen 
haben wollte, der nicht, so wie er, jeden Augenblick umzulernen und 
früheren Irrtum ~elb 8t aufzudeckeIl Lereit. wäre. Gedanke steht nicht 
still. Stets fort,über sich selbst binausarbeitend, wandelt er den Denkenden. 
so da6 es ihl':l mehr zur Unmöglichkeit wird, sich in vordem Gedach
tem wieder zu erkennen." 

9. 56 Jahre: Als Philosoph und Pädagoge haUe er weiten EinA~6. 
Neben Herruann Cohen führte er die sogenannte .,Marburger Schule". 
Aus der ganzen Welt kamen Schüler zu ihm. "Die logischen Grund
lagen der exakten Wissenschaften", .. Eine Logik der Mathematik und 
von allem, was in den Wissenschaften mathematisch ist" erscbien im 
Jabre 1910. Neue Erkenntnisse bahnten sich ihm in bezug auf die phi. 
losophischen Grundlagen der Psychologie an. In der Pädagogik stand 

,er in vorderster ,Front in dem Kampf um eine neue Schule. Seine 
PestaIOl!:zi-Forschungen hatten bedeutende .Ergebnisse aufzuweisen. Seine 
Gegner fürchteten die schneidende logiscbe Schärfe, die er z. ß. in den 
labren 1905- 1907 als Wortführer der Opposition gegen die neue 
preu6ische. Schulvorlage oder aucb gegen eine Gruppe Bremer Lebrer, 
die glaubte, an Stelle des Religionsunterrichts einen dogmatischen Monis
mus setzen zu können, gerichtet hatte. 

10.63 Iahre. Es war im dritten labre des ersten Weltkrieges. 
Der Krieg hatte den Philosophen bis in den Grund hinein erschüttert. 
Seine ganze bisherige Arbeit, sein ganzes Leben stellt er vor die Frage: 
Habe ich in Anbetracht dieser Katastrophe genug getan? Genügt mein 
Werk den Anforderungen, die beute das Leben an den Menschen stellt? 
Mit unerbittlicher Schärfe durchleuchtete er seine eigene Arbeit und 
die Gründe, die zu dem unseligen Krieg geführt hatten. Leidenschaft
lich kämpfte er gegen den Hau. Während sich die anderen um die 
militärische Sicherung der deutschen Existenz bemühten, suchte er in der 
Tiefe der deutschen Seele nach dem unsterblichen Sinn des deutschen 
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Lebens, suchte er nach dem Menschheitsberuf, den das Schicksal dem 
deutschem Volk auferlegt hat. Auf den "Weltanschauungswochen", die 
im Herbst 1916 zu Lauterberg gehalten wurden, und auf den freideutschen 
Wochen im Herbst 1917 im Solling entwarf er vor einer überwiegend ju
gendlieben Zuhörerschaft den "deutschen Weltberuf". Der Erneuerung 
menschheitlichen Lebens galt fortan sein philosophisches Denken.Er batte 
sich nicbt einem unheimlichen Abstraktizismus und Theoretizismus ver· 
schrieben, sondern er stand "in dem mäcbtigen Zuge der neu entste
henden Zeit nach innerster Konzentration, nach Ganzheit des Lebens 
selbst." Der Jugend rückte er noch näher, obwohl er seit vielen Jahren 
als ihr Führer anerkannt war. " Der Idealismus Pestalozzis" (1918) und 
der "Sozialidealimus" (1919) antworteten auf Niederlage und Revolution. 
Weil er auf die drängenden Lebensfragen seines Volkes radikale Ant· 
worten gab, hörten die besten Zeitgenossen auf ihn. 

11. 70 lahre. Sein Leben haUe sich erfüllt. Als ibn die theolo· 
gische Fakultät an Beinern 70. Geburtstag ehrenhalber zum Doktor 
der Theologie promovierte. wurde damit ein philosophisches Lehen 
geehrt, das in unablässigem Ringen um die philosophischen Grund· 
lagen unseres Lehens zu den l\Ienschheitsfragen des 20. Jahrhunderts 
hingefunden hatte. Es gehörte zu seinen tiefsten Erkenntnissen, dali 
die letzte Antwort auf all die quälenden Fragen der Menschheit nur 
gehen kann "das Wort, der Logos, jenes Wort, das ihm Ursprung war 
und bei Gott war, und der Ursprung selbst Gott war, aber in die 
Welt eingegangen ist als sein Eigentum und in uns hat Wohnung 
nehmen wollen, in uns lebendig wird, sobald wir es einlassen und 
bereit sind, seine Ia,utlose Stimme zu vernehmen im letzten schwei· 
genden Grunde unserer Seele". Von dieser Einsicht aus rang er um 
die Erneuerung der deutschen Volksseele uud lehrte er eine Erzie· 
hung aus dem Geist der Brüderlichkeit in genossenschaftlicher Ord· 
nung. Es ist symbolisch, dafi ihn der Inder Habindranath Tagore 
während seines Deutsebland'Aufenthaltes vor anderen lieb gewonnen 
hatte und dau er seinen letzten Vortrag 14 Tage vor seinem Tode. den 
Woodbrookers (Quäkern) hielt, die dem internationalen Verstehen le· 
ben, di\6 sein letzter Brief am Tage vor seinem Tode der Gottesfrage 
gewidmet war und seine letzten schriftlich'en ÄuGerungen in der Todes· 
stunde vom "suchenden Gott" sprechefl. 

Ich schlie6e mit einem Wort aus dem Vortrag: "Die Aufgahe kann 
nur sein, sogleich vom innersten Punkte her, nämlich der gründlichsten 
geistigen Erneuerung der Individuen. die äUDere Ordnung gänzlich neu 
zu errichten, sie eigentlich erstmals zu schaffen." 
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Zur Frage der Beruhiguugszelle 
nouptwocbt ... e;. ler U bert Maller , So .... Bumter, Slr. f .... 0I.11 K ••• eI .Weblbei..lclI 

Die Frage nach der Gummizelle iet phantastisch weil cs nie eine 
solche gab. Die sogenanDte Tollzelle gehört der Vergangenheit an. 
Die heutige Zeit verlangt für Menschen im schweren Erregungsstadium 
den Berubigungsraum. Kleinere Anstalten können denselben entbehren. 
da eine vorübergehende Erregung medikamentös hehandelt wird und 
mau sonst einen solchen In sassen "wegen Fehlens entsprechender Ein
richtung" an eine grö6ere Anstalt abgibt. 

Der Beruhigungsraum selbst liegt am Lesten, um ihm einen thc
rapheutiscben Effekt zu sichern, wie jeder andere Behandlungsraum auf 
StatioDshöbe. also nicht im Keller. In Kellertiefe haftet ihm der Bei
geschmack der Strafe an. Mit den heute zur Verfügung stehenden Mitteln 
wird er schalldicht isoliert und hl~iht im Falle der Belegung der ständi
gen Beobachtung zugängig, was hei der Unterbringung im Keller schon 
schwierig ist. Glatte, ahwaschhare Wände, sogenannte runde Eeken, 
unzerbreehliehes Fensterglu. schalIi!olierte Tiiren, eine nicht von innen 
erreichbare Beleuchtung und Heizung zählen zur Einrichtung. Dieselbe 
wird ergänzt durch eine Pol8termatte aus unzerrei&barem Material, die 
auf dem Boden aufliegt, schlie6lich ein StuhJgefä6 aus dickem Gummi. 
Wer für Zeiten der Erregung in e iDen solchen Raum gebracbt wird, 
muS wissen, da6 sein Brüllen und Randalieren keine Wirkung auf die 
Außenwelt hervorruft und dieselbe nicht einmal stört. Aber dennoch 
muS er das Gefühl haben, da6 er nicht völlig in der Dunkelheit eines 
Kellers verloren ist, sondern sich in einem Raum befindet, der der 
Beruhigung dient. 

'Von einem solchen Beruhigungsraum hat nicht allein der Erregte. 
Tobende und Randalierende einen Nutzen, dadurch daS er sieb und der 
Umgebung keinen Schaden zufügen kann, einen Gewinn haben alle 
Insassen der Umgebung. die nun nicbt Tag und Nacht unter diesem 
eiDzeinen Gefangenen leiden. Oder ist das kein Leiden, wenn einhundert 
oder zweihundert arbeitsame Gefangene in der Arbeitszeit das Gehrüll 
eines Erregten hören müssen und nachts durch Klopfen und Schreien 
um ihren Schlaf gebracht werden ? 

Bei Fehlen eines geeigneten Raumes leidet auch das Aufsichtsper· 
sonal in vielerlei Hinsicht und es wi,irde derjenige keine gute Gesinnung 
zeigen, der diese Belastung bagatellisieren würde, weil er diese Zustände 
vielleicht nur von weitem kennt. Nein, das Fehlen eines solchen Raumes 
bedeutet eine Notlage! Und wieso? Fehlt diese Unterbringungsmäglich
keit, so kann durch Kontaktnähe die sonst bestehende und gewahrte. ' 
ethische Grenze des Erlaubten verwischt werden, es kann zu Schimpfe-

A .. merk .... , der Scbriftle;t .... ,: Mit die.., .. All$Ellbr"nlt~n wl.l ein Prnblem ."',neigt, du 
.... elldln. "".dl hl,e. K Il. n .. , beda.f. Alle Mitarbeiter, die i .. der La.e . I .. d, zu die.e. KIlt .. ", 
bei,"".t • ., .. , ..... d .. ,ebeten dntc:h Obermltliuna ~Qn Beilfl; ... d .. ~u tun. 
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reien kommen, zu Tätlichkeiten. In der Not wird nach dem Arzt ge
rufen . Er verordnet eine Injektion. Vielleicht genügt eine nicht, vielleicht 
gelingt es überhaupt nicht, den Erregten damit zur Ruhe zu bringen, 
nachdem auch Fesselung keine Hilfe bietet, sodaf.i ein Chaos zu entstehen 
droht, das sich zwischen human und inhuman bewegt. 

Ich komme zum Schluf.i! Ein ordentlicher Beruhigungsraum bildet 
einen wertvollen Beitrag in den Betreuungsmöglichkeiten erregter In
sassen. In zentralen Anstalten ist er für die Steuerung abnormer Zustände 

. bei Gefangenen unabdingbar. Und welch eine seelische und körperliche 
Belastung sind gerade erregte und gar notorisch erregte Gefangene für 
das Aufsichtspersonal! Dieser Uaum ist deswegen ein ganz wesentlicher 
Beitrag für die Pflege des Personals selbst. Es ist klar zu echen, das 
Personal, und hier das Aufsichtspersonal, bedarf der Pflege und de-r 
Betreuung, um es möglichst lauge vor dem Leistungsknick, ja, überhaupt 
vor Leistungsminderung zu bewahren und um es wirklich stets öko
nomisch einzusetzen. 

Es ist leider . nicht genügend bekannt, daß in den Pflege- und 
Erziehungsberufen Nachwuchsmangel besteht· (Schwestern-, Pfleger- und 
LebrermangeI). Diese Berufe sind dem unseren innerlich verbunden. 
Wer des Glaubens ist, daß das Aufsichtspersonal in den Gefängnissen 
auch in Zukunft immer noch aus einem unerschöpflichen Vorrat genommen 
werden kann, verschließt sich vpr der Entwicklung. Er kann nicht aus 
der richtigen Einsicbt heraus handeln. Aus einer solchen heraus sind 
unsere Fragen anzuseheu, auch dann, wenn es sich wie hier um den 
BeruhigungsT8um handelt. 

Neue Wege des Strafvollzugs in Hollapd 
Von ß r. Han. K(\h l ~ r , Slralan.ull.pfalT.r in' Wupp~rt.]·E1buldd. 

Auf der Jahre6knnferenz 1953 du ev. S trafan,ralt. pJarrer Deuuch
lam/' hielt der Verfa.&er einen Vortrag über die'e. Th ema. Au.t diruem 
Anlaß ' war ein hauplamtl. holländi!Cher Gefängni,pfarrcr, D,_ D. Weder. 
feld.Rotierdam, anwe,end_ Der Vortrag war erwac1uen au.t einer genauen 
Kenntni.. der holländi.men Verhältni"e durch Ein.tichtnahme in den Ent
wurf und die endgültige F(~ung eine, neuen Grundge.etze, für da, 
dortige Gefcing nüwe,en, i n die Gutachten de r F'achkomm~mm<'n, in die 
,tenographi .men Berichte der Parlament&rede{1 und die Antworten de, 
Minute" zu die,em GNetz . Fern er lagen Eindrücke deI Verftu,eTl beim 
Be6uch :zahlreicher holländ. Gefängniue im Jahre 1950 zugrunde. Wir 
bringen hi er eine DaTltellung der im Vergleich zU un,erem Strafvollzug 
wichtigrten Neuerungen. b'inll ObeTlet:;ung deI Ge'et:;e, rclbll kann beim 
Verfauer angefordert werden. 

Ein neues Grundgesetz für das Cefängniswesen. 
Seitdem in der Zeit der Aufklärung Holland unter dem Einflufi 

religiöser Strömungen und im Kampf gegen das Bettlerunwesen durch 
Errichtung der Amsterdamer Zucht- und Spinnhäuser die Vorbilder 
für die moderne Freiheitsstrafe geschaffen hat. ist dies Land neben 
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den angelsächsischen Ländern auf dem Gebiet des Strafvollzuges füh· 
rend geblieben. Während wir uns seit dcn ncuen Ideen Franz von 
Liszt's in der Erörterung der Theorien ermüdeten, haben diese Prak· 
tiker gehandelt, so daß sie für die Verwirklichung von Reformen 
wertvolle Anregungen geben konnten. Teilweise hatte ein solides Niveau 
des VoIlzuges grundlegende Änderungen überflüssig gemacht, und wo 
man durcbgreifende Reformen für erforderlich hielt, wurde niebt ge· 
zögert. Somit ist es wertvoll, wenn wir UDS mit einem neuen hollän
dischen Grundgesetz für das Gefängniswesen beschäftigen und fragen, 
ob wir für unsere Praxis daraus lernen können. 

Der holländische Strafvollzug beruhte bisher auf einer gesetzli· 
chen Regelung von 1882 und 1886, geändert und ergänzt durch Gesetze 
von 1918 und 1929, um von der uniformen Einzelhaft abweichen zu kön· 
nen. Die "gevangenismaatregel" von 1932 und das Psychopathengesetz 
von 1928 gaben entspre<:bend unserer DVO Ausführungsbestimmun· 
gen. Die jetzige Zusammenfassung neuer Grundsätze für den Straf· 
vollzug ist von einer durch den Justizminister nach dem letzten Kriege 
Leau(tragten Kommission angeregt worden. Holländer, die unter der 
deutschen Besetzung selbst in die Gefangnisse mußten und dort aus 
eigener Sicht den Vollzug an Kriminellen kennen lernten, propagieren 
in einem Bericht die praktische Erprobung ihrer Änderungsvorschläge. 
In einem nellen Gesetz haben sich diese Reformgedanken nach einer 
gewissen Probezeit nunmehr konkretisiert. Das holländische Parlament 
(Zweite Kammer) hat am 27. Juni 1951 nach einer zweitägigen, teils 
.heftigen Debatte mit 67 gegen 11 Stimmen · dieses Gesetz angenom
men. Es ist am L Juni 1953 in Kraft getreten. Vor Annahme hat 
sich zu dem vom Minister vorgelegten Entwurf die ständige Privat
und Strafreehtskommission, in der Professoren und ]>raktiker vertre
ten sind, gutachtlich geäußert." Nach Verabscbiedung durch das Par· 
lament hat auch die Provinzial vertretung (Erste Kammer), eiue Art 
Bundesrat, das Gesetz als Ganzes am 21. Dezember 1951 beschlossen, 
so da6 es im holländischen Staatsblatt yeröfTentlicht werden konnte . 

. Bei der Behandlung dieses Gesetzes hat der ~1inister darauf hin· 
gewiesen, daß es sich bei dieser Neuordnung nicht um eine national
holländische Angelegenheit handelt. [n England, Frankreich, Belgien, 
USA und den skandinavischen Staaten wird. teilweise im Stadium deI> 
Experiments, die uniforme Einzelzelleustrafe durch ein System aus
erlesener Gemeinschaften als Vorbereitung zur Rückkehr in das nor· 
male Leben ersetzt. Eine Betrachtung dieses Gesetzes ist deshalb 
gleichzeitig ein Blick in die Weltweite des Strafvollzuges und ein 
Beitrag zur Gefängniskunde heutiger Kulturstaaten. Sich mit den heu
tigen Grundsätzen des holländischen Vollzuges vertraut zu machen, heißt, 
sich mit den Hauptgedanken dieses "Grundgesetzes für das Gefängnis· 
wesen"" zu bescbäftigen. 
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D~ Organisation des Gejängniswesen$ und die versch~denartigen 
Anstalten. 

Die Artikel 1-5 des neuen Gesetzes behandeln die Organisation 
des Gefangoisweseos. Es wird beim Ministerium der Justiz ein bera
tender Ausschuß mit insgesamt 42 Personen gebildet. Er besteht aus 
drei Abteilungen, je eine für das Gefängniswesen, für Psychopathen
angelegenheiten und für die "reclassering", . d. b. EntJassenenfürsorge 
oder Resozialisierung. Sie tagen getrennt oder gemeinsam und dienen 
zur Beratung des Ministers. Einmal im Jahr mu6 der ganze Ausschu6 
zusammentreten und dem Minister berichten. Im Ministerium selbst 
bildet das Gefängniswesen eine Abteilung, an deren Spitze der Ge
neraldirektor (z. Zt. Dr. Lamers) steht. Drei Unterabteilungen beschäf
tigen sich mit den einzelnen Aufgabengebieten <,Ies Vollzuges. 

In den Artikeln 14- 15 ist die Einteilung der Anstalten fest
gelegt. Es gibt: 
1. Uotersuchungshaftanstalten, stets ' gebäudemä6ig getrennt von allen 

anderen Anstalten. 
2. Gefängnisse. 
3. Reichsarbeitseinrichtungen, wiederum getrennt von allen anderen 

Gebäuden. 
4. Reichsanstalten für Psychopatben. 

In den V-Haftanstalten finden V-Häftlinge und Transportgefan
gene Aufnahme. Hier können Haft- und Gefängnis6trafen bis zu drei 
Monaten vollstreckt werden. Sie siud vielfach mit der V-Haft verbü6t. 

In den Gefangnissen werden alle Gefängnisstrafen vollstreckt, 
unter Umständen auch Haft. Holland kennt keine Zuchthausstrafe. 

Die Reichsarbeitseinrichtungen sind für die bestimmt, die nur 
oder zusätzlich zu einer Geld- oder Gefängnisstrafe zur UnterbringUng 
in einer solchen Einrichtung verurteilt sind. 

Die Anstalten für Psychopathen nehmen krankhaft geistig-gestörte 
Gefangene aus an.deren Anstalten auf oder solche, die wegen geistiger 
Gebrechen und auf Grund medizinischer Gutachten nicht für andere 
Anstalten tragbar sind, etwa Gemeinschaftsunfahige. Diese Unterbrin
gung entspricht unserer Aufnabme in Beil- uud Pflegeanstalten auf 
Grund richterlichen Urteils. Aufierdem werden hier schwierige Gefan
gene gesammelt. Für ausgesprochene Krankheitsfalle bestehen aber 
au.6erhalb des Justizbereiches noch besondere Heil- und Pflegeanstal
ten. Beachtenswert ist, da.6 diese Psychopathenanstalten dem Justiz
ministerium untersteUt sind genau so wie die holländ. FürSQrgeer
ziehungsanstalten. 

Die Artikel 15-21 bringen die gesetzliche Grundlage für die 
im weaentlichen neuartige straffe Differenzierung der Gefangnisse. Der 
Minister weist bestimmte Gefangnisse zur Aufnahme von nur Män-
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Dem, nur Frauen und nur Jugendlichen an. Für diese ist ein Alter 
bis zu 23 Jahren, u. U. bis 25 Jahren vorgesehen. AuJierdem bestehen 

. besondere Gefängniue für lolche, die mehr als 6 Monate zu ver-
. büien - haben und fiir 801che, die nach ministrieUen RichtJinien 
zu Berufs- und Gewohnheitsverbrechern gerechnet werden. Innerb~b 
dieser Spanne findet die besondere Differenzierung statt. Andere ,Ge
flIognilSC sind wiederum für gemeinschaftmnfä.hige Personen bestimmt. 
'Der heia umstritteoe Artikel 21 bringt die Anweisung, dafi die Dif
ferenzierung und Klassifizierung durch die Verwaltung und nicht durch 
den Richter erfolgt. Die Möglichkeit deI; Berufung gegen eine Ein
weisung in eine bestimmte Anstalt ist auf Veranlassung der Straf- , 
reclltskommission später eingefügt worden, weil die Frage, ob der 
Richter oder die Verwaltung einweist. eine heftige Parlamentsdebatte 

,auslöste. Bevor wir uns mit dieser höch8tintere8sa~ten Diskussion be
schäftigen, sehen wir uns die praktische Einteilung der Gefa~gnis8e 
an un4 fragen, wer in die Reichsarbeitseinrichtungen eingewiesen wird. 

Für ein Gefängnis , in der Nähe der Landeshauptstadt ist . das 
PaviIlonsyst601 durchgeführt. Hier werden in drei I1äuscrll je schwer 
erziehbare Psychopathen, T.B.·Kranke und solche untergebracht, für 
die' aus psychiechen GrÜllden Einzelhaft unerwünscht ist. Ein anderes 
Gefängnis mit einer ausgesucht strengen Leitung nimmt nur Gefangene 
auf, die sich in anderen Anstalten gegen die Hausordnung vergangen 
haben' und mit Arrest bestraft wurden. Im" Norden des Landes be
herbergt ein Gefangnis' nur lang- und lebenslänglich Bestrafte mit 
einer Strafe über 5 Jahren. Erst nach 2 1/ : Jahren erfolgt hier eine 
Unierbringung in Gemeinschaftshaft. Mehr als viermal Vorbestrafte 
mit · insgesamt 6 Monaten ' nimmt ein Gefängnis auf. das über eine 
besondere soziale Betreuung verfügt, damit die Schwierigkeiten für . 

' diese mehr und mehr: abgleitenden Menschen nach der Entlassung ge
mindert werden. Ein beaonderes Jugendgetangnis ist bestimmt für 
jugendliche aus II.;Qderen Anstalten, die in einer ,Gemeinschaft ver88gt 
haben. Erst nach vier Monaten werden sie hier versuchsweise in klei· 

,nere Gemei~schaften genommen. Die vom Rieb_tel' zu Jugendgefängnis 
'Vero'rteilten von 16-23 lahren u. U. bis 25· Jahren nimmt eine An
stalt mit einer Kapazität von 110 Jugendlichen auf, in der es keine 
Zellen gibt, londern nur Zimmer und AufenthaltBräume. Das ,in der 

, - l~tzten Zeit viel genannte Gelängnis in Breda ist eins der drei Kuppel· 
gefängnisse (Rundbauten). in dem Poiitisch-Kriminelle mit einer Strafe bis. 

, zu 6 Jahren untergebracht sind. Die gemein88lJ}.e Arbeit erfolgt in Baracken. 
" Infolge der geringen Anzahl war es bisher nicht möglich, für 
Fzauen eine solche Differenzierung der Anstalten durchzuführen. Da 
im zuständigen Gefängnis in Rotterdam an Frauen Strafen in' jeder 
Höhe voll.treckt werden und "wahll()8" alle dorthin verlegt werden, 
trägt dies Getangnis beint Voll zu'! den we_nig s~önen Na~en .. Aschen· , 
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eimer". weil sich bei den Männein der Gedanke der Scheidung Dach 
Anstalt und Perso~ schon fest eingebürgert hat. 

Von der Vielzahl der Gefängnisse. deren Aufnahmefähigkeit fast 
nie über 300, meist aber unter 100 Personen liegt, sind eiDige nocb 
niCht im Differenzierungsschema. 

Die Unterbringung in den Reichsarbeitseinrichtungen b~deutet 
immer eine Strafe oder Maßregel. Sie kann allein oder im AnschluG 
an eine Geld· oder Gefängnisstrafe verhä~gt werden .. Es handelt sich 
dabei um eine soziale Vorbeugungsma6nahme durch den Richter für Ar
beitsscheue: Bettler, Landstreicher, Trunkenbolde, Zuhälter, früher für 
Schwarzhändler, oder arbeitsscheue Betrüger in einer Höhe von .3 Mo
naten bis zu 3 Jahren. Das Regime ist meist milder, auch von hier 
kau,D bedingte Entlassung erfolgen. Der Hauptzweck ist die · Gewöh
nung an Arbeit. :Nach Möglichkeit wird . nur für den Staat oder die 
Gemeinde gearbeitet, alBo öffentliche Arbeit verrichtet: Landwirtschaft. 
StraLenbau, Urbarmachung, Trockenlegung im Sommer, im Winter 
Arbeiten für Post und Eisenbahn; nur als Ausnahme wird für private 
Unternehmer gearbeitet. . 

An der Spitze der großen Reichspsychopathenanstalt in A veroost, 
die aU8nahm8wei8e' fut 400 Kranke verpOegt, steht eine Ärztin. Die 
vom Gericht Eingewiesenen werden von krankenpßegerischen Kräften 
betreut. Die Zahl der Psychopathen hat seIn zugenommen, 80 dali 
bereits an anderen Orten neue Anstalten in Benutzung genommen 
wurden. Die Beobachtung zur Anfertigung eines ärztlichen Gutachtens 
findet in enger Anlehnung an ein Universitätsinstitut in Utrecht st{ltt. 

Eine parlamentarische Debatte. Richter oder Verwaltung? 

Wenn der Strafvollzug hinsichtlich Person und Anstalt in dieser 
Weise differenziert wird und die Gefangenen in die für ihre Besse
,:ung entscheidende Anstalt eingewiesen werden müssen, t{lucht von 
selbst die Frage nach der Kompetenz für die Auswahl.ul. Der parlamen
tarische Streit um diese Frage gibt einen lebrreichen Einblick in die SteI· 
lung des Vollzugs innerhalb der Justiz. Die Sprocher verschiedener Par
teien. auch Mitglieder der Strafrechtskommission, erblickten in der Ein
weisung der Gefangenen in die verschiedenen Anstaltstypen durch die 
Verwaltung eine Einschränkung der Position des Straf:dchters. , Die 
Richten chaft hatte sich unter Führung der Landgerichte Rotterdam 
und Zwolle gemeldet, weil sie bei einer Einweisung durch Vollzugs
beamte ein~ Erschütterung ihrer ricbterlicl?en Gewalt befürcbtete. Es 
gleite den Richtern damit etwa.s aus den Händen, was für die Fin· 
dung des Strafmaßes wichtig sei, Die Qualität der Strafe sei ma6ge· 
bend für die Quantität. Deshalb müsse der Richter genaue Kenntnis 
von jeder einzelnen Anstalt und ihrem Charakter haben, um sein 

,Strafma' bestimmen 2;U können. Wenn der Vollzug selbst die Anstalt 
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I:!eltimmt, hänge das Urteil gleichsam in der .Luft und aei schlie6lich 
nur der Scbuldausspfuch erforderlich. Das bedeute Rechtsunsicherheit, 
jl! die FUDda~ente des Rechtsstaates seien erschüttert. 

Von der Gegenseite wurde darauf hingewiesen, da6 die Anzahl 
der AUlzuwählenden nur gering sei. Ma~' rechnet mit 6000 Häftlin

,gen, von denen nach Abzug der U-Gefangene'n und Kurzbestraften 
'allenfalls noch 1750 ausgewählt und auf die entsprechenden Anstalten ver
teilt werden mü6ten. Die Differenzierung findet nur bei Str!lfen über 
6 Monate statt. Sie soll durch eine Kommission auf 1!trafvollzugswis
&enscluiftlicher und psychologischer Grundlage erfolgen. Vor allem .ber 
~iesen die Befürworter der Selektion durch den Vollzug darauf bin, 
daß Strafvollzugsgedanken nur in einem geringen Teil der Richter 
lebten, ' so da6 ihnen auch. solche Erweiterung ihrer Aufgaben nicht 
zuzumuten sei. Geringere Kosten verursache die Einweisung durch 
Vollzugspraktiker. da sonst Richter ' und Staatsanwälte dauernd die 
Anstalten des Landes aufsuchen mü6ten. Nicht zuletzt habe sich 
auch in der Vergangenheit wenig Interellse am Vollzuge bei der Rich
terschaft gezeigt. Der Ausweg aus diesem Dilemma war schlie6lich der 
Einbau des Beschwerderechts. Es ist eine Berufung durch den Staats· 
anwalt als Strafvolhtrecker und den Gefangenen möglich. Der bera
tende Ausschuß beiDl Ministerium entscheidet endgültig. Nach den 
letzten Nachrichten aUI Holland sollen diese Selekteure ihre Arbeit 
am L Juli 1953 in einigen zentralgelegenen Gefängnissen aufnehmen. Wie 
es hei6t, soll lich der Richter doch eine wenigstens ber:!tende und 
empfehlende Funktion bei dieser Verteilung gesichert haben. 

Eine solche Entwicklung ist woh~ die historisch-logische Folge 
der Einheitszellenstrafe. Der Richter verurteilt zu "Gefängnis", ohne 
fragen zu müssen, was nun dort mit dem Verurteilten geschieht. Er 
hat dann kein Interesse -mehr am Vollzuge, weil er nicht zu indivi
dualisieren braucht. Da er 8 0 wenig Interesse am Vollzuge bekundet 
hat, da auch ' beim Rückfall die Frage nie laut wurde, ob denn der 
Strafvollzug nicht geeignet sei, einen Menschen zu bessern, wurde der 
Richter für sein Desinteresse am Vollzuge durch dies neue Gesetz 
gleichsam gestr&ft. Auch wir haben erschreckende Bei&piele dafür, daß 
der Vollzug als ~quantite negligable", als nicht gleichbere.chtigte Säule 
neben der Strafverfolgungsbehörde und dem Richteramt betr.achtet wird. 
Die Richter sollten durch dies Beispiel in Holland gewarnt sein, wenn 
sie der Auffassung sein sollten, da6 das Schwergewicht der Strafrechts-. 
pRege bei ihnen liege. Herrgebt -für den Strafvollzug der Erziehungs· 
gedanke vor, so dürfte das Gefängniswesen gerade der wichtigste Teil 
der Strafrechtspßege sein. Das hat das Gesetz in Holland deutlich her
ausgestellt, und die Volksvertreter haben den Richtern diese Beleh
rnng erteilt. 
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Zu dieser Vorrangtltellung des Vollzuges trotz der Beschwerden 
des- Riootentandes durch Annahme dieses umstrittenen Artikels 21 ist 
es auch dadurch gekommen, daS der Minister auf den ,Beschlui eines 
Kongresses in Brüssel hinweisen konnte, du~ den Experten aus 18 
Ländern festgestellt haben, dai die Behandlungsmethoden beim Ge
fangenen nicht dem ;Richter, sondern der Verwaltung zu überlassen 
&eien. 

Strafe oder Er%~hung? SinlJ und Z1.Cede der Arbeit. 

Nachde~ in den Artikeln 22-25 die Aufsicht über die Anstalten 
geregelt ist, gewinnen die Artikel 26-31 besondere Bedeutung, weil , 
hier zum Ausdruck gebracht wird, daß es siOO um S t r a f vollzug J;aandelt 
und hier zur Frage der Einzel- oder Gemeinscbaftshaft oder einer Ver
bindung ,von beiden verbindliche Aussagen gemacht werden. Im Par
lament hat man zum Ausdruck gebracht, da.6 im Gesetz nichts über 
Zweck und Ziel der Strafe gesagt werde. Nur Artikel 2!5 weist darauf 
hin, dai der Strafcbarakter gleichzeitig das Ziel habe. die Rückkehr 
des Bestraften in die Gesellschaft vorzubereiten. Rehabilitation und 
Resozialisierung werden als notwendige Funktionen der Strafe betont. 
Weder die Vorbereitung der Rückkehr noch die Differenzierung dürfen 
den Charakter der Strafe antasten. Sie besteht, wenn man fragt, was 
nun von der Strde noch- bleibe. in der Freiheitsentziehung. Der Ge
danke des freiheitlichen autonomen Menschen ist in HoUand von jeher 

. zu Hause geweBen. In einem Lande mit anderen 'sozialen Voraus
setzungen, lmit einer höheren Wohnkultur. trifft der Freiheitsentzug 
den Menschen . härter und schwerer. Selbst die Möglichkeit und das 
Erfordernill der Beurlaubung werden damit begründet: der Gefangene 
empfindet den Gegensatz zwiscben dem Freisein zu Hause und der Haft 
viel stärker, wenn er durch Urlaub diesen Kontrast spürt. Die dua
listische Aufgabe der Strafe ist aho nicht aqfgehoben. Die Strafe wird 
nicht denaturiert. wenn gleichzeitig gehoUen und geheilt wird. 

Von hier aus ist auOO der Versuch der Lösung des Problems, ob 
Einzel- oder Gemeinschaft.84aft, zu verstehen. Schon der Gefängniskon
gre.6 hatte 1950 festgestellt, da6 die Einzelhaft überlebt sei und der 
Gemeinschaftshaft der Vorrang gebühre. Deshalb kann nach diesem 
Gesetz jeder Anstaltsleiter Gruppen zusammenstellen, die eine ver
icbieden strenge LeitUllg haben. In den Reicb88rbei~inrichtungen 
herrscht nur Gemeinschaftshaft. Einzelhaft ist nicht ausgeschlossen und 
kann auf Wunsch gewährt werden. Bei der Arbeit im Freien, ..heim 
Kirchgang, bei der Freizeit und Fortbildung ist aber für EiDfClhäft: 
linge auch. Gemeinscbaftshaft möglicb. Auffallend , ist in Holland bei 
der Einzelhaft die sehr gute und wohnliche Ausstattung der Zellen. 
Nachts soll naOO Möglichkeit jeder allein seip, wenn auch ~ur in einer 
Schlafkoje. 

(Fo:rltc~ Im Illdo_teD Beft) 
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Slralililligenhilfe ffir Nichtdeutsche im Budesgebiet 
Von Mlu Sue Itydu. PrltOll U.bon Olfloe, Fra"Uu.rtJMai.n 

Anmerkung der &hri/tleitUßIl: Die Verfu&erin deI Beriebtes hat lieh &eie 
Jahren mit den Problemen und der Not dieser Menschen befait. Die 
Scbluifol,erung, da. hier eiDe schwere aber unau.weichliche Verantwor
tUDR und Aufgabe liegt. tollte jedem, der die naebatehenden knappen Bin· 
wehe 110 deuten vereteht, nicht Dur einleuchten, .sondern ihn zugleich :EU 

penönlidJem Einu.tz für die Löaung dei Problems, &einen Möglichkeiten 
"nuprechend, aufrufen. 

1m Juli 1954 beIanden eich in weetdeutscben Strafanstalten. noch 
1235 männliroe und 13 weibliche DP's, die - gro6enteils von alli· 
ierten Gerichten - zu kürzeren oder längeren Freiheitsstrafen verur
teilt worden waren. Die Dachstehende" Aufstellung zeigt, wie sich diese 
Gefangenen auf die Bundesländer verteilen. 

Mi noer Frauen 

Baden-Württemberg 192 1 
Bayern 438 4 
Bremen 16 
Hamburg 29 1 
Hessen 153 1 
Niedenachsen 94 3 
Nord-Rhein·Wesdalen 217 2 
Rheinland·Pfalz 54 1 
Schleswig-Hoistein 42 

TI3s 13 
Die Fürsoqe. für diese Straftalligen wird. abgesehen von den be

. sonderen Schwien@;uiten, von denen im Folgenden berichtet wird, noch 
zusätzlich dadurch erechwert, daS diese 1 248 Menschen auf mehr als 
hnilde.rt Gelängniese in der Bundesrepublik verteilt sind, und insgesamt 
z. Zt. nur drei Fürsorger für diese Arbeit zur Verfügung stehen. 

Um das Problem iq seinem vollen Ernst zu erkennen, gilt es, 
sich daran zu erinnern, dU , 

1. die meisten dieser noch immer jungen Menschen (sie sind 
20 - 35 Jahre alt) seit vierzehn oder mehr Jahren heimatlos sind, 

2. sie praktiscl1 als Kinder entwurzelt, gewa,ltsam verschleppt, 
in Zwangsarbeits- oder Konzentrati~nslager geb,:acht wurden, 

3. di~ wenigsten von ihnen noch Angehörige haben, mit denen 
sie in Verbindung treten könnten, da diese entweder tot., 
a6sgewandert oder repatriiert sind, 

4. die wenigsten von ihnen deutsch sprechen oder Verlangen 
nach einer persönlichen Verbin~ung mit Deutschen haben, 

S. die Tatsache ihrer Verurteilung sie nach den bestehenden 
Gesetzen in der Regel von einer Auswanderung nach 'Übersee 
auaachliest_ 
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Man darf auch nicht übersehen, da6 viele von diesen Menschen 
wahrscheinlich nie kriminell geworden wären, wenn sie in der Sicher
heit ihres Heimatlandes und ihrer Familie hätten bleiben können. 
Manche der schweren Straftaten wie Mord und Raubüberfall, derent
wegen sie jetzt lange FreiheitJstrafen verbü6en, sind psymologisch weit
gehend als Reaktion auf die ihnen . angetanen Unbilden und als RaCheakte 
an der menschlichen und besonders der deutschen Gesellschaft zu bewerten. 

Ohne Vorwürfe erheben zu wollen, mu6 festgestellt werden, dai 
viel zuviel Zeit schon· verstrichen ist, in der weder den Bedürfnissen 
dieser entwurzelten Menschen genüge getan ist, noclt auch die Frage 
in Angriff· genommen, geschweige denn zufriedenstellend gelöst wurde, 
wie die menschliche Gesellschaft vor ueuen Verbrechen durch nicht
rehabilitierte entlassene Nicht·Deutsche geschützt werden könnte. Es 
bestehen im Gegenteil noch Hemmnisse besonderer Art,...die die Rück
führung in die Freiheit, in Beruf, Arbeit und Ordnung erheblich er
schweren. Hier~er gehören vor- allem die häufig von der deutseh~n 
Polizei ausgcaprochenen Aufenthaltsverbote für den Entlassenen, der 
keine Möglichkeit hat, in ein anderes Land auszuwandern, in dem e .. 
von vorne anfangen und sich ein ehrliches und anständiges Leben 
aufbauen könnte;-

Die Bemühungen der drei Sozialarbeiter, die in de~ Prison Liaison 
Office tätig sind, die Gefangenen besuchen und mit ihnen einen ·Brief
wechsel upterhalten, stellt in vielen Fällen für diese praktisch die 
einzige Verbindung zu einer normalen Welt dar. Di.e Mitarbeit von 
Ausländern ist besonders wichtig, weil di~ Verschleppten zu diesen 
eher Vertrauen fassen. Diese Einstellung wird immer wieder geäu6ert. 

Wenn schon Tatsache ist, daß für den deutschen Straffälligen die 
schwerste Zeit Dach der ~ntlassung aus dem Gefängnis beginnt, so gilt . 
das in weit stärkerem Ma6e für diese Heimatlosen. Falls nicht endlich 
Mittel und Wege für ihre Eingliederung und die überb~ung der Zeit 
zwischen der Entlassung und geeigneter beruflicher und wollnungsmä6iger 
Unterbringung gefunden werden. besteht die Gefahr, da6 die "Unterwelt", 
der Bunker und üble Gesellschaft einen unwiderstehlichen Sog ausüben 
und neue Straftaten folgen. 

Damit die Chance einer echten Hilfe nicht noch einmal und da
mit· unwiderruflich verloren gehe, sollte u. a. in der Bundesrepublik 
die Einrichtung von drei Ubergangsheimen mit je höchstens zebn Betten 
vorgenommen werden.. Diese Heime sollten von Pe!sönlicbkeiten ge
leitet werden, die .Erfahrung. haben im Umgang mit Menschen andere .. 
Nationalität und die wenigstens zwei Sprachen · sprechen. Der Entlassene, 
der keine Papiere und kei~e Unterkunft hat, könnte hier zunächst 
und vielleicht zum enten Mal nach vielen Jabren - das ~efühl bekommen 
"zuhauie" zu sein. Deshalb · tn.üßte~ die Heime freundlich ausgestattet 
"Und mit menschlicher Wärme geleitet werden. 
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Weiter s~llte die Ausstellung der notwendigen Ausweispapiere 
bereits wäbrend des Aufenthalts in den Strafanstalten rechtzeitig ein
geleitet und wenn möglich durch entsprechende gutachtliche Äu6erung 
der Anstaltsleitung erreicht werden. da6 kein Aufenthaltsverbot bei de.n 
nicht geselhcbafufeindlicben Entlassenen ausgesprochen wird. 

Es bleibt demnach nur die Wahl, aktiv zu werden und diesen 
MensChen. die ohne den gewaltsamen Eingriff in ihr Schicksal vielleicht 
nie in Versuchung geraten wären, wirklich zu belfen 'oder die Folgen eineß 
nicht wieder gut zu machenden Versäumnisses sozialer Verpflichtung 
auf sich zu nehmen. 

I. A.US DEM. LESERKREIS 

Fortbildung des Vollzugsberunten? 
VOll ••• 

Du Heft Nr.I , 1954 der "Zeitschrift für StrafvoUzug" enthielt einen &ehr aufechluli. 
reiehen Artikel über· die .. Fortbildung der Aufsichtsheamten in den Volbugpnllahen". 
Auf8Cb.luireich de.halb, weil der Verfl6l1er der Zeilen ja· dem Aufeiehudienet mitao· 
gehört und er über die Nöte und Sorgen dei Auf,icht&beamten f!erade de. halb be. tene 
unterrichtet eein mui. Und &elbeheretändlich ja auch al . Vorgesetzter über eine 
höbere Auffaaeunglgahe von vornherein verfügen müite. Um80mebr Wert iet dem 
Artikel beizumellen, noch duu, da er ja ale Referat auf- einer Betrielnräte·Au&
lc:bui·VolI.itzung gehalten wurde. Interetllant und zugleich. auch etwae unki" iet 
. lIerding. die in diesem Auftatz erwähnte "grunddtiliche" Frage: "Kann mln an 

. du heutige Auf. ichllpenonal in praktil cher und geiBtia:er Hinsicht erhöhte Anfor· 
derungen .im Hinblick auf eine echt, erzieherieche Arbeit Itellen?" To be or nOlt 
to be ... ! Diele Frage geht ' a1le Vollzugtbeamten an. denn eie trägt bereita den 
"alken Zweifel an der aU81eicllendeo Intelligenz zur Durchführung eine. erziehe
rischen Strafvollzugl in lich. Der nachfolgende SaUl: "Ee könnten !>eHere Kräfte 
eingedellt werden" 11Uit an Deutlicllkeit niclll8 mehr zu wUn_chen übrig, nenn der 
VerfaNer meint damit den ge .. mten AufBiclludienBt innerhalb dei deutBchen Straf· 
volb,ug •. 

In dem Ringen du Strafvollzuge um Erkenntnis und um eine klare Linie ge· 
nl1t!;en bei weitem nicht mebr '0 allgemeine Sätze wie "in gei niger Hinllicllt", 80ndern 
wir brauchen klare Formulierunf!en und Forderungen. 

Zu meinem Bedlu'llD habe ich noch nie ,elesen, für wen eigentl ieh die geietige 
erzieberi8Cb.e Arbeit in Frage kommt. Sinn hat . ie doch nur, wenn ein Ziel fleBteckt 
und evtl·. erreieht werden kann. Und wie hl du bei den Lebenslänglichen? Oder 
dfm poli tiKben Gefangenen einachlielilich Zettelkleber und Men..chenräuber ? Oder 
den SeJ:ualverbrech.em? Oder den vielen Kurzurafern bei selb. tändigen Gellchiiftll
unternebmena, die mit dem Fin.npmt in SdJ.wierigkeiten ,eraten .ind, oder d,,-m 
Intellektuellen, der wegen einer Morphiumsucht zum Betrüger wurde? 

Glnt atlbstventändlich iat el, dali alle Gefangenen konekt und meolchlich zu 
behandeln lind - dal bedarf keiner Erwähnung - zumal ja der Korporal Friedriche 
ile• Groien IOwie80 nicht mebr in unsere beutige Zeit Vait. Nein, ich meine du 
.. Wie" einer plych.ologi.chen Arbeit. Für die ange •. weifelten und abgelehnten Krei"" 
im Strafvollzug wire e. doch. einmal intere.Unt und lehneich zU wis&eD, wie diese 
auf Grund he.timmter Delikte Veruneilten enogen werden lollen r 
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leder Kollece wird mir gero bettitigen, da' er jederzeit bereit iet, Erfahnmgen 
und LehreIl .. derer alliumebmen, zumal man gerade in dieKlll Berul Ilie auegelernt 
hat, aber ,ie mlbeen auob klar ulld autlührliob dargelegt ",in und ,ich nicht in 
allgemeinen RodenIlarten halten. • 

Au'erdem wäre e. auch wiobtig zu Willlen. wie es eigentlich zu IIOlch einem 
Urteil liber Aulsiobllbeamte kommen kannte. Ei~em Urteil muD eine Prüfung vor· 
aUlogehen Und diele!' wiederum die Schulung. Jet du Rüstuug. weichet für den 
achwierigen Beruf al, Menlob.enenieher benötigt wird. auch wirkJiob vorbanden? 
Stebt Ellr die prakthche, Arbeit jedem eine wirklich gültige DVO r:ur Verfügung? 
Und wie .ieht e. in p.yebologischer Hiolicht mit Lehrmaterid aue? Ja, wu gibt el 
wobl. will Uni auier der "Zeittchrift, lür Strafvollzug" überhaupt zur Verfügung 
lieht? Und wenn du alle, fehlt, .ind wenig.tena die Vorgeae tzten. deren Anord· 
nungen ac:hlieilich der Aufaiebttbeamte Folge leieten muD. auch peychologi&Cb ge· 
nügend l(eKhult. 10 da' aie in jeder Beziehung als Vorbild wirken können? 

Die Frage mag jeder Einr:eloe fUr lieb ",Ib.i beaotwonen Ulld ich möchte nicht 
die PrüfuDgltllJebnilie leien. wenll ein Auftatz geschrieben würde mit dem Titel: 
"Wellll ieb mein Vorgetetder wäre". 

SchOll oft begib . ich die Mentchheit in den Fehler, in technischer Hinlicht 
einen Forttehritt abr:ulehnen, nur weil m.n niobt venland, dal Neue zU prüfen; 
aber du Sinnwidrig.te iat e ... Menechen von vornberei.n abzulebnen. die aul Grund 
einet U'IUIullogUehen MUerial. noc:h nicht einmal all&reichend ge&ob.uh werdeJl konnten; 
im glt:iaben AtemlJUge aber au venuchen. jedea Gef&llg .... ea psyd:aologi&eh 110 r:u 
beeinBuaaea, da' . er aplter wieder ein braver Bürger werden 110.11. 

P.,.ebologie uad Pädagogik und LehrfiIcher. die VOn jedem Lehrer erat einmal 
Itudiert werden müaaen und von jedem SChüler, IIOfetn er Inleresae dafür hat, auch 
gelemt werdeD könnelJ. Im Sinne dei Strafvollr:Dge Muli die.e Vorauuetr:ungen der 
Vorreaell:te erfüllen und er ilt el, der die ibm untenteIlten Krifte .in der ~ycbo. 
logilCben Er1r.enlltnil IIO.ZU fübren, zu schulen und an den Platz r:u atelIen bat, wo 
aie in ihn)m Fach der Mei"e\ aind. (In pra1r.tieeber Hinlicht drückt da, die DVO aUI) .. 

Die MÖllllchlr.eiten aind innerhalb dee Strafvollr:nge. aUBJ'eichend vorhanden, de~n 
IQII.ll(tl f:I Strafg_ahücher phI, hat et immer Verbrechen und Verbrecher gegeben 
u .. d Ullter dielOll. rüe1r.aich.tlloee. brutlle Ulld unlittlich.e Elemente. die eine barte 
Hand lur EniehWlS gebra.ucbea, und wiederum lOlche, bei denen HoffnuDg auf eine 
Reaoaialilienms beeteht, wenn .ie IfIlb. t dea Willen dun aufbringen. Trennung 
lOlcher Gelanleu.er uo,d dalliit die SebaJlung eInigermaien gleicbmilii,;er :o/"iveaul. 
auf denen dann die Aufaiclltlheamten Ulld Ersieber ibren Anlagen eatepred:!end 
ihre .. Di .... " erfOlIen könnflll, du ilt eine der enten Not.wendigkeiten. Ob dieae 
Aufpbe generell VOn den LandeMtrdvollzDglimtern gelöst oder jeder An.tlit über· 
lallen bleiben lallte. bnn letzten Ende. niobt vom Anreic:htldienst ent&cbieden 
werden. Aber da, iat nur eine der vielen Notwendi,:1r.eiten. die geeebafft werden 
lIlÜilen, um im StrdvoUl1l8 einen böhereo. Erfolg erringen zu können. D .. aind 
letzten Ende. Tauachen, die keinem Strafvol1zugaamt ein Gebeillinie lind. 
ebenaoweni.: wie fit 1r.einem Beamten verborgen bleiben ' 1r.ann, da' bei all 
dielen Problemen erat einlIlaI die 6n8llr:iellen Schwierigkeiten gekUrt werden mÖlfen. 
EI handelt ,ich dabei nicht um höhere Labne - wie irrtllmlich angegebeu wird -
IOndero um Eio.telluag von mehr Beamlen, um individuell arbeiten zu 1r.önnen und 
um VeriinderulJgeD der Baulichlr.eiten, um endgültig Kübel uod Wlilerk' nne ver· 
eebwinden r:u IatteD.. deo.n dieae Art der Hygiene trilgt nicht IU einem Eniehunp· 
programm bei. 

Lieber I.eaer, ich bin mir aU der Schwierigkeiten bewu't, die ent einmal inner: 
halb einN nelleD Strafvollzuge, gelö.t werdeo -mU_n und au. die",m Grunde be· 
grUle ich die Gröndung der "GeteUtcllaft für FDrtbildung der Stra{vollzugBbedienue~n 
e. V .... \lQd ich boffe, da' eine gemeinume Arbeit und eine fruchlbringende DII' 
·ku .. ion aller Probleme eine wertvolle Vorarbeit für die Zulrunft tein wird: 
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